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verzeIchnIs der aBkürzungen

bayhO bayerische haushaltsordnung

bayÖPNVG Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in bayern

bV Verfassung des Freistaates bayern

epl. einzelplan

FaG Gesetz über den Finanzausgleich zwischen staat, Gemeinden und 

 Gemeindeverbänden

FMs schreiben des staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung 

 und heimat

GVbl Gesetz- und Verordnungsblatt

hG haushaltsgesetz

hGr. hauptgruppe

it informationstechnologie

Kap. Kapitel (des haushaltsplans)

KMs schreiben des staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und  

 Kunst

Lt bayerischer Landtag

NhG Nachtragshaushaltsgesetz

OGr. Obergruppe

Orh bayerischer Oberster rechnungshof

tG titelgruppe

tit. titel (haushaltsstelle)

tNr. textnummer

VZK Vollzeitkraft

Allgemeine Anmerkungen:

alle Personen- und funktionsbezeichnungen im Jahresbericht gelten für die männliche und weibliche form gleichermaßen. 

die zahlen in den nachfolgenden tabellen sind aus gründen der übersichtlichkeit i. d. r. auf eine nachkommastelle gerundet. die zugrunde 

liegenden rechenoperationen basieren z. t. auf ungerundeten zahlen. dadurch können bei der summenbildung rundungsdifferenzen auftreten.
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vOrBemerkung

 Der Orh prüft gemäß art. 88 abs. 1 bayhO die gesamte haushalts- und Wirtschaftsfüh-

rung des staates einschließlich der staatsbetriebe und beteiligungen an Unternehmen. 

Ferner prüft er die haushalts- und Wirtschaftsführung der landesunmittelbaren juristi-

schen Personen des öffentlichen rechts, jedoch nicht die träger der sozialversicherung 

und die Kommunen.

 Der vorliegende bericht enthält entsprechend art. 97 bayhO Prüfungsergebnisse, die 

für die entlastung der staatsregierung durch den Landtag von bedeutung sein können 

(art. 80 bV, art. 114 bayhO). er ist keine Zusammenfassung der gesamten Prüfungstätig-

keit des Orh. Viele beanstandungen und anregungen des Orh werden im Prüfungs-

schriftwechsel mit der geprüften stelle erledigt.

 Die entlastung betrifft das haushaltsjahr 2013. Der bericht enthält einleitend im 

abschnitt i das Prüfungsergebnis für das haushaltsjahr 2013. Die Feststellungen zur 

haushaltsrechnung 2013 sind im abschnitt ii tNr. 1 dargestellt. Die tNrn. 2 bis 8 befas-

sen sich mit den haushaltswirtschaftlichen Daten. Unter tNr. 9 wird auf die Verschuldung, 

unter tNr. 10 auf die staatsbürgschaften, Garantien, Gewährleistungen und Gewährträ-

gerhaftung für die bayernLb eingegangen. tNr. 11 enthält ausführungen zu den entwick-

lungen bei der bayernLb.

 Um den informationsgehalt zu erhöhen, enthält der Jahresbericht im abschnitt iii erst-

mals ausführungen zu den einzelplänen des bayerischen Landtags, der staatskanzlei, 

aller ressorts und des Orh. Diese einzelplanbemerkungen beschreiben den jeweiligen 

aufgabenbereich. sie bieten einen kurzen Überblick über die wesentlichen Zahlen der 

haushaltsrechnung 2013, die entwicklung und die größeren Veränderungen des jewei-

ligen einzelplans. Die Umressortierungen durch die Änderung der Geschäftsverteilung 

der staatsregierung im Oktober 2013 sind in der haushaltsrechnung 2013 noch nicht 

berücksichtigt.

 einzelne Prüfungsergebnisse aus den verschiedenen ressorts finden sich im 

abschnitt iV.

 Dem Landtag, der staatskanzlei und den staatsministerien wurde Gelegenheit gegeben, 

zu den beiträgen stellung zu nehmen. Deren Äußerungen und einwendungen wurden 

in die beratungen des Orh einbezogen und werden mit ihrem wesentlichen inhalt im 

bericht wiedergegeben (art. 97 abs. 1 satz 2 bayhO).

 



Bericht gemäß Art. 97 BayHO
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i. PrÜFUNGserGebNis

Unbeschadet der in diesem Bericht dargestellten Prüfungsergebnisse war die 

Haushalts- und Wirtschaftsführung des Freistaates Bayern im Haushaltsjahr 

2013 insgesamt geordnet.

Bericht gemäß Art. 97 BayHO
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ii.  aLLGeMeiNe FeststeLLUNGeN  
ZUr haUshaLtsrechNUNG UND  
ZUM haUshaLtsVOLLZUG

1 Haushaltsrechnung 2013

Die Haushaltsrechnung 2013 schließt ausgeglichen ab. Die darin aufgeführten 

Beträge stimmen mit den Büchern überein. Die Einnahmen und Ausgaben sind, 

von wenigen Fällen abgesehen, ordnungsgemäß belegt. Die Haushaltsüber-

schreitungen sowie die Übertragung der Einnahme- und Ausgabereste sind ins-

gesamt nicht zu beanstanden.
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 Das Finanzministerium hat mit schreiben vom 29.09.20141 dem Landtag und dem 

Obersten rechnungshof die haushaltsrechnung 2013 vorgelegt.2 Die haushaltsrech-

nung wurde auf der Grundlage des haushaltsgesetzes 2013/2014 vom 18.12.20123 in der 

Fassung des haushaltsänderungsgesetzes 2013/2014 (bildungsfinanzierungsgesetz) vom 

07.05.20134 aufgestellt. sie enthält alle in den art. 81 bis 85 bayhO vorgeschriebenen 

abschlüsse, erläuterungen, Übersichten und insbesondere den abschlussbericht.

1.1 Haushaltsabschluss

 Die bücher des haushaltsjahres 2013 wurden am 28.04.2014 abgeschlossen. Der maß-

gebliche abschluss für die haushaltsrechnung ist das rechnungsmäßige Jahresergeb-

nis.5 Für das Jahr 2013 weisen die haushaltsrechnung und ebenso die bücher folgende 

beträge aus:

 

 Das rechnungsmäßige Jahresergebnis beträgt „null“. Damit ist die haushaltsrech-

nung 2013 ausgeglichen. ein abzuwickelnder Überschuss oder Fehlbetrag im sinne des 

art. 25 bayhO ist nicht entstanden.

1 lt-drucksache 17/3371; ergänzt um Berichtigung mit fms vom 31.10.2014.
2 art. 80 Bv i. v. m. art. 80 und 114 abs. 1 BayhO.
3 gvBl. 2012 s. 686.
4 gvBl. 2013 s. 252.
5 art. 83 nr. 2 d BayhO.

 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2013 (€)                                                            Tabelle 1

Saldo der Einnahmen und Ausgaben 2013

Ist-einnahmen 49.964.516.435,02

Ist-ausgaben - 49.742.126.897,36

 1. Kassenmäßiges Jahresergebnis 222.389.537,66

saldo der aus dem haushaltsjahr 2012  
übertragenen reste

einnahmereste 5.299.378.251,07

ausgabereste - 4.274.990.639,51

 2. Saldo der Vorjahresreste 1.024.387.611,56

saldo der in das haushaltsjahr 2014 
übertragenen reste

einnahmereste 5.637.461.657,17

ausgabereste - 4.835.463.583,27

 3. Saldo der neuen Reste 801.998.073,90

 4. Veränderung der Reste (3.-2.) - 222.389.537,66

 5. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 
     (1.+4.)

0,00
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 Gegliedert nach haupt- bzw. Obergruppen ergeben sich bei den ist-einnahmen und ist-

ausgaben folgende abweichungen vom soll des haushaltsplans:

 im Jahr 2013 entwickelten sich die einnahmen - wie bereits in den vergangenen drei 

Jahren - deutlich besser als geplant. Zu den Veränderungen siehe die ausführungen in 

den nachfolgenden tNrn. 3 bis 7.

Soll-Ist-Vergleich der Einnahmen und Ausgaben 2013 (Mio. €)                              Tabelle 2

Haupt-/Obergruppen Soll Ist Veränderung
Soll/Ist

Einnahmen

0 steuern und steuerähnliche abgaben 
sowie eu-eigenmittel 36.280,4 37.623,2 + 1.342,8

1 verwaltungseinnahmen, einnahmen 
aus schuldendienst und dgl. 3.104,7 3.793,4 + 688,7

2 zuweisungen und zuschüsse mit  
ausnahme für Investitionen 5.572,3 6.250,2 + 677,9

31-32 schuldaufnahmen (kreditmarkt und 
Bund) - 999,9 - 1.660,9 - 661,1

33-34 zuweisungen und zuschüsse für  
Investitionen 1.256,7 1.273,7 + 17,0

35 entnahmen aus rücklagen, fonds  
und stöcken 2.403,2 2.523,4 + 120,2

37 globale mehr- und mindereinnahmen1 - 30,0 0,0 + 30,0

38 haushaltstechnische verrechnungen 112,9 161,5 + 48,5

Summe 47.700,5 49.964,5 + 2.264,0

Ausgaben

4 Personalausgaben 19.383,0 19.027,9 - 355,1

51-54 sächliche verwaltungsausgaben 2.728,9 2.828,7 + 99,8

56-59 ausgaben für den schuldendienst 1.054,1 1.016,0 - 38,1

6 zuweisungen und zuschüsse mit  
ausnahme für Investitionen 18.274,3 18.638,6 + 364,3

7 Baumaßnahmen 1.183,9 1.273,6 + 89,7

8 sonstige ausgaben für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnah-
men 4.820,3 4.023,5 - 796,8

91 zuführungen an rücklagen, fonds  
und stöcke 470,8 2.770,0 + 2.299,2

97 globale mehr- und minderausgaben1 - 327,7 0,0 + 327,7

98 haushaltstechnische verrechnungen 112,9 163,9 + 50,9

Summe 47.700,5 49.742,1 + 2.041,6
1  die Ist-einnahmen und Ist-ausgaben sind an dieser stelle nicht ausgewiesen. sie sind bei globalen mehr- und min- 
  dereinnahmen bzw. -ausgaben rechnungsmäßig bei den titeln der jeweiligen hauptgruppe nachzuweisen.
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 Die günstige einnahmesituation wirkte sich positiv auf die haushaltssicherungsrück-

lage aus: ihr sollten nach dem haushaltsplan per saldo 1.685,2 Mio. € entnommen 

werden. Letztlich konnten ihr aber im haushaltsvollzug 619,4 Mio. € zugeführt werden 

(vgl. tNr. 8.1).

 Die Minderausgabe bei den investitionen (hGr. 8) resultiert aus noch nicht abfinanzier-

ten Projekten. Zudem wurden die ansätze im haushaltsänderungsgesetz 2013/2014 um 

rd. 280 Mio. € erhöht. Folglich stiegen die ausgabereste weiter an (vgl. tNr. 1.2.1).

1.2 Haushaltsreste

 bleiben die tatsächlichen einnahmen oder ausgaben unter den ansätzen im haushalts-

plan, können insoweit haushaltsreste entstehen. Unter bestimmten Voraussetzungen 

dürfen diese haushaltsreste in das nächste haushaltsjahr übertragen werden.

1.2.1 Ausgabereste

 Voraussetzung für die Übertragung von ausgaberesten in das nächste haushaltsjahr ist 

die einwilligung des Finanzministeriums. Diese darf nur erteilt werden, wenn die aus-

gabe bei wirtschaftlicher und sparsamer Verwaltung weiterhin erforderlich ist. Dies ist 

insbesondere der Fall, wenn aufgrund der veranschlagten haushaltsmittel rechtliche 

Verpflichtungen eingegangen wurden, die noch erfüllt werden müssen.6

 Das Finanzministerium hat der Übertragung folgender ausgabereste des Jahres 2013 in 

das haushaltsjahr 2014 zugestimmt:

6 art. 45 und 19 BayhO.

 Ausgabereste (Mio. €)                                                                                                  Tabelle 3

2012 2013 Veränderung 
2012/2013

allgemeiner haushalt 3.758,8 4.444,1 + 685,3 + 18,2%

Offensive zukunft Bayern I - Iv und verwen-
dung sonstiger Privatisierungserlöse
(kap. 13 07, 13 08, 13 12 - 13 17) 101,0 86,4 - 14,6 - 14,5%

Programm "zukunft Bayern 2020" und klima-
programm Bayern 2020  (kap. 13 30, 13 31) 211,6 131,0 - 80,6 - 38,1%

Programm "Bayern 2020 plus" und struktur-
programm nürnberg-fürth 
(kap. 13 40 - 13 44) 203,5 174,0 - 29,5 - 14,5%

stabilisierungsfonds finanzmarkt und 
BayernlB  (kap. 13 60) 0,1 0,0 - 0,1 - 100,0%

 Summe 4.275,0 4.835,5 + 560,5 + 13,1%



bayerischer Oberster rechnungshof 
Jahresbericht 2015

14

 Die ausgabereste verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen ausgabearten:

 Mehr als 100 Mio. € betrugen die ausgabereste 2013 in folgenden Fällen:

 › schienenpersonennahverkehr (Kap. 07 07)         428,1 Mio. €

 › Leistungen nach dem bayÖPNVG (Kap. 13 10 tG 81)       323,9 Mio. €

 › tU München - sonstige ausgaben zulasten Mittel Dritter  

(Kap. 15 12 tit. 547 41)           164,7 Mio. €

 › Programm zur aufnahme zusätzlicher studienanfänger 

(Kap. 15 06 tG 86)            161,7 Mio. €

 › schaffung zusätzlicher betreuungsplätze für Kinder  

unter drei Jahren (Kap. 10 07 tit. 883 01)         119,3 Mio. €

 › Förderung der errichtung von Krankenhäusern,  

der Wiederbeschaffung mittelfristiger anlagegüter  

und des ergänzungsbedarfs (Kap. 13 10 tG 71)       103,4 Mio. €

 Um über 40 Mio. € haben sich 2013 die ausgabereste in folgenden Fällen erhöht:

 › Der ausgaberest bei den Zuweisungen für investitionen an Gemeinden und 

Gemeindeverbände zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder 

unter drei Jahren gemäß den Konditionen des investitionsprogramms „Kinder-

betreuung 2008 - 2014“ (Kap. 10 07 tit. 883 01) erhöhte sich von 9,5 um 109,8 auf 

 Ausgabereste nach Ausgabearten (Mio. €)                                                                Tabelle 4

2012 2013 Veränderung 
2012/2013

Personalausgaben (hgr. 4) 416,5 526,4 + 109,9 + 26,4%

sächliche verwaltungsausgaben 
(Ogr. 51 - 54) 711,1 719,9 + 8,8 + 1,2%

ausgaben für den schuldendienst 
(Ogr. 56 - 59) 85,0 65,0 - 20,0 - 23,5%

zuweisungen und zuschüsse mit ausnahme 
für Investitionen (hgr. 6) 714,5 750,4 + 35,9 + 5,0%

Baumaßnahmen (hgr. 7) 417,5 434,4 + 16,9 + 4,0%

sonstige sachinvestitionen (Ogr. 81 - 82) 231,3 238,2 + 6,9 + 3,0%

Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Ogr. 83 - 89) 1.698,4 2.099,9 + 401,5 + 23,6%

Besondere finanzierungsausgaben (hgr. 9) 0,6 1,2 + 0,6 + 109,4%

Summe 4.275,0 4.835,5 + 560,5 + 13,1%
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119,3 Mio. €. Nach den angaben der Verwaltung würden die ausgabereste zur 

abfinanzierung bereits bewilligter investitionsmaßnahmen von Gemeinden und 

Gemeindeverbänden benötigt.

 › beim Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger (Kap. 15 06 tG 86) 

erhöhte sich der ausgaberest von 93,3 um 68,4 auf 161,7 Mio. €. Die Verwaltung 

gab an, der ausgaberest werde für Maßnahmen zur bewältigung der steigenden 

studierendenzahlen benötigt.

 › Nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr gewährt der Frei-

staat den aufgabenträgern Finanzhilfen (Kap. 13 10 tG 81). 2013 erhöhte sich der 

ausgaberest weiter um 47,9 auf 323,9 Mio. €. Nach Darstellung der Verwaltung 

werde der ausgaberest, soweit die Mittel nicht durch bewilligungen bereits gebun-

den seien, für die Finanzierung anstehender bzw. bereits laufender Großprojekte 

benötigt (erdinger ringschluss, zweite s-bahn-stammstrecke München, weiterer 

ausbau s- und U-bahnnetz Nürnberg, U-bahn-Verlängerung nach Martinsried bei 

München, große teile der Verkehrsdrehscheibe augsburg, neue straßenbahnlinie 

in Würzburg).

 › Für Maßnahmen zur Umsetzung des Operationellen Programms für das Ziel „Regi-

onale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ (Kap. 10 05 tG 60) erhöhten sich 

2013 die ausgabereste von 15,2 um 40,4 auf 55,6 Mio. €. Die zweckgebundenen 

Zuweisungen aus dem europäischen sozialfonds (esF) konnten nicht vollständig 

ausgereicht werden. Nach Darstellung der Verwaltung werde der ausgaberest drin-

gend zur weiteren Programmabwicklung benötigt.

 bei den Baumaßnahmen der Anlage S erhöhten sich ende 2013 die ausgabereste um 

35,1 auf 299,5 Mio. € (Vorjahr 264,4 Mio. €). Diese ausgabereste seien - so die Verwal-

tung - durch bereits vergebene oder noch nicht abgerechnete Leistungen gebunden.

 Die Übertragung der ausgabereste war insgesamt nicht zu beanstanden. allerdings 

haben sich die ausgabereste 2013 um 560,5 Mio. € auf 4,8 Mrd. € erneut erhöht. Der 

Orh sieht in dieser entwicklung ein indiz dafür, dass dem Grundsatz der bedarfsgerech-

ten Veranschlagung nicht immer ausreichend rechnung getragen wird.
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1.2.2 Einnahmereste

 Die vom Landtag bewilligten ermächtigungen zur Kreditaufnahme7 und zur entnahme 

von Mitteln aus dem Grundstock oder aus rücklagen werden vom Finanzministerium 

als einnahmereste übertragen, soweit sie zur Deckung noch benötigt werden. Folgende 

einnahmereste wurden in das haushaltsjahr 2014 übertragen:

 

 Die Kreditermächtigungen stiegen per saldo um 462,8 Mio. € an. sie ergeben sich aus 

der Differenz von aufgeschobenen anschlussfinanzierungen von 660,9 Mio. € und nicht 

mehr benötigten Kreditermächtigungen von 198,1 Mio. € (s. tNr. 1.3).

 Die ausgaben für die o. g. investitions- und Zukunftsprogramme werden aus dem 

Grundstock (Privatisierungserlöse) oder rücklagen finanziert. hierfür hat der Landtag 

entsprechende entnahmen bewilligt, die dem haushalt als einnahmen zufließen. im 

haushaltsvollzug werden die entnahmen erst getätigt, wenn die ausgaben abfließen. 

soweit dies nicht geschieht, werden korrespondierend einnahme- und ausgabereste 

gebildet (vgl. tabellen 3 und 5).

 Die Übertragung der einnahmereste von insgesamt 5.637,5 Mio. € war zulässig, da diese 

zur Deckung der ausgabereste (4.835,5 Mio. €) und zur haushaltsmäßigen abdeckung 

der noch nicht abgewickelten Kassenergebnisse des Jahres 2013 sowie der Vorjahre 

(802,0 Mio. €)8 benötigt wurden.9

7 art. 18 abs. 3 BayhO und art. 2 hg 2013/2014.
8 summe aus dem kassenmäßigen Jahresergebnis (222,4 mio. €) und dem saldo der aus dem haushaltsjahr 2012 

übernommenen reste (- 1.024,4 mio. €) - vgl. tabelle 1 nr. 3.
9 art. 2 abs. 1 nr. 3 hg 2013/2014.

 Einnahmereste (Mio. €)                                                                                                Tabelle 5

2012 2013 Veränderung 
2012/2013

Kreditermächtigungen 4.783,3 5.246,1 + 462,8 + 9,7%

Andere Einnahmereste

Offensive zukunft Bayern I - Iv und verwen-
dung sonstiger Privatisierungserlöse  
(kap. 13 07, 13 08, 13 12 - 13 17) 101,0 86,4 - 14,6 - 14,5%

Programm "zukunft Bayern 2020" und klimapro-
gramm Bayern 2020  (kap. 13 30, 13 31) 211,6 131,0 - 80,7 - 38,1%

Programm "Bayern 2020 plus" und strukturpro-
gramm nürnberg-fürth  (kap. 13 40 - 13 44) 203,5 174,0 - 29,5 - 14,5%

Summe 5.299,4 5.637,5 + 338,1 + 6,4%
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1.3 Kreditermächtigungen

 Der Landtag hat in art. 18 abs. 3 bayhO i. V. m. art. 2 hG 2013/2014 bestimmt, in wel-

cher höhe das Finanzministerium Kredite aufnehmen und diese Kreditermächtigungen 

übertragen darf. Die haushaltsgesetzlichen Kreditermächtigungen wurden wie folgt 

beansprucht:

 

 seit dem haushalt 200810 können nicht beanspruchte Kreditermächtigungen für die 

anschlussfinanzierung auslaufender altschulden in die folgenden haushaltsjahre 

übertragen werden. Das Finanzministerium tilgte 2013 auslaufende Kredite in höhe 

von 3.216,9 Mio. € und benötigte zu deren anschlussfinanzierung infolge der hohen 

steuereinnahmen nur Kredite von 1.556,0 Mio. €. eine Milliarde euro wurde dauerhaft 

getilgt. Die aufgeschobenen anschlussfinanzierungen erhöhten sich von 3.490,8 auf 

4.151,7 Mio. € (+ 660,9 Mio. €).

10 art. 8 abs. 10 hg 2007/2008 i. d. f. d. 1. nhg 2008, danach art. 8 abs. 3 hg ab 2009/2010.

Kreditermächtigungen 2013 (Mio. €)                                                                          Tabelle 6

kreditermächtigungen für neue kredite
(art. 2 abs. 1 nr. 1 hg 2013/2014) 0,0 

übertragene kreditermächtigungen aus dem Jahr 2012

zum abgleich der haushaltsrechnung 20121 1.292,5 

zur nachholung aufgeschobener anschlussfinanzierungen2 3.490,8 4.783,3 

kreditermächtigungen für die anschlussfinanzierung auslaufen-
der kredite (art. 2 abs. 3 satz 1 hg 2013/2014) 3.216,9 

kürzung der kreditermächtigung  um die nettotilgung (art. 2 
abs. 3 satz 3 nr. 1 hg 2012/2013 i. d. f. d. § 1 nr. 2 Bildungsfi-
nanzierungsgesetz) - 1.000,0 

Kreditermächtigungen 2013 7.000,2 

davon ab:
kreditaufnahme im Jahr 2013 - 1.556,0 

einzug alter, zum abgleich der haushaltsrechnung nicht mehr 
benötigter kreditermächtigungen - 198,1 

Verbleibende Kreditermächtigungen 5.246,1 

davon ab:
übertragene kreditermächtigungen auf das Jahr 2014

zum abgleich der haushaltsrechnung 20131 1.094,4 

zur nachholung aufgeschobener anschlussfinanzierungen3 4.151,7 - 5.246,1 

Rest 0,0 
1  art. 2 abs. 1 nr. 3 hg 2013/2014 ermächtigt zur Inanspruchnahme der "in den vorausgegangenen haushaltsjahren 
   genehmigten kreditmittel".
2  art. 8 abs. 3 hg 2011/2012 ermächtigt zur übertragung "in die folgenden haushaltsjahre".
3  art. 8 abs. 3 hg 2013/2014 ermächtigt zur übertragung "in die folgenden haushaltsjahre".
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1.4 Haushaltsüberschreitungen

 Das Finanzministerium muss einwilligen, wenn ausgaben erfolgen sollen, für die keine 

haushaltstitel vorgesehen sind, oder wenn die ansätze im haushalt überschritten wer-

den sollen (art. 37 abs. 1 bayhO). Diese einwilligung darf nur im Falle eines unvorherge-

sehenen und unabweisbaren bedürfnisses erteilt und die Mittel sollen möglichst inner-

halb desselben einzelplans eingespart werden. Für haushaltsüberschreitungen über 

5 Mio. € im einzelfall ist ein Nachtrag zum haushaltsgesetz erforderlich. eines Nach-

trags bedarf es allerdings nicht, wenn rechtsansprüche zu erfüllen sind (art. 37 abs. 1 

satz 4 bayhO). Das Finanzministerium hat den Landtag gem. art. 37 abs. 4 bayhO zu 

unterrichten, sofern die haushaltsüberschreitungen im einzelfall 250.000 € übersteigen.

 Die haushaltsüberschreitungen betrugen 0,8 % des haushaltsvolumens (Vorjahr: 0,6 %). 

Wesentliche Gründe hierfür waren die hochwasserhilfe und die gestiegenen asylbewer-

berzahlen.

 bis auf wenige ausnahmefälle lag die erforderliche einwilligung des Finanzministeri-

ums zur Überschreitung des haushalts vor. Das Finanzministerium bestätigte, dass es 

auch in diesen Fällen bei rechtzeitiger antragstellung zugestimmt hätte.

 2013 wurden in 14 Fällen über- und außerplanmäßige ausgaben von 5 Mio. € und mehr 

geleistet. Dabei handelte es sich in 9 Fällen mit insgesamt 224,9 Mio. € um ausgaben 

der hochwasserhilfe.11 Diese ausgaben wurden aus dem aufbauhilfefonds des bundes 

erstattet. in den übrigen 5 Fällen mussten rechtsansprüche erfüllt werden. so fiel z. b. 

bei den Leistungen an die Landkreise und kreisfreien Gemeinden für die aufnahme und 

Unterbringung von asylbewerbern eine überplanmäßige ausgabe von 45,8 Mio. € an.

 ein Nachtrag zum haushaltsgesetz war folglich nicht erforderlich. Die Unterrichtung des 

Landtags bei haushaltsüberschreitungen von mehr als 250.000 € ist bis auf wenige aus-

nahmen erfolgt.

11 darunter eine überplanmäßige ausgabe.

 Haushaltsüberschreitungen (Mio. €)                                                                         Tabelle 7

2012 2013 Veränderung 
2012/2013

überplanmäßige ausgaben 250,1 146,2 - 103,9

außerplanmäßige ausgaben 4,1 224,4 + 220,3

vorgriffe1 11,1 12,6 + 1,5

Summe 265,3 383,2 + 118,0
1  überplanmäßige ausgaben, die auf das nächste haushaltsjahr angerechnet werden.
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1.5 Globale Minderausgaben

 Globale Minderausgaben sind im haushaltsplan negativ veranschlagte ausgaben, die 

im haushaltsvollzug auszugleichen sind. sie stellen eine ausnahme vom einzelveran-

schlagungsprinzip dar.

 im haushaltsplan 2013 war bei Kap. 13 03 tit. 972 01 eine „Minderausgabe auf-

grund haushaltsgesetzlicher einsparungsmaßnahmen in sämtlichen einzelplänen“ 

von 272 Mio. € veranschlagt. Diese wurde über die haushaltsgesetzliche sperre gem. 

art. 4  hG 2013/2014 ordnungsgemäß erbracht.

 Weitere globale Minderausgaben von 55,7 Mio. € waren in den einzelplänen veran-

schlagt. in der haushaltsrechnung wurde deren erbringung mit 25,7 Mio. € nachgewie-

sen. Der verbleibenden Minderausgabe von 30,0 Mio. € (Wegfall der zweckgebundenen 

studienbeiträge)12 stand mittelbar eine gleich hohe Mindereinnahme gegenüber.13

1.6 Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung

(art. 97 abs. 2 nr. 1 BayhO)

 Die in der haushaltsrechnung 2013 aufgeführten beträge stimmen mit den in den 

büchern nachgewiesenen beträgen überein. Die haushaltsrechnung wird mit einem 

geprüften und freigegebenen it-Verfahren aus den gebuchten einnahmen und ausga-

ben erstellt.

 Die einnahmen und ausgaben waren abgesehen von wenigen Fällen ordnungsgemäß 

belegt. Zur Prüfung setzte der Orh weitgehend ein mathematisch-statistisches stich-

probenverfahren ein.

 soweit der Orh festgestellt hat, dass einnahmen oder ausgaben nicht an der für sie 

vorgesehenen haushaltsstelle gebucht waren, hat er dies beanstandet. auf die Gesamt-

rechnung hatte dies keine auswirkung.

 Der innen- und der Wissenschaftsminister haben in den haushaltsrechnungen 2013 

über die einzelpläne 03a und 15 die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung nur 

eingeschränkt bestätigt. Gründe hierfür waren die vom Polizeipräsidium München ange-

zeigten Unregelmäßigkeiten bzw. der von der hochschule für angewandte Wissenschaf-

ten München angezeigte Verdacht einer unzulässigen Vorgehensweise. Disziplinar- und 

strafrechtliche ermittlungen wurden in beiden Fällen eingeleitet.

12 kap. 15 06 tit. 972 01.
13 kap. 15 06 tit. 372 01.
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2 Entwicklung des Gesamthaushalts

Bereinigt um Kreditaufnahmen/-tilgungen, Rücklagenbewegungen und Ver-

rechnungen standen den Einnahmen von 48.940,5 Mio. € (+ 8,2 %) Ausgaben 

von 46.808,3 Mio. € (+ 6,8 %) gegenüber. Dies ergab einen positiven Finanzie-

rungssaldo von 2.132,3 Mio. €.

2.1 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

 Die einnahmen und ausgaben des Freistaates entwickelten sich folgendermaßen:

  

Die unbereinigten einnahmen und ausgaben sind der haushaltsrechnung entnommen. 

sie enthalten Vermögensbewegungen, nämlich Kreditaufnahmen und -tilgungen, Zufüh-

rungen und entnahmen aus rücklagen sowie haushaltstechnische Verrechnungen 

(vgl. tabelle 2 - istbeträge der OGr. 31, 32, 35, 38, 91 und 98). Für eine bewertung der 

einnahmen und ausgaben werden sie um diese Positionen bereinigt (sog. bundesein-

heitliches berechnungsschema).
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Unbereinigte Einnahmen und Ausgaben                                                             Abbildung 1
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Bereinigte Einnahmen und Ausgaben                                                                  Abbildung 2

 Die bereinigten einnahmen14 sind 2013 gegenüber dem Vorjahr um 8,2 % gestiegen. 

Dies spiegelt im Wesentlichen die anhaltend günstige entwicklung der steuereinnah-

men wider. Die bereinigten ausgaben14 haben um 6,8 % zugenommen.

2.2 Entwicklung des Finanzierungssaldos

 Der Finanzierungssaldo ergibt sich aus der Gegenüberstellung der bereinigten einnah-

men und ausgaben. er zeigt, wie sich die haushaltslage entwickelt hat und macht deut-

lich, inwieweit ein haushalt ohne Kreditaufnahmen und entnahmen aus rücklagen aus-

kommt.

 Der Finanzierungssaldo nach dem haushaltssoll 2013 verbesserte sich im haushalts-

vollzug um 3,1 Mrd. €. Verantwortlich hierfür waren hauptsächlich die günstige entwick-

lung der steuereinnahmen und die außerplanmäßige claw-back-Zahlung der bayernLb 

(vgl. tNr. 11.2) von 451,2 Mio. €.

14 einschließlich stabilisierungsfonds finanzmarkt und BayernlB (kap. 13 60).
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 Finanzierungssaldo (Mio. €)                                                                                        Tabelle 8

Jahr Finanzierungssaldo (Soll) Finanzierungssaldo (Ist)

2008 - 9.423,2 - 139,3 

2009 - 1.841,0 - 7.964,8 

2010 - 3.461,2 - 1.220,0 

2011 - 1.711,5 935,7 

2012 - 568,0 1.397,1 

2013 - 932,4 2.132,3 
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Finanzierungssaldo langfristig                                                                              Abbildung 3

 Die entwicklung des Finanzierungssaldos zeigt, dass der haushalt bis einschließ-

lich 2014 stets mit einem negativen Finanzierungssaldo geplant wurde (hellblaue bal-

ken). Das bedeutet, dass im haushaltsplan zum ausgleich dieses saldos Kreditaufnah-

men (bis 2005 und in 2008) oder entnahmen aus rücklagen vorgesehen waren.

 Die abbildung zeigt auch, dass im haushaltsvollzug (dunkelblaue balken) in einigen Jah-

ren letztlich ein positiver Finanzierungssaldo entstanden ist. Grund für diese Überschüsse 

waren im Wesentlichen nicht eingeplante steuermehreinnahmen. Diese Überschüsse 

wurden den rücklagen zugeführt (z. b. 2007 in die rücklage „Zukunft bayern 2020“) und 

teilweise zur schuldentilgung verwendet (2011 bis 2013).

 Der Orh hat in seinem Jahresbericht 2014 gefordert, sich künftig nicht auf unerwartete 

einnahmeverbesserungen zu verlassen, sondern insbesondere in konjunkturell guten 

Jahren mit einem positiven Finanzierungssaldo zu planen. Dem haben staatsregierung 

und Landtag rechnung getragen, obwohl während der aufstellung des haushalts die 

Prognose der steuereinnahmen 2015/2016 um 800 Mio. € abgesenkt wurde.

 Der Doppelhaushalt 2015/201615 sieht erstmals seit der haushaltsreform 197116 einen 

positiven Finanzierungssaldo vor.

15 hg 2015/2016 vom 17.12.2014 (gvBl. s. 511 ff.).
16 BayhO vom 08.12.1971.
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3 Steueraufkommen und Steuereinnahmen

Die Steuereinnahmen sind 2013 um 2.331,6 Mio. € (+ 6,6 %) angestiegen, 2014 

erhöhten sie sich um weitere 2.090,1 Mio. € (+ 5,6 %).

3.1 Steueraufkommen

 Das steueraufkommen in bayern resultiert aus

 › Gemeinschaftsteuern des bundes und der Länder und

 › Landessteuern.

 Das steueraufkommen stellt sich nach angaben des Finanzministeriums wie folgt dar:

 

 Das steueraufkommen 2013 ist gegenüber dem Vorjahr um 6.183,9 Mio. € (+ 7,8 %) und 

2014 nochmals um 5.648,7 Mio. € (+ 6,6 %) angestiegen.

Entwicklung des Steueraufkommens (Mio. €)                                                          Tabelle 9

Steuerarten 2012 2013 2014

Gemeinschaftsteuern

lohnsteuer einschl. zerlegung 33.733,1 35.482,0 37.622,2

veranlagte einkommensteuer 7.598,7 9.219,7 9.765,8

nichtveranlagte steuern vom ertrag 5.054,7 4.459,3 4.269,0

abgeltungsteuer einschl. zerlegung 1.787,1 1.676,2 1.577,9

körperschaftsteuer einschl. zerlegung 2.727,0 4.097,0 4.945,0

umsatzsteuer 20.771,7 22.860,8 24.790,6

anteil an der einfuhrumsatzsteuer 3.138,2 2.944,3 2.979,7

gewerbesteuerumlage 1.492,8 1.515,8 1.588,2

Summe 76.303,3 82.255,1 87.538,3

Landessteuern

vermögensteuer - 0,1 0,1 - 1,2

erbschaftsteuer 996,1 1.077,6 1.357,3

grunderwerbsteuer 1.252,3 1.346,9 1.425,2

rennwett-, lotterie- und sportwettsteuer 188,9 244,5 243,9

feuerschutzsteuer 65,4 69,0 70,6

Biersteuer 150,6 147,1 155,0

Summe 2.653,2 2.885,2 3.250,7

Gesamt 78.956,4 85.140,3 90.789,0
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3.2 Steuereinnahmen

 Das steueraufkommen verbleibt dem Freistaat nur zum teil, da es sich u. a. um Gemein-

schaftsteuern des bundes, der Länder und teilweise der Gemeinden handelt.

 Die steuereinnahmen des Freistaates haben sich wie folgt entwickelt:

 

 

Die kassenmäßigen steuereinnahmen des Freistaates sind 2013 gegenüber dem Vorjahr 

um 2.331,6 Mio. € (+ 6,6 %) und 2014 um weitere 2.090,1 Mio. € (+ 5,6 %) angestiegen.

Entwicklung der Steuereinnahmen (Mio. €)                                                            Tabelle 10

Steuerarten 2012 2013 Veränderung 
2012/2013

2014 Veränderung 
2013/2014

Gemeinschaftsteuern

lohnsteuer einschl. 
zerlegung 12.028,3 12.746,5 + 718,2 + 6,0% 13.663,7 + 917,2 + 7,2%

veranlagte einkom-
mensteuer 3.229,4 3.918,4 + 689,0 + 21,3% 4.150,4 + 232,0 + 5,9%

nichtveranlagte 
steuern vom ertrag 2.319,9 2.101,6 - 218,3 - 9,4% 1.951,6 - 150,0 - 7,1%

abgeltungsteuer 
einschl. zerlegung 786,3 737,5 - 48,8 - 6,2% 712,8 - 24,7 - 3,3%

körperschaftsteuer 
einschl. zerlegung 1.359,7 2.048,5 + 688,8 + 50,7% 2.472,5 + 424,0 + 20,7%

umsatzsteuer 8.543,2 8.989,8 + 446,6 + 5,2% 9.223,3 + 233,5 + 2,6%

anteil an der ein-
fuhrumsatzsteuer 3.138,2 2.944,3 - 193,9 - 6,2% 2.979,7 + 35,4 + 1,2%

gewerbesteuer-
umlage 1.179,3 1.197,4 + 18,1 + 1,5% 1.254,4 + 57,0 + 4,8%

Summe 32.584,3 34.684,0 +2.099,7 + 6,4% 36.408,5 + 1.724,5 + 5,0%

Landessteuern

vermögensteuer - 0,1 0,1 + 0,2 - - 1,2 - 1,3 -

erbschaftsteuer 996,1 1.077,6 + 81,5 + 8,2% 1.357,3 + 279,7 + 26,0%

grunderwerb-
steuer 1.252,3 1.346,9 + 94,6 + 7,6% 1.425,2 + 78,3 + 5,8%

rennwett-, lotte-
rie- und sportwett-
steuer 188,9 244,5 + 55,6 + 29,4% 243,9 - 0,6 - 0,2%

feuerschutzsteuer 65,4 69,0 + 3,6 + 5,5% 70,6 + 1,6 + 2,3%

Biersteuer 150,6 147,1 - 3,5 - 2,3% 155,0 + 7,9 + 5,4%

Summe 2.653,2 2.885,2 + 232,0 + 8,7% 3.250,7 + 365,5 + 12,7%

Gesamt 35.237,5 37.569,1 +2.331,6 + 6,6% 39.659,2 + 2.090,1 + 5,6%
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4 Verwaltungseinnahmen und weitere Einnahmen

Die Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 

(HGr. 1) erhöhten sich gegenüber 2012 insgesamt um 494,7 Mio. € (+ 15,0 %) 

auf 3.793,4 Mio. €.

 

 Die steigerung gegenüber dem Vorjahr gründet im Wesentlichen in der claw-back-Zah-

lung der bayernLb von 451,2 Mio. €. Die Darlehensrückflüsse schwanken naturgemäß je 

nach Laufzeit.

Verwaltungseinnahmen und weitere Einnahmen (Mio. €)                                     Tabelle 11

2012 2013 Veränderung 
2012/2013

verwaltungseinnahmen
(u. a. gebühren, geldbußen, geldstrafen) 1.948,6 1.988,9 + 40,3 + 2,1%

einnahmen aus wirtschaftlicher tätigkeit
(mieten und Pachten, gewinne aus unterneh-
men und Beteiligungen, lotterien) 622,3 1.077,7 + 455,4 + 73,2%

zinseinnahmen 103,9 72,6 - 31,3 - 30,1%

darlehensrückflüsse 244,4 271,0 + 26,6 + 10,9%

sonstige 379,5 383,2 + 3,7 + 1,0%

Summe 3.298,7 3.793,4 + 494,7 + 15,0%
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5 Personalausgaben und Entwicklung der Stellen

Die Personalausgaben sind gegenüber 2012 um 945,1 Mio. € (+ 5,2 %) auf ins-

gesamt 19.027,9 Mio. € angestiegen.

5.1 Personalausgaben

 Die Personalausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

 Die steigerung der ausgaben für die aktiv beschäftigten um 587,5 Mio. € (+ 4,6 %) 

gegenüber 2012 ist auf neu ausgebrachte stellen und stellenhebungen sowie auf besol-

dungs- und tariferhöhungen zurückzuführen. Die überproportionale Zunahme der Ver-

sorgungsausgaben beruht auf dem anstieg der Zahl der Versorgungsempfänger. Diese 

ausgaben werden sich auch weiterhin erhöhen, weil die Zahl der Versorgungsempfän-

ger noch bis zum Jahr 2035 ansteigen wird.17

5.2 Entwicklung der Stellen

 Die stellenentwicklung seit dem Jahr 2008 stellt sich für den gesamten staatshaushalt 

sowie in den bereichen allgemeinbildende schulen, bei den hochschulen (Universitä-

ten und hochschulen für angewandte Wissenschaften - ohne Universitätsklinika sowie 

Kunst- und Musikhochschulen), Polizei, in den Finanzämtern und im Justizvollzug per 

saldo wie folgt dar: 

17 vgl. stmf: versorgungsbericht des feistaates Bayern (august 2007), abschnitt c III.

Personalausgaben nach Zweckbestimmungen (Mio. €)                                         Tabelle 12 

2012 2013 Veränderung 
zum Vorjahr

Bezüge der Beamten und richter1 8.971,6 9.450,0 + 478,4 + 5,3%

arbeitnehmer- und Beschäftigungs-
entgelte 3.670,6 3.779,7 + 109,1 + 3,0%

versorgungsbezüge1 3.907,2 4.161,4 + 254,2 + 6,5%

Beihilfen und fürsorgeleistungen2 581,2 589,4 + 8,2 + 1,4%

Beihilfen für versorgungsempfänger 729,4 762,0 + 32,6 + 4,5%

sonstige Personalausgaben 150,2 210,6 + 60,4 + 40,2%

zuführung zur versorgungsrücklage 72,6 74,8 + 2,2 + 3,1%

 Summe 18.082,8 19.027,9 + 945,1 + 5,2%
1  Ohne zuführung an versorgungsrücklage.
2  Ohne versorgungsempfänger.
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 Nach dem haushaltsgesetzlich vorgegebenen stellenabbau (art. 6 b hG) wurden im Zeit-

raum von 2008 bis 2012 rd. 2.900 stellen abgebaut.18 trotz des haushaltsgesetzlichen 

stellenabbaus haben sich die stellen an den allgemeinbildenden schulen um rd. 12.200 

(+ 12,8 %), die der hochschulen (Universitäten und hochschulen für angewandte Wissen-

schaften - ohne Universitätsklinika sowie Kunst- und Musikhochschulen) um rd. 5.600 

(+ 20,0 %), die der Polizei um rd. 2.100 (+ 5,6 %), die der Finanzämter um rd. 600 (+ 3,7 %) 

und die für den Justizvollzugsdienst um rd. 300 (+ 7,0 %) erhöht. Die stellenzahl der 

übrigen Verwaltung ging um rd. 1.800 stellen (- 2,3 %) zurück. Die Übersicht zeigt, dass 

sich die Zahl der stellen seit dem Jahr 2008 im ergebnis um rd. 19.000 (+ 7,2 %) erhöht 

hat.

5.3 Tatsächliche Besetzung der Stellen

 Der Orh hat die besetzung der im stellenplan 2013 ausgewiesenen stellen in den in 

tabelle 13 dargestellten bereichen geprüft. bezogen auf das Jahr 2013 lag die Quote der 

nicht besetzten stellen bei 4,9 % mit einer geringen schwankungsbreite zwischen den 

ausgewählten bereichen und innerhalb des Jahresverlaufs. Mögliche Gründe hierfür 

sind u. a. die derzeit geltende dreimonatige Wiederbesetzungssperre (art. 6 abs. 2 hG), 

die einstellung von Lehrern zu beginn eines schul- bzw. schulhalbjahres, feste jährli-

che einstellungszeitpunkte (z. b. bei steueranwärtern), sperre von stellen im hinblick 

auf haushaltsgesetzliche Verpflichtungen zum stellenabbau,19 zeitferne Wiederbeset-

zung mit geeigneten bewerbern, familienpolitische beurlaubungen und Gewährung von 

altersteilzeiten im blockmodell.

 Der Orh hat im Jahresbericht 2012 gesondert auf die Personalsituation in der steuer-

verwaltung hingewiesen.20 im Jahr 2014 stellt sie sich wie folgt dar: Für die Finanzämter 

(Kap. 06 05) waren 17.982 stellen ausgewiesen, davon 1.274 stellen für die ausbildung

18 die für das Jahr 2013 beschlossene einsparung von 550 stellen wird im doppelhaushalt 2015/2016 dargestellt.
19 art. 6 b abs. 1 hg 2013/2014.
20 Orh-Bericht 2012 tnr. 12.
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Stellenentwicklung1                                                                                                    Tabelle 13

2008 2010 2012 2013 Veränderung
2008 - 2013

Stellen gesamt2 262.959 273.079 278.625 281.984 + 19.025 + 7,2% 

davon       

schulen kap. (05 12 - 05 21,
ohne kap. 05 20) 95.176 102.606 106.121 107.388 + 12.212 + 12,8% 

hochschulen 27.810 28.636 31.876 33.384 + 5.574 + 20,0% 

Polizei (kap. 03 17 - 03 21) 37.574 38.304 39.104 39.666 + 2.092 + 5,6% 

finanzämter (kap. 06 05) 16.969 17.311 17.193 17.596 + 627 + 3,7% 

Justizvollzug (kap. 04 05) 5.282 5.491 5.497 5.650 + 369 + 7,0% 

übrige verwaltung 80.148 80.732 78.834 78.299 - 1.849 - 2,3% 
1  gegliedert nach kapiteln des haushaltsplans und nicht - wie im Orh-Bericht 2014 tnr. 5.2 - nach funktionsbereichen.
2  enthalten sind stellen für Beamte auf Widerruf im vorbereitungsdienst (2013: 6.117 stellen) sowie stellen für refe- 
   rendare (2013: 16.386 stellen).
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  von anwärtern (Nachwuchskräfte). im hinblick auf den hohen bedarf an Nachwuchskräf-

ten in der steuerverwaltung wurden zum 01.10.2014 insgesamt 2.064 anwärter ausge-

bildet. Daher wurden neben den stellen für die Nachwuchskräfte auch 790 stellen der 

Finanzämter in anspruch genommen, die in der Folge dort weniger zur Verfügung stan-

den.

5.4 Sondervermögen Bayerischer Pensionsfonds

 Zum 01.01.2013 gingen die sondervermögen Versorgungsrücklage und Versorgungs-

fonds21 auf den bayerischen Pensionsfonds22 über. im Jahr 2013 wurden dem neuen 

sondervermögen 101,4 Mio. € zugeführt. Zum 31.12.2013 betrug das Vermögen im bay-

erischen Pensionsfonds 1.858,0 Mio. €. bis 2030 sind diesem sondervermögen jährlich 

100 Mio. € aus dem staatshaushalt zuzuführen.23

 Das Finanzministerium hat den in art. 7 abs. 4 bayVersrücklG für den beginn jeder 

Legislaturperiode vorgesehenen bericht über die entwicklung der beamtenversorgung 

dem Landtag noch nicht vorgelegt.24

6 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

2013 wurden für Zuweisungen und Zuschüsse ohne Investitionen (HGr. 6) 

18.638,6 Mio. € verausgabt. Dies sind 1.519,1 Mio. € (+ 8,9 %) mehr als im Vor-

jahr.

 Der größte einzelposten ist regelmäßig die Zahlung bayerns in den Länderfinanz-

ausgleich (Kap. 13 03). Dieser betrug 2013  4.006,9 Mio. € (Vorjahr: 3.798,3 Mio. €). er 

umfasst eine weitere vorläufige abrechnung 2011, die schlussrechnung 2012 sowie die 

abschlagszahlungen 2013 und ist um 208,6 Mio. € angestiegen. Nach der vom bund 

erstellten endabrechnung beträgt der ausgleichsbetrag 2013 für bayern 4.307 Mio. €. 

Der bayerische anteil umfasste 2009 bis 2012 mehr als 48 % und 2013 mehr als 51 % des 

gesamten ausgleichsvolumens. 2008 betrug der bayerische anteil noch 35 %.

21 stand der sondervermögen zum 31.12.2012: versorgungsrücklage 1.406 mio. €, versorgungsfonds 270,5 mio. €. 
22 gesetz über die Bildung von versorgungsrücklagen im freistaat Bayern (Bayversrückg) vom 11.12.2012, gvBl. 2012, 

s. 613.
23 art. 6 abs. 1 Bayversrückg.
24 stand: 13.01.2015.
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Lastenverteilung im Länderfinanzausgleich                                                       Abbildung 4

 Weitere wesentliche Veränderungen bei den Zuwendungen und Zuschüssen sind:

 Die Zuweisungen an die Kommunen im rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs 

(Kap. 13 10) betrugen 6.020,6 Mio. € im Jahr 2013 (Vorjahr: 5.652,2 Mio. €). Der anstieg 

um 368,4 Mio. € oder 6,5 % beruht im Wesentlichen auf dem anteil der kommunalen 

ebene am gestiegenen steueraufkommen.

 Die erstattungen an die Gemeinden für Leistungen zur Grundsicherung im alter und bei 

erwerbsminderung (Kap. 10 03 tit. 633 02) haben um 232,3 auf 450,5 Mio. € zugenom-

men. es handelt sich um einen durchlaufenden bundeszuschuss (Kap. 10 03 tit. 231 04); 

der bundesanteil an den Kosten der Gemeinden hat sich aufgrund des Gesetzes zur 

stärkung der Finanzkraft der Kommunen von 45 auf 75 % erhöht.

 einmalig fielen 2013 ausgaben für die hochwasserhilfe an. Diese beliefen sich auf ins-

gesamt 247,4 Mio. €, wovon 193,6 Mio. € als Zuweisungen und Zuschüsse ausbezahlt 

wurden. Diese ausgaben wurden aus dem aufbauhilfefonds des bundes erstattet.

 Für die Förderung von Kindertageseinrichtungen und tagespflege sowie für die beitrags-

entlastung der eltern wurden 1.184,3 Mio. € (Vorjahr 991,0 Mio. €) an die Gemeinden und 

Gemeindeverbände verausgabt (Kap. 10 07 tG 88 - 91). Die steigerung um 193,3 Mio. € 

betrifft im Wesentlichen die laufende betriebskostenförderung (+ 87,9 Mio. €), den aus-

baufaktor für betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren (+ 41,9 Mio. €) und die bei-

tragsentlastung der eltern (+ 63,2 Mio. €).
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7 Investitionen

Die Ausgaben für Investitionen (HGr. 7 und 8) sind 2013 gegenüber dem Vor-

jahr um 400,3 auf 5.297,1 Mio. € angestiegen.

 

 Der Zuwachs bei den investitionsausgaben 2013 ist hauptsächlich auf die aus der nach-

stehenden tabelle ersichtlichen Mehrausgaben bei investitionsförderungsmaßnahmen 

zurückzuführen.

Investitionsausgaben (Mio. €)                                                                                    Tabelle 14

2012 2013 Veränderung 
2012/2013

Baumaßnahmen 1.241,4 1.273,6 + 32,1 + 2,6%

erwerb von sachen 386,1 365,7 - 20,4 - 5,3%

Investitionsförderung 3.269,3 3.657,8 + 388,5 + 11,9%

Summe 4.896,8 5.297,1 + 400,3 + 8,2%

Größere Veränderungen bei der Investitionsförderung (Mio. €)                            Tabelle 15

2012 2013 Veränderung 
2012/2013

Investitionsförderung an gemeinden nach dem 
fag, krankenhausfinanzierungsgesetz, 
BayÖPnvg 1.518,1 1.665,4 + 147,3 + 9,7%

Investitionsförderung zur kinderbetreuung 164,8 290,9 + 126,0 + 76,5%

sonderprogramm zur schnelleren abfinanzie-
rung im Bereich der staatlichen förderung von 
Baumaßnahmen von kommunen oder dritten 71,0 147,5 + 76,5 + 107,8%

landesmittel zur Wohnraum- und studenten-
wohnraumförderung 67,3 113,6 + 46,3 + 68,8%

zuschüsse für Investionen an das klinikum der 
universität münchen 27,9 50,0 + 22,1 + 79,3%

allgemeine Wirtschaftsförderung 23,2 37,1 + 13,9 + 59,9%

Investitionsförderung aus dem Programm
„zukunft Bayern 2020“ (nur abwicklung von
ausgaberesten) 37,0 19,8 - 17,2 - 46,5%
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8 Rücklagen und Sondervermögen

Ende 2013 betrug die Haushaltssicherungsrücklage nahezu 4,5 Mrd. €. Alle 

anderen Rücklagen und Sondervermögen sind zweckgebunden.

8.1 Bestand der Rücklagen und Sondervermögen

 Der bestand der rücklagen und sondervermögen (ohne Grundstock) hat sich wie folgt 

entwickelt:

 

 Mit der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrück-

lage werden risiken künftiger haushalte und bürgschaften abgesichert. sie besteht aus 

Überschüssen vergangener haushalte. Der positiv verlaufende haushaltsvollzug 2013 

ermöglichte eine Zuführung von 619,4 Mio. €.

 bis 2014 wurden aus dieser rücklage mit jährlich 29 Mio. € auch die Fonds der „Offen-

sive Zukunft bayern“ (z. b. Kulturfonds, Naturschutzfonds, altlastensanierungsfonds, 

arbeitsmarkt- und sozialfonds) finanziert. Diese Fonds sollten eigentlich durch einen 

zweckgebundenen anteil der Dividendenausschüttung der bayernLb finanziert werden, 

was wegen deren wirtschaftlicher Lage nicht möglich war (Kap. 13 60 tit. 351 02 und 

981 02). entsprechend einer anregung des Orh im Jahresbericht 2014 werden die aus-

gaben für Zwecke der Fonds ab 2015 im einzelplan des jeweils zuständigen Geschäfts-

bereichs veranschlagt und im rahmen des allgemeinen haushalts finanziert.

 Die rücklage „Zukunft Bayern 2020“ sichert die Finanzierung des gleichnamigen Pro-

grammpakets. Dieses umfasste ursprünglich 1,7 Mrd. € aus steuermehreinnahmen der 

Jahre 2007 bis 2009 und beinhaltet im Wesentlichen investitionen mit schwerpunkten in 

Rücklagen und Sondervermögen ohne Grundstock (Mio. €)                                 Tabelle 16

2012 2013 Veränderung
2012/2013

haushaltssicherungs-, kassenverstär-
kungs- und Bürgschaftssicherungs-
rücklage 3.861,4 4.480,8 + 619,4 + 16,0%

rücklage „zukunft Bayern 2020“ 240,9 132,7 - 108,2 - 44,9%

sonderrücklagen „ersparte haushalts-
mittel“ 230,7 226,8 - 3,9 - 1,7%

Bayer. Pensionsfonds (ehem. ver-
sorgungsrücklage und versorgungs-
fonds)1 1.676,2 1.858,0 + 181,7 + 10,8%

sonstige sondervermögen 139,5 144,8 + 5,3 + 3,8%

Summe 6.148,7 6.843,1 + 694,4 + 11,3%
1  anteil des freistaates Bayern am sondervermögen.
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 den bereichen Kinderbetreuung, bildung, arbeit sowie Klimaschutz. Für diese Zwecke 

wurden 2013  108,2 Mio. € ausgegeben.

 Die Sonderrücklagen „ersparte Haushaltsmittel“ wurden im Zusammenhang mit der 

Verwendung von Privatisierungserlösen für die Zukunftsprogramme „Offensive Zukunft 

bayern“, „bayern 2020 plus“, „Nord- und Ost-bayern-Programm“ sowie „strukturpro-

gramm Nürnberg-Fürth“ geschaffen. aus Privatisierungserlösen werden z. t. grund-

stockkonforme Maßnahmen finanziert, für die im laufenden haushalt bereits Mittel 

eingeplant waren. Die so frei gewordenen Mittel (2013: 56,5 Mio. €) wurden der son-

derrücklage „ersparte haushaltsmittel“ zugeführt. aus dieser rücklage werden nicht 

grundstockkonforme Maßnahmen im rahmen der o. g. Zukunftsprogramme finanziert 

(2013: 60,4 Mio. €).

 ab 2013 wurden die ehemalige Versorgungsrücklage und der ehemalige Versorgungs-

fonds zum Bayerischen Pensionsfonds zusammengefasst. er dient der Mitfinanzierung 

künftiger Versorgungslasten des staates sowie der landesunmittelbaren Körperschaften, 

anstalten und stiftungen des öffentlichen rechts (vgl. tNr. 5.4).

 Unter sonstige Sondervermögen25 außerhalb des Grundstocks sind zusammengefasst 

der Katastrophenschutzfonds, der Denkmalschutzfonds, der Unterstützungsfonds zur 

erkundung und sanierung gemeindeeigener hausmülldeponien, der sicherungsfonds 

nach dem bayerischen hochschulgesetz, der coburger Domänenfonds, das sonderver-

mögen für die Milch- und Fettwirtschaft in bayern sowie kleinere Fonds und stiftungen 

bei den Universitäten.

8.2 Haushaltsrisiken infolge des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes

 Die bundesregierung hat im Jahr 2008 auf die Finanzmarktkrise mit der einrichtung des 

Finanzmarktstabilisierungsfonds (soFFin) reagiert. Dieser wird von der bundesanstalt 

für Finanzmarktstabilisierung (FMsa) verwaltet. rechtliche Grundlage ist das Finanz-

marktstabilisierungsfondsgesetz (FMstFG). Nach § 13 abs. 2 FMstFG sind nach der 

abwicklung und auflösung des Fonds etwa verbleibende Defizite zwischen bund und 

Ländern im Verhältnis 65 zu 35 aufzuteilen. Der Länderanteil ist begrenzt auf 7,7 Mrd. €. 

Der bayerische anteil an der Länderquote beträgt maximal 1,28 Mrd. €.

 Nach auskunft der FMsa fallen Zahlungen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2020 an, 

da die bestehenden abwicklungsanstalten bis mindestens 2020 tätig sein werden und 

vorher keine schlussabrechnung der FMsa möglich sein wird. im haushalt ist bei 

Kap. 13 60 tit. 691 01 bereits ein entsprechender Leertitel ausgebracht.

25 details s. haushaltsrechnung des freistaates Bayern, einzelpläne 03a, 08, 12, 13 und 15, jeweils anlage II. nicht mit 

aufgenommen wurde der sicherungsfonds nach dem Bayerischen hochschulgesetz, weil es sich um körperschafts-

vermögen der hochschulen handelt.
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9 Verschuldung

Nach einer Schuldentilgung von 1 Mrd. € und einer Erhöhung der aufgescho-

benen Anschlussfinanzierungen um 660,9 Mio. € lagen die valutierten Schul-

den am Kreditmarkt am 31.12.2013 bei 26,4 Mrd. €. Werden die aufgescho-

benen Anschlussfinanzierungen in Anspruch genommen, können sich die 

Staatsschulden auf 30,6 Mrd. € erhöhen.

9.1 Schuldenstand und Zinsen

 Von 2008 bis 2013 haben sich der schuldenstand des Freistaates und die Zinszahlungen 

wie folgt entwickelt:

 

Staatsschulden am Jahresende (Mio. €)                                                                   Tabelle 17

A. Schulden zur Haushalts- 
     finanzierung

2008 2009 2010 2011 2012 2013

     1.  Allgemeiner Haushalt

        - kreditmarktschulden 20.609,9 19.106,7 19.258,9 19.076,6 18.074,9 16.414,0 

        - aufgeschobene 
          anschlussfinanzierungen 1.955,8 3.459,0 3.306,8 3.489,1 3.490,8 4.151,7 

     Summe 22.565,7 22.565,7 22.565,7 22.565,7 21.565,7 20.565,7 

     2. Stabilisierungsfonds 
         Finanzmarkt und 
         BayernLB 
         (Kreditmarktschulden) 1.507,0 8.460,8 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 

     Haushaltsmäßiger  
     Schuldenstand 24.072,7 31.026,5 32.565,7 32.565,7 31.565,7 30.565,7 

     davon kreditmarktschulden 22.116,9 27.567,5 29.258,9 29.076,6 28.074,9 26.414,0 

B. Schulden beim Bund
    (Wohnbauförderung) 1.484,9 1.404,4 1.329,6 1.215,4 1.149,3 1.084,3 

Zinsausgaben (Mio. €)                                                                                                  tabelle 18

Zinsausgaben an 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A. Kreditmarkt

     1. allgemeiner haushalt1 930,6 826,3 757,0 725,4 688,1 607,1 

     2. stabilisierungsfonds 
         finanzmarkt und BayernlB 0,2 61,8 281,2 342,2 346,8 341,0 

Zwischensumme 930,8 888,1 1.038,2 1.067,6 1.034,9 948,1 

B. Bund 8,5 8,5 8,1 7,5 7,2 6,7 

Summe 939,3 896,6 1.046,3 1.075,1 1.042,1 954,8 
1  Ohne zinsausgaben für Public-Private-Partnership-Projekte.
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 bei den Schulden am Kreditmarkt handelt es sich um schuldscheindarlehen, Lan-

desschatzanweisungen und rahmenkredite. 2013 umfassten die rahmenkredite 

805,0 Mio. €. Diese werden nur bei bedarf zur kurzfristigen Liquiditätsbeschaffung in 

anspruch genommen. 2013 war dies infolge der guten Liquidität nur sehr selten und 

nur in geringer höhe notwendig. Der Orh stuft das schuldenportfolio des Freistaates 

aufgrund seiner konservativen und langfristigen struktur als risikoarm gegenüber Zins-

änderungen ein.

 Die schulden beim bund sind Mittel zur Förderung des Wohnungsbaus, die als zweck-

gebundene Darlehen ausgereicht und entsprechend ihres rückflusses getilgt werden. in 

geringem Umfang werden die Darlehen auch in Zuschüsse umgewandelt. Diese verrin-

gern ebenfalls die schulden.

 Vorübergehend nicht benötigte liquide bestände der rücklagen und sondervermögen 

wurden gem. art. 8 abs. 3 hG 2013/2014 dazu genutzt, die anschlussfinanzierung fälli-

ger altschulden zu verschieben. Die Kreditaufnahme wird nachgeholt, wenn die rück-

lagen und sondervermögen wieder für ihre eigentlichen Zwecke benötigt werden. aus 

diesem Grund werden die aufgeschobenen Anschlussfinanzierungen als Kreditermächti-

gungen übertragen und der haushaltsmäßigen staatsverschuldung hinzugerechnet.

9.2 Schuldenabbau bis 2030

 Der Landtag hat 2012 den abbau der staatsverschuldung am Kreditmarkt bis 2030 unter 

berücksichtigung der konjunkturellen entwicklung in art. 18 bayhO verankert. Nach der 

Gesetzesbegründung ist bei einer lang anhaltenden positiven konjunkturellen entwick-

lung ein größerer schuldenabbau anzustreben als in einer Phase des wirtschaftlichen 

abschwungs.

 Der Orh hat in seinem Jahresbericht 2014 gefordert, sich bei der haushaltsplanung 

nicht auf eine günstige entwicklung im haushaltsvollzug zu verlassen. ein langfristiger 

schuldenabbau könne nur gelingen, wenn schon bei der haushaltsaufstellung die aus-

gaben unter den einnahmen liegen.

 staatsregierung und Landtag haben diese anregung im Doppelhaushalt 2015/201626 

aufgegriffen: Der haushaltsplan sieht erstmals einen positiven Finanzierungssaldo vor 

(vgl. tNr. 2.2). Zudem ist die ausgabensteigerung auf 3 % jährlich gedeckelt. Dies sind 

wichtige eckpunkte, um die Verschuldung abzubauen.

 Wie schon 2012 wurde 2013 der schuldenstand um 1,0 Mrd. € verringert. aufgrund der 

günstigen entwicklung der einnahmen musste - anders als zunächst geplant - die haus-

haltssicherungsrücklage per saldo nicht reduziert werden.

26 vgl. fußnote 15.
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 trotz der prognostizierten steigenden steuereinnahmen27 sind bei den allgemeinen haus-

haltsschulden (Kap. 13 06) sowohl 201428 als auch für den Doppelhaushalt  2015/201629 

nur rd. 0,5 Mrd. € jährlich zur tilgung vorgesehen. Der Orh fordert, künftig einen 

angemessenen anteil von steuermehreinnahmen zur schuldentilgung einzuplanen.

10 Staatsbürgschaften, Garantien, Gewährleistungen und Gewährträgerhaftung für die 

BayernLB

Die Bürgschafts- und Garantieverpflichtungen des Freistaates sind 2013 um 

100 Mio. € auf 11,6 Mrd. € zurückgegangen. Der freie Ermächtigungsrahmen 

liegt bei über 3,9 Mrd. €. Der Freistaat sollte sein Bürgschafts- und Garantie-

volumen deutlich reduzieren.

 staatsbürgschaften werden nach dem Gesetz über die Übernahme von staatsbürg-

schaften und Garantien des Freistaates bayern (bÜG) vom Finanzministerium zulas-

ten des Freistaates vergeben. Daneben reicht die Lfa Förderbank bayern (Lfa) - als 

rechtsfähige anstalt des öffentlichen rechts - im rahmen ihres eigenen Förderauftrags 

sowie im auftrag und nach näherer Weisung des Finanzministeriums bürgschaften aus. 

Zusätzlich gibt es weitere spezialgesetzliche ermächtigungsgrundlagen zur Übernahme 

von bürgschaften.

 Der maximale Gesamthaftungsbetrag des staates aus allen bürgschaften, Garan-

tien und sonstigen Gewährleistungen (ohne Gewährträgerhaftung) verminderte sich 

2013 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 100 Mio. € und belief sich einschließlich der 

in den tNrn. 10.2, 10.3 und 10.4 dargestellten Garantien auf 11,6 Mrd. €. hiervon waren 

1,625 Mrd. € für die Garantie gegenüber der bayernLb als Verpflichtungsermächtigung 

im haushalt ausgebracht (tNr. 10.3). Daneben bestand nach dem bÜG noch ein freier 

ermächtigungsrahmen von über 3,9 Mrd. €. aus der ausfallbürgschaft von 3,0 Mrd. € gem. 

art. 3 Zweckvermögensgesetz (tNr. 10.3) ist ein betrag von 846,2 Mio. € noch nicht in 

anspruch genommen worden.

10.1 Bürgschaften nach dem BÜG

 Nach dem bÜG können staatsbürgschaften für Vorhaben der gewerblichen Wirtschaft, 

im sozialen, kulturellen oder wissenschaftlichen bereich, im bereich des Wohnungswe-

sens, für Vorhaben der Land- und Forstwirtschaft sowie im rahmen von hilfsaktionen 

bei Naturkatastrophen gewährt werden. Die ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

 Der ermächtigungsrahmen für die bürgschaften beträgt 7.475,0 Mio. €. Diesen ermäch-

tigungsrahmen darf die summe aus haftungsbetrag und anrechnungsbetrag nicht 

übersteigen. Der anrechnungsbetrag ist die summe, in deren Umfang der Freistaat 

aus bürgschaften bereits in anspruch genommen wurde. Das Finanzministerium 

27 vgl. ergebnis der 145. sitzung des arbeitskreises „steuerschätzungen“ vom november 2014.
28 vgl. art. 2 abs. 3 nr. 2 hg 2013/2014.
29 vgl. fußnote 15.
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 errechnete für ende 2013 einen haftungsbetrag von 3.171,2 Mio. € und einen anrech-

nungsbetrag von 98,1 Mio. €. Zugesagt, jedoch noch nicht ausgereicht, wurden darüber 

hinaus weitere bürgschaften von 259,2 Mio. €. Daraus ergibt sich ein freier ermächti-

gungsrahmen von 3.946,5 Mio. €.

 

 im bereich der gewerblichen Wirtschaft erzielte der Freistaat regresseinnahmen von 

0,5 Mio. €.

 im bereich Wohnungswesen erkannte der Freistaat ausfälle in 41 einzelfällen an. Die 

schadenssumme belief sich auf 0,7 Mio. €. aus der Verfolgung von regressansprüchen 

wurden im bereich Wohnungswesen 0,2 Mio. € vereinnahmt.

Staatsbürgschaften (bestand am 31.12.2013)                                                          Tabelle 19

Bereich Anzahl Kredit-
betrag

Haftungs-
betrag

Anrech-
nungs-
betrag

Ermächti-
gungs-
rahmen

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

gewerbliche Wirtschaft 1 37,1 13,4 79,7 2.250,0

sozialer, kultureller und wissen-
schaftlicher Bereich 1 1,5 1,2 0,0 50,0

Wohnungswesen 64.711 4.153,5 3.155,4 18,3 5.000,0

land- und forstwirtschaft 0 0,0 0,0 0,0 25,0

hilfsaktionen bei natur-
katastrophen 96 1,2 1,2 0,1 150,0

Summe 64.809 4.193,3 3.171,2 98,1 7.475,0
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10.2 Bürgschaften der LfA Förderbank Bayern (LfA)

 Die Lfa ist die Förderbank des Freistaates, der als Gewährträger für die bank haftet. Die 

Lfa vergibt eigene bürgschaften im rahmen ihres Förderauftrags.

 

 Der haftungsbetrag aus den bürgschaften der Lfa belief sich auf 1.297,2 Mio. €. Dieser 

haftungsbetrag wurde durch rückgarantien um 84,2 Mio. € vermindert.

 Darüber hinaus hat die Lfa die erfüllungsübernahme bei einer etwaigen inanspruch-

nahme aus rückbürgschaften und -garantien erklärt, die der Freistaat gegenüber der 

bayerischen Garantiegesellschaft für mittelständische beteiligungen (bGG) und der 

bürgschaftsbank bayern Gmbh (bbb) übernommen hat. Dabei handelte es sich insgesamt 

um 608 rückgarantien gegenüber der bGG über 219 Mio. € und 1.913 Fälle gegenüber der 

bbb über 458 Mio. € mit einem haftungsbetrag von zusammen 138,6 Mio. €.

Bürgschaften der LfA (bestand am 31.12.2013)                                                        Tabelle 20

Bürgschaftsprogramme Anzahl Kreditbetrag Haftungs-
betrag

Mio. € Mio. €

mittelständisches Bürgschaftsprogramm 1.548 383,5 264,4

exportgarantie 2 0,5 0,3

exportgarantie (konsortial) 111 32,8 14,0

haftungsfreistellungen 15.193 1.116,0 715,3

haftungsmäßige unterbeteiligung 163 803,8 230,7

Inlandsaval 57 1,0 0,6

Inlandsaval (konsortial) 194 77,3 21,6

rückbürgschaften für kleinbürgschaft Bayerische 
Bürgschaftsbank (BBB) 14 0,5 0,3

rückbürgschaften zugunsten anderer länder  
(Banken und nichtbanken) 9 15,8 3,3

sonstige lfa-Bürgschaften und garantien  
(Banken u. nichtbanken) 5 87,9 4,3

vorfinanz. auslandsauftrag (konsortial) 15 6,6 3,3

vorfinanz. Inlandsauftrag (konsortial) 41 21,5 10,8

vorfinanz. Inlandsauftrag 2 0,6 0,3

BBP1-garantie für Innovationsfälle 1 0,5 0,2

BBP1-garantie für verlängerungsfälle 30 11,4 4,4

BBP1-garantie für Wachstumsfälle  
(Banken und nichtbanken) 32 44,8 17,5

Bürgschaft des Bayerischen Bankenfonds 3 0,2 0,1

Bürgschaft für mittelständische unternehmen 1 1,5 1,2

garantien gegenüber nichtbanken 15 23,2 4,6

Summe 17.436 2.629,4 1.297,2
1  Bayerisches Bürgschaftsprogramm (BBP).
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10.3 Bürgschaften gegenüber der BayernLB

 außerhalb des bÜG wurden der bayernLb durch spezialgesetzliche regelungen fol-

gende Garantien und bürgschaften gewährt:

 › im rahmen des 2. Nachtragshaushalts 200830 wurde der „stabilisierungsfonds 

Finanzmarkt und bayernLb“ eingerichtet. Damit wurde das abs-Portfolio der 

bank durch einen Garantievertrag von bis zu 4,8 Mrd. € abgeschirmt. Die Garantie 

umfasst alle Verlustrisiken zwischen 1,2 und 6 Mrd. €. ausfälle bis zu 1,2 Mrd. € wer-

den von der bayernLb getragen (selbstbehalt). basis für die haushaltsaufstellung 

war eine ausfallerwartung in einem mittleren ausfallszenario von 2,825 Mrd. €. 

Nach abzug des selbstbehalts der bayernLb wären vom Freistaat 1,625 Mrd. € zu 

tragen. Nachdem davon ausgegangen wurde, dass der Freistaat in dieser höhe 

voraussichtlich in anspruch genommen werden würde, wurde gem. art. 38 bayhO 

eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im haushalt ausgebracht. in höhe 

der restlichen 3,175 Mrd. € übernahm das Finanzministerium gem. § 1 Nr. 3 b des 

2. NhG 2008 eine Garantie zugunsten der bayernLb.

 inzwischen hat die bayernLb am 28.10.2014 das abs-Portfolio veräußert 

(s. tNr. 11.2). Dabei wurde die Verpflichtungsermächtigung mit 1,092 Mrd. € in 

anspruch genommen. Die Garantie des Freistaates für Verluste aus dem abs-Port-

folio wurde infolge der Veräußerung aufgehoben.

 › Durch das Zweckvermögensgesetz vom 23.07.1994 wurde das Finanzministerium 

ermächtigt, die staatlichen anteile an Wohnungsbaudarlehen (verwaltet durch 

die bayernLabo) auf die bayernLb zu übertragen. in diesem Zusammenhang hat 

das Finanzministerium zulasten des Freistaates für die Darlehen des Zweckvermö-

gens eine ausfallbürgschaft gegenüber der bayernLb in einer Gesamthöhe von bis 

zu 3,0 Mrd. € übernommen. Die ausfallbürgschaft valutierte zum 31.12.2013 mit 

2.153,8 Mio. €.

10.4 Sonstige Garantien und Gewährleistungen

 Daneben bestanden ende 2013 aufgrund spezialgesetzlicher regelungen noch folgende 

weitere staatliche Garantien/Gewährleistungen:

 › haftungsfreistellungen für Verkehrslandeplätze von bis zu je 5,11 Mio. € gegenüber 

den städten hof und augsburg.31

 › Garantien für die erfüllung gesetzlicher schadensersatzverpflichtungen gem. § 13 

abs. 5 atomgesetz bis zu insgesamt 18,9 Mio. €.32

30 2. nhg 2008 vom 17.12.2008, gvBl. s. 958.
31 ermächtigung: art. 8 abs. 2 hg 1977/1978 und 1981/1982.
32 ermächtigung: art. 8 abs. 4 hg 1979/1980 i. v. m. art. 8 abs. 1 hg 2013/2014.
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 › Garantieerklärung des bundes gem. § 3 der atomrechtlichen Deckungsvorsorge-

Verordnung für eine anlage der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der ange-

wandten Forschung e. V. von 1,75 Mio. €. Der anteil des Freistaates beläuft sich 

auf 24.339 €.33

 › Garantieerklärung des bundes zugunsten des Deutschen Zentrums für Luft- und 

raumfahrt e. V. von 15,34 Mio. €. Der anteil des Freistaates beläuft sich in abhän-

gigkeit von einem zum schadenszeitpunkt geltenden schlüssel voraussichtlich auf 

nicht mehr als 1,53 Mio. €.34

 › absicherung von risiken bei der errichtung und dem betrieb der mitteleuropäischen 

rohölleitung mit einer haftung von bis zu 40,9 Mio. €.35

 › Übernahme einer ausfallbürgschaft von 4,66 Mio. € zugunsten der gsb sonderab-

fall-entsorgung bayern Gmbh zur absicherung einer Fremdkapitalaufnahme bis zu 

20 Mio. €.36

 › Patronatserklärung von 13,59 Mio. € gegenüber dem eisenbahnbundesamt für die 

hafen Nürnberg-roth Gmbh für eventuelle rückzahlungen aus der Gewährung von 

Förder- und Darlehensmitteln.37

 › Übernahme einer selbstschuldnerischen bürgschaft zugunsten der bayerischen 

staatsbad Kur-Gmbh bad reichenhall für die Darlehen des Unternehmens bis zu 

3,23 Mio. €.38

 › bürgschaft gegenüber dem bund zur anteiligen, nachrangigen absicherung der 

Mietgarantie des bundes für die „New town“ in der stadt eschenbach in der Ober-

pfalz in höhe von 83 Mio. €.39 Nach auskunft des Finanzministeriums ist mit einer 

inanspruchnahme frühestens im Jahr 2016 zu rechnen.

 › Globale rückbürgschaft gegenüber der Lfa in höhe von jeweils 100 Mio. € in den 

Jahren 2009 und 2010 für bürgschaften der Lfa zugunsten kleiner und mittelstän-

discher Unternehmen (bayerischer Mittelstandsschirm).40 Die Valutierung zum 

31.12.2013 betrug 55,6 Mio. €. aus der hälftigen Übertragung des im Jahr 2010 nicht 

ausgeschöpften ermächtigungsrahmens in das Jahr 2011 valutierten zusätzlich 

4,08 Mio. €.41

 › Patronatserklärung für das bayerische hauptmünzamt bis zur höhe von 2 Mio. €, 

um evtl. Zahlungsverpflichtungen aus der inanspruchnahme von avalkrediten für

33 ermächtigung: art. 8 abs. 4 hg 1979/1980 i. v. m. art. 8 abs. 1 hg 2013/2014.
34 ermächtigung: art. 8 abs. 4 hg 1981/1982 i. v. m. art. 8 abs. 1 hg 2013/2014.
35 ermächtigung: art. 8 abs. 7 hg 1995/1996.
36 ermächtigung: art. 8 abs. 8 hg 2005/2006.
37 ermächtigungen: art. 8 abs. 6 hg 2003/2004 i. v. m. art. 8 abs. 5 hg 2005/2006 und art. 8 abs. 12 hg 2007/2008 

i. d. f. des nhg 2008.
38 ermächtigung: art. 8 abs. 4 hg 2005/2006.
39 ermächtigung: art. 8 abs. 3 hg 2007/2008.
40 ermächtigung: art. 8 abs. 10 hg 2009/2010 i. d. f. des nhg 2010.
41 ermächtigung: art. 8 abs. 5 hg 2011/2012.
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 die erbringung von Garantien im rahmen der teilnahme an ausschreibungen nach-

kommen zu können.42 Die Valutierung zum 31.12.2013 lag bei 437.973 €.

 › 80 v. h.-ausfallbürgschaft zugunsten der Messe München Gmbh zur absicherung 

notwendiger Fremdkapitalaufnahme von höchstens 45 Mio. € bis einschließlich 

31.12.2019.43 Von der ermächtigung ist bisher kein Gebrauch gemacht worden.

 › 80 v. h.-ausfallbürgschaft zugunsten der Flughafen Nürnberg Gmbh zur absiche-

rung von bankkrediten von höchstens 55 Mio. € bis einschließlich 31.12.2024.44 Von 

der ermächtigung ist bisher kein Gebrauch gemacht worden.

 › Gewährträgerhaftung für Verbindlichkeiten des Landesverbands für Ländliche ent-

wicklung aus der Gewährung von Darlehensmitteln zur Finanzierung des Landzwi-

schenerwerbs bis zu 12 Mio. €.45 Die Valutierung zum 31.12.2013 lag bei 8 Mio. €.

 › selbstschuldnerische bürgschaft zugunsten der bayerischen Landeskraft-

werke Gmbh in höhe von 200.000 €.46

 › Kapitaldienstgarantie/Wiedereinsatzgarantie im rahmen der ausschreibung von 

Verkehrsleistungen im schienenpersonennahverkehr für das Projekt „ringzug 

West/Nbs“ bis zu einem betrag von 200 Mio. €.47 Die Garantie wurde bislang nicht 

in anspruch genommen.

10.5 Absicherung der Risiken im Haushalt

 Für risiken künftiger haushalte bildete der Freistaat eine haushaltssicherungs-, Kassen-

verstärkungs- und bürgschaftssicherungsrücklage (epl. 13, anlage b, Kap. 80 01). Die 

Mittel dieser rücklage können auch zur abwendung von schadensfällen und zur rea-

lisierung von sicherheiten für staatsverbürgte Kredite verwendet werden (Kap. 13 06 

tit. 870 01-6). Zur entwicklung der rücklage vgl. tNr. 8.1.

10.6 Gewährträgerhaftung für die BayernLB

 Unabhängig von bürgschaften besteht noch die Gewährträgerhaftung des Freistaates 

für die bayernLb. Diese ist die in art. 4 und 22 bayerisches Landesbankgesetz geregelte, 

subsidiäre haftung des Gewährträgers einer anstalt des öffentlichen rechts für den 

Fall, dass deren Vermögen für die Forderungen ihrer Gläubiger nicht ausreicht.

 Die eU-Kommission sah in der Gewährträgerhaftung einen unzulässigen Wettbewerbs-

vorteil für den gesamten öffentlich-rechtlichen bankensektor. Um eine mit den eU-bei-

hilfebestimmungen konforme Weiterführung der Landesbanken auch in der Zukunft zu

42 ermächtigung: art. 8 abs. 8 hg 2011/2012.
43 ermächtigung: art. 8 abs. 6 hg2011/2012 i. v. m. art. 8 abs. 1 hg 2013/2014.
44 ermächtigung: art. 8 abs. 12 hg 2011/2012 i. d. f. des nhg 2012 i. v. m. art. 8 abs. 1 hg 2013/2014.
45 ermächtigung: art. 8 abs. 14 hg 2011/2012 i. d. f  des nhg 2012.
46 ermächtigung: art. 8 abs. 15 hg 2011/2012 i. d. f. des nhg 2012 i. v. m. art. 8 abs. 1 hg 2013/2014.
47 ermächtigung: art. 8 abs. 17 hg 2011/2012 i. d. f. des nhg 2012 i. v. m. art. 8 abs. 1 hg 2013/2014.
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  ermöglichen, wurde am 17.07.2001 mit der eU-Kommission die abschaffung der 

Gewährträgerhaftung mit gewissen Übergangsfristen vereinbart.48

10.6.1 BayernLB - Kernbank

 Für die der Gewährträgerhaftung unterliegenden Verbindlichkeiten der bayernLb haften 

der Freistaat und der sparkassenverband bayern als Gesamtschuldner. im innenverhält-

nis sind die Kapitalanteile zum Zeitpunkt der begründung der Verbindlichkeiten maßge-

bend, also beide anteilseigner zu je 50 %.

 Die durch die Gewährträgerhaftung gesicherten Verbindlichkeiten der bayernLb - Kern-

bank betrugen zum 31.12.2013 insgesamt 33,9 Mrd. € (31.12.2012: 43,7 Mrd. €). bis 2015 

wird diese voraussichtlich bis auf 1,6 Mrd. € abgebaut sein.

10.6.2 BayernLabo

 Die Gewährträgerhaftung für die bayernLabo besteht - unter der Voraussetzung der 

strikten trennung von den Wettbewerbsgeschäften der bayernLb - unbefristet fort. Für 

die im Zusammenhang mit der refinanzierung des Fördergeschäfts aufgenommenen 

Gelder haftet der Freistaat unmittelbar und allein.

 Zum 31.12.2013 beliefen sich die Verbindlichkeiten unter Gewährträgerhaftung auf ins-

gesamt 15,2 Mrd. € (31.12.2012: 14,5 Mrd. €).

10.6.3 Versorgungsverpflichtungen

 Die Versorgungsverpflichtungen unterliegen ebenfalls einer Gewährträgerhaftung. Zum 

31.12.2013 wiesen die Versorgungsverpflichtungen folgende stände auf:

 › bayernLb (bank inland) 1.840 Mio. €

 › bayernLabo     147 Mio. €

 Mit der Übertragung der Lbs-anteile an den sparkassenverband bayern zum 31.12.2012 

wurde der Freistaat im innenverhältnis von weiteren Verpflichtungen unter der Gewähr-

trägerhaftung von 198 Mio. € freigestellt.

 Die Versorgungsverpflichtungen werden sich bis 2020 voraussichtlich auf insgesamt 

2.745 Mio. € erhöhen.

48 schreiben der eu-kommission vom 27.03.2002 c (2002) 1286.
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11 Entwicklungen bei der BayernLB

Die EU-Kommission hat die vom Freistaat durchgeführten finanziellen Stüt-

zungsmaßnahmen bei der BayernLB als staatliche Beihilfen gewürdigt.49 

In 2014 wurden weitere von der EU auferlegte Verpflichtungen umgesetzt. 

Damit konnten Risiken für den Haushalt reduziert werden.

11.1 Ausgangslage

 Der Freistaat musste ab ende 2008 umfangreiche finanzielle stützungsmaßnahmen bei 

der bayernLb durchführen:

 › 7 Mrd. € zur erhöhung des Grundkapitals der bayernLb holding aG

 › 3 Mrd. € in Form einer stillen einlage bei der bank direkt

 › Übernahme einer Garantie für das abs-Portfolio der bayernLb bis zu 4,8 Mrd. €.

 Der Freistaat hat zur Finanzierung der Kapitalzuführungen Kredite über insgesamt 

10 Mrd. € auf dem Kapitalmarkt aufgenommen.

 Der Orh hat dem Landtag über diese Vorgänge mehrfach ausführlich berichtet.50 Dabei 

hat der Orh für die aufgenommenen Kredite von 10 Mrd. € einen tilgungsplan gefor-

dert.

 Der Orh berichtet nachfolgend über aktuelle entwicklungen:

11.2 ABS-Portfolio

 eine der stützungsmaßnahmen des Freistaates war die Übernahme einer Garantie für 

das abs-Portfolio von bis zu 4,8 Mrd. €. Die Garantie diente dazu, das abs-Portfolio bis 

zur vollständigen Veräußerung abzusichern und Verluste der bayernLb über den verein-

barten selbstbehalt von 1,2 Mrd. € hinaus bis zu einem höchstbetrag von 6 Mrd. € aus-

zugleichen.

 Dafür musste die bayernLb nach der eU-beihilfeentscheidung von 2012 einen claw-back 

von insgesamt 1.960 Mio. € und ab 2010 eine jährliche Garantiegebühr von 80 Mio. € 

entrichten. Der claw-back stellt die rückzahlung des betrages dar, um den die abschir-

mung des abs-Portfolios durch den Freistaat die beihilferechtlich zulässige höhe über-

stieg.

49 Beihilfeentscheidung der europäischen kommission vom 25.07.2012 i. d. f. v. 05.02.2013; Orh-Bericht 2014 tnr. 11.
50 Orh-Bericht 2009 tnrn. 12 und 21, Orh-Bericht 2010 tnr. 23 und Orh-Bericht 2014 tnr. 11.
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 am 28.10.2014 hat die bayernLb dieses abs-Portfolio veräußert. hieraus entstanden 

folgende Verpflichtungen:

 a) für die bayernLb

 › Garantiegebühren 2014 von 80 Mio. € an den Freistaat 

 › claw-back-restzahlung von 1,03 Mrd. € an den Freistaat

 b) für den Freistaat

 ›  Verlustausgleich für die vertraglich übernommene Garantie in höhe von 

1,092 Mrd. €

 Für die Übernahme der Garantie für das abs-Portfolio (19.12.2008) hat der Freistaat von 

der bayernLb Zahlungen (Garantiegebühren und claw-back) von 2,385 Mrd. € erhalten. 

Demgegenüber stehen ausgaben für den Verlustausgleich in höhe von 1,092 Mrd. €. Per 

saldo hat der Freistaat einnahmen von insgesamt 1,293 Mrd. € erzielt.

 Zu berücksichtigen ist dabei aber auch: Der bayernLb ist aus dem engagement des 

abs-Portfolios allein für den selbstbehalt der bank von 1,2 Mrd. € und für die Zahlun-

gen an den Freistaat für den claw-back und die Garantiegebühren von 2,4 Mrd. € ein 

Verlust von 3,6 Mrd. € entstanden. an diesem ist der Freistaat als Mehrheitseigentümer 

mittelbar über die bayernLb holding aG beteiligt.

11.3 Rückzahlung der Stillen Beteiligung von 3,0 Mrd. €

 eine weitere auflage der eU-Kommission in der eU-beihilfeentscheidung war die rück-

zahlung der stillen einlage des Freistaates von 3,0 Mrd. € durch die bayernLb. hierfür 

waren im 2. Nachtragshaushaltsplan 201451 einnahmen aus Kapitalrückzahlungen der 

bayernLb von 395 Mio. € vorgesehen. am 19.12.2014 hat die bayernLb eine Zahlung im 

rahmen des rückzahlungsplans der eU von 700 Mio. € an den Freistaat vorgenommen. 

im Doppelhaushalt 2015/2016 wurde festgelegt, dass rückzahlungen aus der stillen ein-

lage zur schuldentilgung im Kap. 13 60 verwendet werden sollen. Damit wurde einem 

anliegen des Orh entsprochen.

11.4 Veräußerung der MKB Bank

 Die bayernLb hat mit dem Verkauf der MKb bank an den ungarischen staat einen wichti-

gen, von der eU vorgegebenen anteilsverkauf im rahmen der zugesagten restrukturie-

rung umgesetzt.

51 2. nhg 2014 vom 23.05.2014, gvBl. s. 190.
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 bei dieser seit 1994 bestehenden, anfangs profitablen beteiligung verschärfte sich ab 

dem eintritt der Finanzkrise im Jahr 2008 die situation. in einem schwierigen politi-

schen, regulatorischen und wirtschaftlichen Umfeld blieben nicht nur Gewinnausschüt-

tungen der MKb an die bayernLb aus, es waren zudem umfangreiche Kapitalmaßnah-

men erforderlich. beim Verkauf der beteiligung in 2014 wurden 55 Mio. € erlöst.

 insgesamt verursachte das engagement bei der MKb bank einen Verlust von 2,1 Mrd. €.

11.5 Risiken aus der ehemaligen Beteiligung an der Hypo Group Alpe Adria (HGAA)

 Die hypo alpe adria bank international aG weigert sich unter berufung auf das öster-

reichische eigenkapitalersatzgesetz, fällige Forderungen der bayernLb von 2,4 Mrd. € zu 

begleichen. Zudem hat Österreich ein sondergesetz beschlossen, nach dem ein teil die-

ser Kreditforderungen der bayernLb von 0,8 Mrd. € als erloschen gelten und der restbe-

trag von 1,6 Mrd. € bis 2019 zwangsgestundet wird.

 Zur Durchsetzung der Forderungen der bayernLb sind mehrere Verfahren vor deut-

schen und österreichischen Gerichten rechtshängig. Darüber hinaus hat die bayernLb 

individualantrag beim Österreichischen Verfassungsgerichtshof (vergleichbar mit der 

Verfassungsbeschwerde in Deutschland) gegen das sondergesetz gestellt.

 Die ergebnisse dieser Verfahren haben große bedeutung für die Vermögens- und 

Finanzlage sowie für die eigenmittelausstattung der bayernLb.
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iii.  eiNZeLPLaNbeMerKUNGeN



47bayerischer Oberster rechnungshof 
Jahresbericht 2015

eiNZeLPLaNbeMerKUNGeN

12 Bayerischer Landtag (Einzelplan 01)

 

 Der bayerische Landtag ist die gesetzgebende Gewalt in bayern und entscheidet über 

den haushaltsplan. er wählt den Ministerpräsidenten, wirkt bei der bildung der staatsre-

gierung mit und kontrolliert deren arbeit. in der 16. Legislaturperiode (2008 - 2013) setzte 

sich der Landtag einschließlich Überhang- und ausgleichsmandaten aus 187 abgeord-

neten zusammen, die fünf Fraktionen angehörten. Das Landtagsamt mit 271 Planstellen 

übernimmt Verwaltungsaufgaben für den bayerischen Landtag.

 Die ausgaben für den Geschäftsbereich des bayerischen Landtags beliefen sich 2013 

auf 109,3 Mio. €. Dies entsprach 0,2 % der gesamten ausgaben des Freistaates.

 Der einzelplan 01 wies als einziger einzelplan einen ausgabenrückgang aus. Dieser 

betrug 1,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies beruhte insbesondere auf rückläufigen 

ausgaben für baumaßnahmen. Die Maßnahmen wurden mittlerweile abgeschlossen.

im Jahr 2013 wurden 6,7 Mio. € für bauplanung, bau, sanierung und ausstattung von 

Gebäuden des Landtags aufgewendet. im Vergleich zum Vorjahr sind die bauausgaben 

insgesamt um 3,3 Mio. € (- 32,5 %) zurückgegangen.

 Die Personalausgaben 2013 betrugen insgesamt 69,2 Mio. €. Das entsprach 63,3 % der 

gesamten ausgaben. Darin enthalten waren die aufwendungen für die Mitglieder des 

Landtags und deren beschäftigte mit 39,1 Mio. €.

 Die ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (mit ausnahme für investitionen) belie-

fen sich auf 21,7 Mio. €. Der größte anteil mit 15,3 Mio. € entfiel auf Zuschüsse an die 

Fraktionen nach dem bayerischen Fraktionsgesetz. Die Parteien erhielten 2,3 Mio. € 

nach dem Parteiengesetz und dem Landeswahlgesetz. Für die einführung von Jugend- 

und erwachsenengruppen in die Parlamentsarbeit wurden 769.000 € aufgewendet.

 im einzelplan 01 werden auch die einnahmen und ausgaben für die Geschäftsstelle des 

Landesbeauftragten für den Datenschutz gem. art. 29 abs. 4 bayerisches Datenschutz-

gesetz veranschlagt. im haushaltsjahr 2013 beliefen sich deren ausgaben auf 1,9 Mio. €. 

Die Geschäftsstelle verfügte über 31 Planstellen.

Einzelplan 01                                                                                                                 Tabelle 21

1. Finanzdaten (Mio. €) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Ist-ausgaben 110,8 109,3 - 1,5 - 1,4 %

     Ist-einnahmen 0,4 0,5 + 0,1 + 25,0 %

     verpflichtungsermächtigungen 2,0 2,0 0,0 0,0 %

     ausgabereste 8,2 7,7 - 0,5 - 6,1 %

2. Planstellen/Stellen (anzahl) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Personalsoll 255 271 + 16 + 6,3 %
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 1,5 Mio. € der übertragenen ausgabereste entstanden bei den baumaßnahmen, die in 

der anlage s ausgewiesen sind. Zudem wurden ausgabemittel für sachinvestitionen in 

höhe von 1 Mio. € sowie für eine unvorhergesehene sanierungsmaßnahme der heizungs-

technik in höhe von 0,5 Mio. € übertragen.

13 Ministerpräsident und Staatskanzlei (Einzelplan 02)

 

 Die staatskanzlei unterstützt den Ministerpräsidenten und die staatsregierung bei 

der Durchführung der verfassungsmäßigen aufgaben gem. art. 52 bV. in den aufga-

benkreis der staatskanzlei fällt insbesondere, die tätigkeiten der staatsministerien zu 

koordinieren, die beziehungen zum bund, zu den anderen Ländern und zu regierungen 

auswärtiger staaten zu pflegen und zu fördern sowie repräsentative Verpflichtungen 

wahrzunehmen und die Öffentlichkeitsarbeit.

 Die ausgaben im einzelplan 02 beliefen sich 2013 auf knapp 80 Mio. €. Dies entsprach 

0,2 % der gesamten ausgaben des Freistaates. auf die Personalausgaben für die 

393 stellen entfielen knapp 40 %. Für Zuweisungen, Zuschüsse und investitionen wur-

den 42 % der ausgaben verwendet.

 Die ausgaben sind 2013 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 7,9 % gestiegen. eine 

ausgabensteigerung zeigt sich insbesondere im bereich der Film- und Medienförde-

rung. so wurde die zunächst bis ende 2012 befristete Förderung lokaler und regionaler 

Fernsehangebote in bayern um vier Jahre verlängert.52 Die ausgaben hierfür verdoppel-

ten sich im Jahr 2013 auf insgesamt 9 Mio. €. Zur stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

des Filmstandorts bayern wurde zudem die Förderung internationaler Filmproduktio-

nen mit einem Volumen in höhe von 3 Mio. € eingerichtet. im Zuge der Neugliederung 

der Geschäftsbereiche der ressorts im Oktober 2013 wurden diese beiden Förderberei-

che dem staatsministerium für Wirtschaft und Medien, energie und technologie über-

tragen.53

52 vgl. Orh-Bericht 2011 tnr. 27.
53 verordnung über die geschäftsverteilung der staatsregierung (strgvv) vom 28.01.2014.

Einzelplan 02                                                                                                                 Tabelle 22

1. Finanzdaten (Mio. €) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Ist-ausgaben 73,6 79,4 + 5,8 + 7,9 %

     Ist-einnahmen 1,3 1,1 - 0,2 - 15,4 %

     verpflichtungsermächtigungen 38,6 30,1 - 8,5 - 22,0 %

     ausgabereste 11,1 8,3 - 2,8 - 25,2 %

2. Planstellen/Stellen (anzahl) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Personalsoll 394 393 - 1 - 0,3 %

die zahlen berücksichtigen die umressortierung noch nicht.
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 Die ausgaben für repräsentative Verpflichtungen der staatsregierung verringerten 

sich im Jahr 2013 um 45 % auf 2,3 Mio. €. ebenfalls war ein rückgang der ausgaben für 

Öffentlichkeitsarbeit von 2,2 auf 1,4 Mio. € (- 36,2 %) zu verzeichnen.

 Die ausgaben für baumaßnahmen (hGr. 7) gingen im Jahr 2013 von 0,4 um 0,1 auf 

0,3 Mio. € zurück.

 Der staatskanzlei ist zudem die staatsministerin für europaangelegenheiten und regi-

onale beziehungen zugeordnet. Die ausgaben der Vertretung des Freistaates bei der 

europäischen Union in brüssel betrugen 2013  1,2 Mio. €. Für europaangelegenheiten 

und regionale beziehungen wurden knapp 2 Mio. € ausgegeben. Darin enthalten waren 

auch die Kosten der Vertretung des Freistaates in Québec.

 Für die in das Jahr 2014 verschobenen baumaßnahmen sowie für die brandschutzsa-

nierung bei der Vertretung des Freistaates beim bund in berlin wurden ausgabereste in 

höhe von knapp 1,2 Mio. € übertragen. im bereich der Film- und Medienpreisförderung 

sind ebenfalls ausgabereste entstanden, weil ein Großteil der Mittel für bereits bewil-

ligte Projekte erst in 2014 kassenwirksam wurde.

14 Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr - Allgemeine Innere Verwaltung 

(Einzelplan 03A)

 

 Der aufgabenbereich der allgemeinen inneren Verwaltung umfasst im Wesentlichen die 

regierungen und Landratsämter, die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die Landesanwalt-

schaft, das Landesamt für statistik und Datenverarbeitung, das Landesamt für Daten-

schutzaufsicht, die Versorgungskammer, das Landesamt für Verfassungsschutz, die 

Feuerwehrschulen und die gesamte Polizei. im Zuge der neuen Geschäftsverteilung der 

ressorts im Oktober 2013 ging auch die Zuständigkeit für den Verkehr und den sport 

(mit ausnahme des schulsports) auf das innenministerium über.

Einzelplan 03A                                                                                                              Tabelle 23

1. Finanzdaten (Mio. €) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Ist-ausgaben 3.570,6 3.760,3 + 189,7 + 5,3 %

     Ist-einnahmen 491,1 523,1 + 32,0 + 6,5 %

     verpflichtungsermächtigungen 477,4 443,4 - 34,0 - 7,1 %

     ausgabereste 311,4 352,8 + 41,4 + 13,3 %

2. Planstellen/Stellen (anzahl) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Personalsoll 50.702 51.105 + 403 + 0,8 %

die zahlen berücksichtigen die umressortierung noch nicht.
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 Das ausgabevolumen des einzelplans 03a von 3,8 Mrd. € entsprach 7,6 % der gesam-

ten ausgaben des Freistaates. Mit 3,0 Mrd. € entfiel der Großteil der ausgaben auf den 

bereich Polizei. auf die innere Verwaltung entfielen 0,7 Mrd. €.

 Die Personalausgaben beliefen sich 2013 auf 82,8 % der ausgaben. Der anstieg der Per-

sonalausgaben lag insbesondere in der bereits im Doppelhaushalt 2009/2010 beschlosse-

nen stellenmehrung bei der Polizei begründet. Die Polizei erhielt für die folgenden zwei 

haushaltsjahre jeweils 500 zusätzliche stellen.

 eine größere ausgabensteigerung fand sich bei der errichtung und dem betrieb des Digi-

talfunks für behörden und Organisationen mit sicherheitsaufgaben (bOs) in bayern, bei 

der Förderung der erstausstattung mit Digitalfunk-endgeräten (zzgl. Zubehör) und nut-

zerseitigen Kosten bei nichtstaatlichen bOs.54 bedingt durch zeitliche Verzögerungen 

im Projektverlauf waren hier hohe ausgabereste aufgelaufen, die ab dem haushalts-

jahr 2013 laufend für den aufbau des Digitalfunks verwendet wurden. Dennoch verblie-

ben 2012 und 2013 noch 71,5 bzw. 72,8 Mio. € an ausgaberesten für den aufbau und den 

betrieb des Digitalfunks.

 Die ausgaben für baumaßnahmen (hGr. 7) stiegen im Jahr 2013 von 118,3 um 16,9 auf 

135,2 Mio. € (+ 14,2 %).

 hohe ausgabereste sind seit Jahren bei den Zuweisungen an Gemeinden und Gemein-

deverbände zur Förderung von Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen und Ähnlichem zu 

verzeichnen. sie stiegen von 61,7 Mio. € in 2012 auf 74,3 Mio. € in 2013.

 Die ausgabereste für Zuschüsse für die erstmaligen investitionskosten (technik) der 

26 integrierten Leitstellen und einer Lehrleitstelle, einschließlich der baulichen anpas-

sungen und Neubauinvestitionen im bereich der Feuerwehr, verblieben mit 7,3 Mio. € 

auf hohem Niveau.

 Die ausgabereste für Zuschüsse zur erstausstattung der kommunalen Feuerwehren, 

des rettungsdienstes und der im Katastrophenschutz mitwirkenden hilfsorganisatio-

nen mit endgeräten für den Digitalfunk stiegen von 5 Mio. € im Jahr 2012 auf 24,1 Mio. € 

in 2013. Diese Zuschüsse werden aus dem allgemeinen staatshaushalt und nicht, auch 

nicht teilweise, aus dem zweckgebundenen aufkommen der Feuerschutzsteuer finan-

ziert.55

 Der Fonds zur Förderung des Katastrophenschutzes ist ein staatliches sondervermö-

gen. er finanziert sich aus beiträgen der kreisfreien Gemeinden, der Landkreise und des 

staates und hat 2013 rücklagen von knapp 5 Mio. €.

 bei den einnahmen war der stärkste rückgang mit 5 Mio. € im bereich der Geldstra-

fen, Geldbußen und Verwarnungsgelder festzustellen. hier sanken die einnahmen von 

122,3 Mio. € im Jahr 2012 auf 117,3 Mio. € im Jahr 2013. Ursächlich hierfür war die ein-

führung der neuen digitalen Verkehrsmesstechnik, in deren Zuge bestehende anlagen

54 vgl. Orh-Bericht 2013 tnr. 13.
55 vgl. Orh-Bericht 2013 tnr. 13.2.1.
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  ausgetauscht und teilweise deinstalliert werden mussten. Die implementierung der 

technischen Großgeräte und die schulung der betroffenen Mitarbeiter nahmen eine 

gewisse Zeit in anspruch. Dies führte zu einem rückgang der polizeilich festgestellten 

beanstandungen.

15 Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr - Staatsbauverwaltung  

(Einzelplan 03B)

 

 Zum aufgabenbereich der staatsbauverwaltung gehören der staatliche hochbau, der 

straßen- und brückenbau, das Wohnungswesen und die städtebauförderung sowie ab 

Oktober 2013 der Verkehr.

 Die hochbauverwaltung plant, baut und erhält die Gebäude des Freistaates, des bundes 

und weiterer bauherren, wie z. b. Kirchen und stiftungen. Dies sind über 25.000 Gebäude 

auf 5.000 Liegenschaften in bayern. Die bauverwaltung führt die „Großen baumaßnah-

men“ des Freistaates mit Gesamtkosten über 1.000.000 € im einzelfall durch. Diese sind 

im haushaltsplan in der anlage s (sonderausweis der staatlichen hochbaumaßnah-

men) des jeweiligen ressorts enthalten. Die Gesamtausgaben von bund und Land für 

hochbauprojekte betrugen 1,6 Mrd. €.

 Die straßenbauverwaltung plant, baut und unterhält neben den staatsstra-

ßen (13.600 km) auch die bundesfernstraßen für den bund (2.500 km bundesauto-

bahnen und 6.300 km bundesstraßen) sowie Kreisstraßen in verschiedenen Land-

kreisen (3.100 km). Die Gesamtausgaben von bund und Land für autobahnen, 

bundesstraßen und staatsstraßen beliefen sich auf 1,9 Mrd. €.

 Die ausgaben der staatsbauverwaltung betrugen 2013  2,8 % der gesamten ausgaben 

des Freistaates. 32,1 % der ausgaben entfielen auf Personal. 24,9 % der ausgaben betra-

fen baumaßnahmen. Die ausgaben für baumaßnahmen (hGr. 7) stiegen im Jahr 2013 

von 333,5 um 10,7 auf 344,2 Mio. € (+ 3,2 %). im Wesentlichen sind dies der Um- und 

ausbau der staatsstraßen und die bestandserhaltung der straßen und brücken. Der 

Einzelplan 03B                                                                                                              Tabelle 24

1. Finanzdaten (Mio. €) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Ist-ausgaben 1.315,3 1.384,5 + 69,2 + 5,3 %

     Ist-einnahmen 456,2 457,7 + 1,5 + 0,3 %

     verpflichtungsermächtigungen 777,6 799,6 + 22,0 + 2,8 %

     ausgabereste 72,8 98,8 + 26,0 + 35,7 %

2. Planstellen/Stellen (anzahl) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Personalsoll 10.654 10.474 - 180 - 1,7 %

die zahlen berücksichtigen die umressortierung noch nicht.
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dritte große teil der ausgaben mit 21,9 % betraf investitionsförderungsmaßnahmen in 

der Wohnraum- und städtebauförderung.

 Die einnahmen ergaben sich vorwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen des bun-

des.

 bei den ausgaberesten handelte es sich größtenteils (74,1 Mio. €) um zweckgebun-

dene Mittel zur Wohnraumförderung. Dies waren Kompensationsmittel des bundes 

(vgl. tNr. 1.2.1) und Zuschüsse des Landes für die Wohnraumförderung aus rückflüssen 

von Wohnungsbaudarlehen des Freistaates nach dem Gesetz über die Verwendung von 

rückflüssen. im bereich der städtebauförderung wurden weitere 8,9 Mio. € als ausga-

bereste übertragen, um bereits durch bescheid bewilligte Maßnahmen abfinanzieren zu 

können.

16 Staatsministerium der Justiz (Einzelplan 04)

 

 Der Geschäftsbereich des Justizministeriums umfasst insbesondere die ordentliche 

Gerichtsbarkeit und die strafrechtspflege, den Justizvollzug, die angelegenheiten der 

rechtsanwälte und das Notariatswesen. Mit der Neugliederung der Geschäftsbereiche 

der bayerischen staatsregierung wurde die Zuständigkeit für den Verbraucherschutz 

zum 10.10.2013 weitgehend dem Umweltministerium übertragen.

 Zum Geschäftsbereich des Justizministeriums gehören insbesondere 3 Oberlandes-

gerichte, 3 Generalstaatsanwaltschaften, 22 Landgerichte, 22 staatsanwaltschaften, 

73 amtsgerichte und 36 Justizvollzugsanstalten mit 6 angeschlossenen Jugendarrest-

anstalten. beim Oberlandesgericht München ist der bayerische Verfassungsgerichtshof 

angesiedelt.

 Die ausgaben des einzelplans beliefen sich 2013 auf 4,0 % der gesamten ausgaben des 

Freistaates. 64 % der ausgaben des einzelplans entfielen auf Personalausgaben. im 

Einzelplan 04                                                                                                                 Tabelle 25

1. Finanzdaten (Mio. €) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Ist-ausgaben 1.901,4 2.001,6 + 100,2 + 5,3 %

     Ist-einnahmen 881,5 939,1 + 57,6 + 6,5 %

     verpflichtungsermächtigungen 151,0 142,6 - 8,4 - 5,6 %

     ausgabereste 51,8 62,5 + 10,7 + 20,7 %

2. Planstellen/Stellen (anzahl) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Personalsoll 22.266 22.602 + 336 + 1,5 %

die zahlen berücksichtigen die umressortierung noch nicht.
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NhG 2012 wurden 140 neue Planstellen bei den Gerichten und staatsanwaltschaften für 

das sicherheitskonzept Justiz und 145 neue Planstellen bei den Justizvollzugsanstalten 

zur Umsetzung eines freiheitsorientierten und therapiegerichteten Gesamtkonzepts der 

sicherungsverwahrung und zum ausbau der sozialtherapie ausgebracht.

 Die ausgaben für baumaßnahmen (hGr. 7) stiegen im Jahr 2013 von 73,6 um 16,5 auf 

90,1 Mio. € (+ 22,4 %).

 Die drei größten einzelbaumaßnahmen waren der Neubau der Justizvollzugsanstalt 

augsburg (22,9 Mio. €) sowie die erweiterung und instandsetzung der Justizvollzugsan-

stalten straubing (13,1 Mio. €) und regensburg (6,7 Mio. €).

 Die drei höchsten ausgabesteigerungen bei den auslagen in rechtssachen ergaben 

sich bei den Vergütungen für sachverständige. sie stiegen um 5,8 % auf 150,2 Mio. €. 

Die Vergütungen und aufwandsentschädigungen an Vormünder und betreuer mittel-

loser Mündel sowie betreuter erhöhten sich um 6,7 % auf 110,4 Mio. € und die entschä-

digungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in strafsachen beigeordneten 

rechtsanwälte um 13,8 % auf 28,7 Mio. €.

 eine besonderheit des einzelplans 04 war der hohe anteil an einnahmen. Mit 940 Mio. € 

erreichten sie damit fast die hälfte der ausgaben. ein wichtiger bestandteil der einnah-

men waren dabei die Gebühren, die bei Zivilprozessen und vor allem durch die Verfah-

ren der Grundbuchämter und Nachlassgerichte anfielen. Daneben fielen die einnahmen 

aus Geldstrafen, Geldbußen und Verwarnungsgeldern ins Gewicht. Durch Großver-

fahren ergaben sich in den letzten Jahren, insbesondere bei den Geldstrafen, starke 

schwankungen im Jahresvergleich.

 Die ausgabereste betrafen zu einem großen anteil kleine baumaßnahmen, insbeson-

dere für Gerichtsgebäude und Justizvollzugsanstalten.
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17 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst  

(Einzelplan 05 - Bildung und Kultus)

 Zu den aufgaben im einzelplan 05 gehören insbesondere das schul- und bildungswesen, 

das außerschulische bildungswesen (erwachsenenbildung) sowie die religions- und 

Kirchenangelegenheiten.

 im Zuge der neuen Geschäftsverteilung der ressorts im Oktober 2013 ging die Zustän-

digkeit für den einzelplan 05 vom staatsministerium für Unterricht und Kultus auf das 

neu errichtete staatsministerium für bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst über.

 Die ausgaben beliefen sich 2013 auf 10,3 Mrd. €. Das entsprach 20,8 % der gesamten 

ausgaben des Freistaates. Gegenüber dem Jahr 2012 ergab sich eine ausgabensteige-

rung von 541,5 Mio. € oder 5,5 %.

 79,7 % der ausgaben entfielen auf Personal.

 Die stellen nahmen im Jahr 2013 um 1.263 auf 108.702 zu. Die stellenmehrungen im ein-

zelplan 05 beruhten in erster Linie auf der rücknahme der 42-stundenwoche, Verbesse-

rungen in allen schulbereichen sowie der erhöhung der stellen für Lehramtsanwärter/

studienreferendare.

 Die ausgaben für baumaßnahmen (hGr. 7) gingen im Jahr 2013 von 24,6 um 1,2 auf 

23,4 Mio. € (- 5,1 %) zurück.

 hohe ausgabereste gab es insbesondere bei den Ganztagsschulen, bei eDV-Vorhaben 

und bauverpflichtungen an kirchlichen Gebäuden.

Einzelplan 05                                                                                                                 Tabelle 26

1. Finanzdaten (Mio. €) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Ist-ausgaben 9.781,9 10.323,4 + 541,5 + 5,5 %

     Ist-einnahmen 65,2 75,8 + 10,6 + 16,3 %

     verpflichtungsermächtigungen 35,6 33,1 - 2,5 - 7,0 %

     ausgabereste 93,9 121,8 + 27,9 + 29,7 %

2. Planstellen/Stellen (anzahl) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Personalsoll 107.439 108.702 + 1.263 + 1,2 %

die zahlen berücksichtigen die umressortierung noch nicht.
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18 Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat (Einzelplan 06)

 

 Zum Geschäftsbereich des Finanzministeriums zählen die steuer-, Finanz- und Vermes-

sungsverwaltung. Die bayerische Verwaltung der staatlichen schlösser, Gärten und 

seen (vgl. tNr. 36) und das bayerische hauptmünzamt gehören neben den Finanzge-

richten ebenfalls zum ressort. Zudem sind die Fachhochschule für öffentliche Verwal-

tung und rechtspflege mit sechs Fachbereichen (allgemeine innere Verwaltung, Polizei, 

rechtspflege, archiv- und bibliothekswesen, Finanzwesen und sozialverwaltung) sowie 

die Landesfinanzschule bayern beim Finanzministerium angesiedelt. Mit der Änderung 

der Geschäftsverteilung der ressorts zum 10.10.2013 wurde die Landesentwicklung ein-

schließlich des ausbaus der digitalen infrastruktur (breitbandausbau) dem Finanzminis-

terium zugeordnet.

 Das Finanzministerium koordiniert die Planung und den Vollzug des staatshaushalts, 

verwaltet das Vermögen des Freistaates und ist für das öffentliche Dienstrecht sowie 

die strategische steuerung der it in bayern zuständig.

 Das haushaltsvolumen des einzelplans 06 umfasste 1,9 Mrd. € und betrug damit 3,9 % 

der gesamten ausgaben des Freistaates. allerdings werden die steuereinnahmen, der 

Länderfinanzausgleich, der kommunale Finanzausgleich, der schuldendienst, der stabi-

lisierungsfonds Finanzmarkt und bayernLb sowie die entnahmen und Zuführungen im 

Zusammenhang mit dem staatlichen sondervermögen im einzelplan 13 nachgewiesen 

(vgl. tNrn. 3, 6, 8, 9, 10, 11 und 24).

 Der größte anteil der ausgaben entfiel mit 1,5 Mrd. € (78,7 %) auf Personalausgaben für 

26.324 stellen.

 Die ausgaben für baumaßnahmen (hGr. 7) stiegen im Jahr 2013 von 32,3 um 7,4 auf 

39,7 Mio. € (+ 23,0 %). allein im bereich der Verwaltung der staatlichen schlösser, Gär-

ten und seen wurden für bau-, instandsetzungs-, sanierungs- und restaurierungsmaß-

nahmen 21,9 Mio. € verausgabt (+ 46,9 %).

Einzelplan 06                                                                                                                 Tabelle 27

1. Finanzdaten (Mio. €) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Ist-ausgaben 1.815,7 1.919,4 + 103,7 + 5,7 %

     Ist-einnahmen 472,3 493,0 + 20,7 + 4,4 %

     verpflichtungsermächtigungen 89,2 112,1 + 22,9 + 25,7 %

     ausgabereste 115,2 135,6 + 20,4 + 17,7 %

2. Planstellen/Stellen (anzahl) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

        Personalsoll 25.985 26.324 + 339 + 1,3 %

die zahlen berücksichtigen die umressortierung noch nicht.
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 im Jahr 2013 konnte die Verwaltung der staatlichen schlösser, Gärten und seen bei den 

einnahmen aus eintrittsgeldern ein Plus von 2,6 Mio. € (11,2 %) auf 26,1 Mio. € verzeich-

nen.

 Die Vermessungsämter erwirtschafteten einnahmen aus Gebühren, beiträgen und ent-

gelten in höhe von 93,6 Mio. €. Von Nutzern der amtlichen Geobasisdaten (insbeson-

dere amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem  aLKis®  mit Digitaler Flur-

karte) wurden zudem Gebühren von 12,5 Mio. € eingenommen.

 im Geschäftsbereich des Finanzministeriums sind allein bei den baumaßnahmen in der 

anlage s ausgabereste von 69,8 Mio. € entstanden. hiervon entfielen auf die staatliche 

schlösser- und seenverwaltung 28,5 Mio. € und auf die Finanzämter 28,0 Mio. €.

 im allgemeinen haushalt wurden ausgabereste in höhe von 65,8 Mio. € übertragen. 

auch hier entstand der größte teil bei der staatlichen schlösser- und seenverwaltung 

und den Finanzämtern. Von den ausgaberesten des Landesamtes für Finanzen in höhe 

von 13,8 Mio. € entfielen allein 8,3 Mio. € auf die Kosten der Datenverarbeitung (tG 99).

19 Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie (Einzelplan 07)

 

 Das Wirtschaftsministerium war oberste Landesbehörde auf dem Gebiet der Wirtschaft, 

der Landesentwicklung, des Verkehrswesens und der technologie. Mit der Änderung 

der Geschäftsverteilung der ressorts zum 10.10.2013 wurde die Landesentwicklung 

dem Finanzministerium und das Verkehrswesen dem innenministerium zugeordnet. 

Neu zum Wirtschaftsministerium kam der bereich Film und Medien. Darüber hinaus 

wurden die Zuständigkeiten für die energiepolitik sowie die Forschung außerhalb der 

hochschulen im Wirtschaftsministerium gebündelt. 

 2013 entfielen 3,8 % der gesamten ausgaben des Freistaates auf den einzelplan 07.

Einzelplan 07                                                                                                                 Tabelle 28

1. Finanzdaten (Mio. €) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Ist-ausgaben 1.750,9 1.871,0 + 120,1 + 6,9 %

     Ist-einnahmen 1.317,2 1.365,7 + 48,5 + 3,7 %

     verpflichtungsermächtigungen 3.893,2 7.920,6 + 4.027,4 + 103,4 %

     ausgabereste 674,2 804,3 + 130,1 + 19,3 %

2. Planstellen/Stellen (anzahl) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Personalsoll 859 874 + 15 + 1,7 %

die zahlen berücksichtigen die umressortierung noch nicht.
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 Mit 71 % stellten Zuweisungen und Zuschüsse (ohne investitionen) die größte ausga-

bengruppe dar. Darin enthalten waren u. a. die ausgaben für den schienenpersonen-

nahverkehr mit knapp 982 Mio. €; dies entsprach einem anteil von 52 % der ausgaben. 

auf sonstige ausgaben für investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen entfie-

len 20 %.

 eine besonderheit des einzelplans ist der vergleichsweise geringe anteil an Perso-

nalkosten mit 3,9 % der ausgaben. Neben den stellen des Ministeriums ist diesem 

Geschäftsbereich lediglich die eichverwaltung mit 266 stellen zugeordnet.

 Von der ausgabensteigerung um 120 Mio. € entfielen 45 Mio. € auf den schienenperso-

nennahverkehr. Weitere 27,5 Mio. € der steigerung waren auf eine Mittelverstärkung im 

bereich der regionalen Wirtschaftsförderung an private Unternehmen zurückzuführen. 

Die Fördermittel für die bereiche Forschung und entwicklung sowie technologie wur-

den ebenfalls aufgestockt.

 Die ausgaben für baumaßnahmen (hGr. 7) stiegen im Jahr 2013 von 1,6 um 2,1 auf 

3,7 Mio. € (+ 132,8 %).

 Die einnahmen von 1,4 Mrd. € stammten größtenteils aus Zuweisungen des bundes und 

aus dem europäischen Fonds für regionale entwicklung (eFre). etwa 80 % entfielen auf 

die Zuweisungen des bundes nach dem Gesetz zur regionalisierung des öffentlichen 

Personennahverkehrs.

 Die Verpflichtungsermächtigungen (7,9 Mrd. €) entfielen fast vollständig auf Leistungen 

an die bayerische eisenbahngesellschaft mbh (7,6 Mrd. €). Damit werden ausgleichs-

zahlungen an eisenbahnverkehrsunternehmen gewährleistet, um den schienenperso-

nennahverkehr über förmliche ausschreibungen zu bestellen. Die höhe des ansatzes 

ist bedingt durch die lange Laufzeit der Verkehrsverträge und verteilt sich auf haus-

haltsjahre bis über 2020 hinaus. Die hohe Differenz zwischen den Jahren 2012 und 2013 

ergab sich durch die neue berücksichtigung langfristiger Verträge und basierte auf aktu-

alisierten Daten.

 Mehr als die hälfte (428,1 Mio. €) der übertragenen ausgabereste betraf den schienen-

personennahverkehr (vgl. tNr. 1.2.1), davon 130,9 Mio. € investitionen und beschaffun-

gen von Fahrzeugen durch Kommunen und private Verkehrsunternehmen. im bereich 

der Wirtschaftsförderung wurden ausgabereste insbesondere bei der technologie-

förderung (88,4 Mio. €) und den gemeinsam finanzierten Forschungseinrichtungen 

(79,9 Mio. €) übertragen. Diese resultierten überwiegend aus der verzögerten abwick-

lung bewilligter Projekte im rahmen von „aufbruch bayern“ sowie der im Nachtrags-

haushalt 2012 neu aufgelegten energie- und Demografieprogramme. Von den über-

tragenen resten in der regionalförderung (86,7 Mio. €) entfielen 54,4 Mio. € auf die 

nunmehr vom Finanzministerium wahrgenommene Förderung zum aufbau von hoch-

geschwindigkeitsnetzen.
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20 Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Einzelplan 08)

 Das Ministerium ist zuständig für angelegenheiten der ernährung, der Land- und Forst-

wirtschaft sowie der ländlichen entwicklung. Die haushaltsmittel werden im Wesentli-

chen für land- und forstwirtschaftliche Fördermaßnahmen eingesetzt.

 Die ausgaben beliefen sich 2013 auf 2,5 % der gesamten ausgaben des Freistaates. 

43 % der ausgaben entfielen auf Personalausgaben (528,5 Mio. €).

 Weitere 31 % der ausgaben (385,8 Mio. €) wurden für Zuweisungen und Zuschüsse 

geleistet. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um Zuschüsse an Private (z. b. Zuwen-

dungen nach dem bayerischen Kulturlandschaftsprogramm und die ausgleichszulage 

für benachteiligte Gebiete).

 16 % der ausgaben (201,0 Mio. €) wurden für investitionen und investitionsförderungs-

maßnahmen aufgewendet. Diese betrafen zu einem großen teil Zuschüsse an Pri-

vate im rahmen der einzelbetrieblichen investitionsförderung sowie Maßnahmen der 

Dorferneuerung, Flurneuordnung und Leader.

 Die ausgaben für baumaßnahmen (hGr. 7) gingen im Jahr 2013 von 19,6 um 7,2 auf 

12,4 Mio. € (- 37,0 %) zurück.

 Von den einnahmen entfielen 15 % (70,0 Mio. €) auf die Gewinnablieferung der bayeri-

schen staatsforsten.

 Weitere 52 % (241,7 Mio. €) betrafen einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 

ausnahme für investitionen, davon vom bund 86,7 Mio. € und von der eU 155,0 Mio. €.

 Darüber hinaus waren 21 % (98,1 Mio. €) der einnahmen den Zuweisungen für investitio-

nen vom bund (58,1 Mio. €) und der eU (40,0 Mio. €) zuzurechnen.

 Die außerplanmäßigen ausgaben zur beseitigung der hochwasserschäden 2013 in bayern 

Einzelplan 08                                                                                                                 Tabelle 29

1. Finanzdaten (Mio. €) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Ist-ausgaben 1.202,6 1.236,3 + 33,7 + 2,8 %

     Ist-einnahmen 382,6 465,7 + 83,1 + 21,7 %

     verpflichtungsermächtigungen 399,4 397,3 - 2,1 - 0,5 %

     ausgabereste 104,7 140,2 + 35,5 + 33,9 %

2. Planstellen/Stellen (anzahl) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Personalsoll 7.211 7.062 - 149 - 2,1 %

die zahlen berücksichtigen die umressortierung noch nicht.
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im rahmen des aufbauhilfefonds des bundes betrugen 35,3 Mio. €. in gleicher höhe 

wurden Mehreinnahmen aus Zuweisungen aus dem aufbauhilfefonds des bundes 

erzielt. Die weitere steigerung der einnahmen gegenüber 2012 resultierte insbesondere 

aus Zuweisungen der eU zur Förderung der entwicklung des ländlichen raums.

 Der anstieg der ausgabereste um 35,5 Mio. € (+ 34 %) war größtenteils haushaltstech-

nisch begründet und auf vereinnahmte eU-Vorschüsse zurückzuführen.

 im einzelnen sind die haushaltsreste für folgende Zwecke vorgesehen:

 › entgelte für landespflegerische und landeskulturelle Leistungen:

 im bayerischen Kulturlandschaftsprogramm beträgt die Laufzeit der Maßnahmen 

fünf Jahre. Der ausgaberest ist zur abfinanzierung der eingegangenen Verpflich-

tungen und zur bindung der eU-Mittel vorgesehen.

 › Zuschüsse nach der VO (eG) Nr. 1698/2005 - einschl. Mittel aus health-check u. a.  

- eU-Mittel:

 bei dem ausgaberest handelt es sich um zweckgebundene eU-Kofinanzierungsmit-

tel aus dem bereich des eLer-Fonds. Die im Landeshaushalt vereinnahmten Vor-

schüsse sind jährlich vorzutragen.

 › Zuschüsse zur einzelbetrieblichen Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen:

 Der ausgaberest ist zur abfinanzierung der im Jahr 2013 bewilligten anträge vor-

gesehen.
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21 Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration (Einzelplan 10)

 Zum Geschäftsbereich des Ministeriums zählen im Wesentlichen das Zentrum bayern, 

Familie und soziales sowie die arbeits- und sozialgerichtsbarkeit. im Zuge der neuen 

Geschäftsverteilung der ressorts im Oktober 2013 wurde der Pflegebereich ausgeglie-

dert und gemeinsam mit dem Gesundheitsbereich in einem neuen staatsministerium 

für Gesundheit und Pflege zusammengeführt.

 Das haushaltsvolumen betrug 2013  3,7 Mrd. €. Das entsprach 7,3 % der gesamten aus-

gaben des Freistaates.

 Von den Gesamtausgaben entfielen 2,9 Mrd. € und damit 78 % auf Zuweisungen und 

Zuschüsse. Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhielten davon 2,4 Mrd. €.

 Die Personalausgaben beliefen sich auf 248 Mio. € und machten 6,8 % der Gesamtaus-

gaben aus.

 Der ausgabenschwerpunkt lag mit 1,2 Mrd. € weiterhin auf der Förderung von Kinder-

tageseinrichtungen und tagespflege. Dies entsprach knapp einem Drittel der Gesamt-

ausgaben. Die ausgaben für diesen bereich stiegen 2013 um 193 Mio. €. Darin enthalten 

waren die neu hinzugekommenen ausgaben für die beitragsentlastung der eltern von 

Kindern im Vorschuljahr von 81 Mio. €.

 Für investitionsmaßnahmen zur schaffung zusätzlicher betreuungsplätze für Kinder 

unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und in der tagespflege (investitionspro-

gramm Kinderbetreuung 2008 - 2014) wurden 288 Mio. € ausgegeben. im Jahr 2013 flos-

sen damit 124 Mio. € zusätzlich in den Krippenausbau.

 Die Weiterleitung der bundeszuweisungen für die Leistungen der Grundsicherung im 

alter und bei erwerbsminderung an die Gemeinden von 450 Mio. € stellte einen wei-

teren ausgabeschwerpunkt dar. Für die Unterbringung psychisch kranker und hochge-

fährlicher straftäter wurden 266 Mio. € an die bezirke erstattet.

Einzelplan 10                                                                                                                 Tabelle 30

1. Finanzdaten (Mio. €) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Ist-ausgaben 2.987,1 3.652,1 + 665,0 + 22,3 %

     Ist-einnahmen 816,8 1.118,3 + 301,5 + 36,9 %

     verpflichtungsermächtigungen 759,2 606,4 - 152,8 - 20,1 %

     ausgabereste 230,6 405,2 + 174,6 + 75,7 %

2. Planstellen/Stellen (anzahl) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Personalsoll 3.829 3.775 - 54 - 1,4 %

die zahlen berücksichtigen die umressortierung noch nicht.
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 aufgrund des anstiegs der asylbewerberzahlen haben sich die Unterbringungskos-

ten von asylbewerbern und sonstigen ausländern um 72 Mio. € (+ 47 %) auf 224 Mio. € 

erhöht.

 Die ausgaben für baumaßnahmen (hGr. 7) gingen im Jahr 2013 von 5,2 um 2,5 auf 

2,7 Mio. € (- 47,8 %) zurück.

 Den ausgaben standen einnahmen von 1,1 Mrd. € gegenüber. Davon wurden allein 

821 Mio. € vom bund und 76 Mio. € von der eU zweckgebunden zugewiesen. 95 Mio. € 

stammten aus dem aufkommen an ausgleichsabgaben von arbeitgebern, die ihre 

beschäftigungspflicht schwerbehinderter Menschen nicht erfüllten.

 Die starke Zunahme der übertragenen ausgabereste um 175 Mio. € (+ 76 %) auf 

405 Mio. € war vor allem auf Verzögerungen bei der abfinanzierung der schaffung von 

betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen zurückzuführen.

22 Bayerischer Oberster Rechnungshof (Einzelplan 11)

 

 Die aufgaben des Orh sind in art. 80 bV und in der bayhO geregelt. hierzu zählt ins-

besondere die Prüfung der gesamten haushalts- und Wirtschaftsführung des Freistaa-

tes, seiner Verwaltungen, Gerichte, betriebe, beteiligungen und sondervermögen. Kraft 

Gesetzes sind noch weitere einrichtungen seiner Prüfung unterworfen (z. b. bayerischer 

rundfunk, bayerisches rotes Kreuz).

 Der Orh gliedert sich in vier Prüfungsabteilungen mit insgesamt 12 Prüfungsgebieten 

und in eine Präsidialabteilung. Zum Geschäftsbereich des Orh gehören die fünf staat-

lichen rechnungsprüfungsämter regensburg, bayreuth, ansbach, Würzburg und augs-

burg. Das staatliche rechnungsprüfungsamt München wurde zum 01.01.2008 aufgelöst 

und bis zum 31.12.2014 als Dienststelle München des staatlichen rechnungsprüfungs-

amts augsburg weitergeführt.

Einzelplan 11                                                                                                                 Tabelle 31

1. Finanzdaten (Mio. €) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Ist-ausgaben 30,2 31,4 + 1,2 + 4,0 %

     Ist-einnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 %

     verpflichtungsermächtigungen 0,0 0,0 0,0 0,0 %

     ausgabereste 0,9 0,8 - 0,1 - 11,1 %

2. Planstellen/Stellen (anzahl) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Personalsoll 314 311 - 3 - 1,1 %
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 2013 betrug der anteil der ausgaben des einzelplans 11 weniger als 0,1 % an den 

Gesamtausgaben des staates. Die struktur des einzelplans 11 ist im Vergleich zu ande-

ren einzelplänen aufgrund der besonderen aufgabenstellung des Orh geprägt von 

einem sehr hohen Personalausgabenanteil von 94 % (29,5 Mio. €). Mittel für hochbau-

maßnahmen oder freiwillige Leistungen enthielt der einzelplan 11 nicht.

 Die ausgabereste sind durch geplante, nicht abgeschlossene bauunterhaltungsmaß-

nahmen und durch begonnene it-Projekte entstanden.

 Die entlastung des Orh erfolgt in einem gesonderten Verfahren durch den Landtag 

(art. 101 bayhO).

23 Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (Einzelplan 12)

 

 Zu den aufgaben des Umweltministeriums zählen vor allem die Wasserwirtschaft, der 

Naturschutz und die Landschaftspflege, der Klimaschutz, der immissionsschutz sowie 

der bodenschutz und die abfallwirtschaft. bis Oktober 2013 gehörte auch der Gesund-

heitsbereich zum Umweltministerium, seit Oktober neu hinzugekommen ist der Ver-

braucherschutz.

 Die ausgaben des einzelplans beliefen sich 2013 auf 1,7 % der gesamten ausgaben des 

Freistaates. insgesamt entfielen 51,9 % der ausgaben auf Personalausgaben.

 Die ausgaben für baumaßnahmen (hGr. 7) stiegen im Jahr 2013 von 125,1 um 20,3 auf 

145,4 Mio. € (+ 16,2 %).

 Die sächlichen Verwaltungsausgaben erhöhten sich im haushaltsjahr 2013 gegenüber 

dem Vorjahr um 18 Mio. €. ein wesentlicher anteil von 10,0 Mio. € war auf ausgaben 

für die Vergabe von ingenieurleistungen im rahmen der Umsetzung der europäischen 

hochwassermanagement-richtlinie zurückzuführen.

Einzelplan 12                                                                                                                 Tabelle 32

1. Finanzdaten (Mio. €) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Ist-ausgaben 766,6 824,0 + 57,4 + 7,5 %

     Ist-einnahmen 141,4 173,2 + 31,8 + 22,5 %

     verpflichtungsermächtigungen 128,6 149,5 + 20,9 + 16,3 %

     ausgabereste 121,4 124,5 + 3,1 + 2,6 %

2. Planstellen/Stellen (anzahl) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Personalsoll 6.330 6.237 - 93 - 1,5 %

die zahlen berücksichtigen die umressortierung noch nicht.
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 Die außerplanmäßigen ausgaben für Maßnahmen im rahmen des sofortprogramms 

aufgrund des hochwassers 2013 beliefen sich auf 41 Mio. €.

 Durch Zuweisungen aus dem aufbauhilfefonds des bundes für investive Maßnahmen 

im rahmen des sofortprogramms hochwasser 2013 wurden außerplanmäßige einnah-

men in höhe von 39,5 Mio. € verbucht.

 ausgabereste in höhe von 17,5 Mio. € haben sich bei der „Verwendung der abwasser-

abgabe“ ergeben. Das aufkommen der abwasserabgabe ist nach § 13 des abwasser-

abgabengesetzes zweckgebunden für Maßnahmen, die der erhaltung oder Verbesse-

rung der Gewässergüte dienen. Diese zweckgebundenen ausgaben sind kraft Gesetzes 

(art. 9 bayhO) übertragbar.

 bei den ausgaben für Maßnahmen auf dem Gebiet „Luftreinhaltung, schutz vor Lärm, 

erschütterung und nichtionisierender strahlung“ ergaben sich ausgabereste in höhe 

von 12,4 Mio. €. Diese sind gebunden für Maßnahmen zur energiewende, zum Klima-

schutz, für die Umsetzung des cO2-Minderungsprogramms u. a.

24 Allgemeine Finanzverwaltung (Einzelplan 13)

 Der haushalt der allgemeinen Finanzverwaltung enthält hauptsächlich die einnahmen 

und ausgaben, die nicht einen bestimmten Verwaltungszweig, sondern die Gesamtheit 

der staatsverwaltung betreffen. er wird vom Finanzministerium bewirtschaftet.

 Die wichtigsten bereiche dieses einzelplans sind die steuereinnahmen, der Länderfi-

nanzausgleich, der kommunale Finanzausgleich, der schuldendienst, der stabilisie-

rungsfonds Finanzmarkt und bayernLb, die beteiligungen sowie die entnahmen und 

Zuführungen im Zusammenhang mit dem staatlichen sondervermögen.56 in diesen sieben

56 ausgenommen forstgrundstock und Bayerischer Pensionsfonds.

Einzelplan 13                                                                                                                 Tabelle 33

1. Finanzdaten (Mio. €) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Ist-ausgaben 14.763,9 16.401,3 + 1.637,4 + 11,1 %

     Ist-einnahmen 39.316,2 42.246,9 + 2.930,7 + 7,5 %

     verpflichtungsermächtigungen 1.918,7 1.830,8 - 87,9 - 4,6 %

     ausgabereste 1.299,4 1.227,5 - 71,9 - 5,5 %

2. Planstellen/Stellen (anzahl) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Personalsoll 634 485 - 149 - 23,4 %
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  bereichen liegen auch die wesentlichen finanziellen Änderungen dieses einzelplans. 

Nähere ausführungen hierzu sowie zu den Personalausgaben finden sich im abschnitt ii 

(tNrn. 3, 5, 6, 8, 9, 10 und 11).

 Das ausgabevolumen des einzelplans von 16,4 Mrd. € betrug 33 % der gesamten aus-

gaben des Freistaates. Davon entfielen 0,7 % auf Personalausgaben.

 erhebliche ausgabeänderungen fanden sich neben den Änderungen in den oben erwähn-

ten sieben bereichen auch in folgenden Fällen:

 › Die Zuweisungen und Zuschüsse zur Milderung außergewöhnlicher Notstände durch 

elementarereignisse stiegen 2013 infolge der abwicklung der hochwasserschäden 

vom Juni 2013 um 93 Mio. € an. Diese ausgaben wurden vom bund finanziert (s. ein-

nahmen 1. spiegelstrich).

 › Die ausgaben aus dem sonderprogramm zur schnelleren abfinanzierung im 

bereich der staatlichen Förderung von baumaßnahmen von Kommunen oder Drit-

ten wurden um 75 Mio. € gesteigert.

 › Um 36 Mio. € erhöhten sich die Zuschüsse an kommunale, freigemeinnützige und 

private Krankenhäuser gem. art. 11 des bayerischen Krankenhausgesetzes.

 › Die ausgaben für den bau von schulen einschließlich der schulischen sportanla-

gen erhöhten sich um 25 Mio. € .

 Die bauausgaben bei hGr. 7 in höhe von 96,5 Mio. € (- 46,5 % im Vergleich zu 2012) blie-

ben bei der vorstehenden aufzählung unberücksichtigt. bedingt durch beginn, Fort-

schritt und abschluss solcher Projekte bei den vielen einzeln veranschlagten Maßnah-

men gibt es größere schwankungen im Zeitverlauf.

 Die einnahmen des einzelplans beliefen sich 2013 auf 42,2 Mrd. € oder 84,6 % der 

gesamten einnahmen des Freistaates.

 Neben den o. g. sieben bereichen fanden sich in folgenden Fällen erhebliche Änderun-

gen bei den einnahmen:

 › Zur Milderung außergewöhnlicher Notstände durch elementarereignisse wurden 

außerplanmäßige Zuweisungen und erstattungen des bundes von 93 Mio. € verein-

nahmt. Diese wurden noch im gleichen Jahr verausgabt (s. ausgaben 1. spiegel-

strich).

 › an erstattungen sowie Zuschüssen zu den Versorgungsbezügen wurden 26 Mio. € 

mehr vereinnahmt (vgl. tNr. 35).
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 › 10 Mio. € mehr wurden infolge erhöhter rückflüsse von Darlehen für „Junge und 

wachsende Familien“ vereinnahmt.

 › Die einnahmen aufgrund der Gewinnausschüttungen von Lotterieunternehmen san-

ken um 8 Mio. €. Ursächlich hierfür waren insbesondere die anlaufkosten für die 

neu gegründete Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (anstalt des öffentlichen 

rechts).

 rund die hälfte der übertragenen ausgabereste entfiel auf den bereich der allgemeinen 

Finanzzuweisungen. hierunter fielen insbesondere die Leistungen aufgrund des FaG, des 

bayerischen Krankenhausgesetzes sowie des bayÖPNVG. Um die Kosten für eventuell 

ansteigende Zinsen auffangen zu können, wurden 65 Mio. € als ausgaberest übertragen.

 Weitere ausführungen zu den wesentlichen ausgaberesten finden sich im abschnitt ii 

(tNr. 1.2.1).

25 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst  

(Einzelplan 15 - Wissenschaft und Kunst)

 Zu den aufgaben im einzelplan 15 gehören insbesondere das hochschulwesen (einschl. 

Universitätsklinika) sowie die Förderung von Wissenschaft, Forschung und Kunst.

 Mit der errichtung des staatsministeriums für bildung und Kultus, Wissenschaft und 

Kunst im Oktober 2013 ging die Zuständigkeit des staatsministeriums für Wissenschaft, 

Forschung und Kunst für den einzelplan 15 auf das neu geschaffene staatsministerium 

über.

 Das ausgabevolumen im Jahr 2013 lag bei 6,1 Mrd. €. Das entsprach 12,4 % der gesam-

ten ausgaben des Freistaates. Gegenüber dem Jahr 2012 erhöhten sich die ausgaben 

um 412 Mio. € oder 7,2 %.

Einzelplan 15                                                                                                                 Tabelle 34

1. Finanzdaten (Mio. €) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Ist-ausgaben 5.736,0 6.148,1 + 412,1 + 7,2 %

     Ist-einnahmen 1.964,7 2.104,4 + 139,7 + 7,1 %

     verpflichtungsermächtigungen 528,5 443,4 - 85,1 - 16,1 %

     ausgabereste 1.179,4 1.345,5 + 166,1 + 14,1 %

2. Planstellen/Stellen (anzahl) 2012 2013 Veränderung
2012/2013

     Personalsoll 41.754 43.368 + 1.614 + 3,9 %

die zahlen berücksichtigen die umressortierung noch nicht.
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 Den größten ausgabeblock bildeten die Personalausgaben mit 48 %. sie erhöhten sich 

in 2013 gegenüber 2012 um 7,5 %.

 Die Zahl der stellen nahm in 2013 um 1.614 auf 43.368 zu. Das Wissenschaftsministerium 

wies darauf hin, dass der überwiegende teil der zur Finanzierung dieser neuen stellen 

erforderlichen Mittel durch Drittmittel gedeckt würde.

 Die ausgaben für baumaßnahmen (hGr. 7) stiegen im Jahr 2013 von 316,8 um 56,4 auf 

373,2 Mio. € (+ 17,8 %).

 Zur ausgabensteigerung im Jahr 2013 trug das von der staatsregierung beschlossene 

bayerische Kulturkonzept mit einem ausgabevolumen von insgesamt 50 Mio. € bei. auf 

das haushaltsjahr 2013 entfielen dabei 31,2 Mio. €, die im Wesentlichen für sog. Leucht-

turmprojekte in allen Landesteilen vorgesehen waren. Darüber hinaus wurden in weite-

ren Fällen auch die „regulären“ haushaltsansätze im kulturellen bereich aufgestockt.

 Nach dem innovationsbündnis des Freistaates bayern mit den hochschulen (Lt-Druck-

sache 16/16211 vom 26.03.2013) werden ausgabereste grundsätzlich übertragen. 

bei den ausgaben aus Drittmitteln beliefen sich die ausgabereste auf 774,8 Mio. € 

(2012: 38,5 Mio. €). Zudem entstanden hohe ausgabereste beim Programm zur auf-

nahme zusätzlicher studienanfänger.
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staatsmInIsterIum des Innern, für Bau und 
verkehr 

26 Wirksamere Überwachung des Schwerlastverkehrs durch die Verkehrspolizei

(kap. 03 18)

Die Verkehrssicherheit und der Schutz der Straßen vor Schädigungen durch 

den Schwerlastverkehr können mit neuen Mitteln der Verkehrskontrolle ver-

bessert werden. Der ORH fordert, der Verkehrspolizei das geeignete „Hand-

werkszeug“ für eine effektive Verkehrsüberwachung zur Verfügung zu stellen. 

So kann sie ihre personellen Ressourcen wirksamer einsetzen.

 Der Orh hat 2013 und 2014 zusammen mit den staatlichen rechnungsprüfungsämtern 

bayreuth, ansbach und regensburg die Organisation und den Dienstbetrieb der Ver-

kehrspolizei geprüft.

26.1 Ausgangslage

 2013 registrierte die Polizei in bayern insgesamt 372.422 Verkehrsunfälle, bei welchen 

680 Personen zu tode kamen.57 Die Verbesserung der Verkehrssicherheit ist mithin eine 

staatliche aufgabe von sehr hohem rang. Der Kontrolle des Güter- und schwerlastver-

kehrs kommt hierbei eine schlüsselrolle zu, da gerade von ihm besonders schwerwie-

gende Gefahren ausgehen. statistisch ist beinahe bei jedem vierten tödlichen Unfall ein 

Lkw beteiligt.

 Die Verkehrspolizeidienststellen in bayern nehmen auf den autobahnen, rastanlagen 

und autohöfen sowohl verkehrspolizeiliche aufgaben als auch allgemeinpolizeiliche 

aufgaben der Kriminalitätsbekämpfung wahr. hierzu gibt es in bayern neben den 32 Ver-

kehrspolizeiinspektionen (VPi) noch 11 nachgeordnete autobahnpolizeistationen und 

-wachen. auf den bundes-, staats- und Kommunalstraßen teilen sie sich mit den Polizei-

inspektionen die aufgaben. auf den autobahnen müssen die Dienststellen i. d. r. einen 

24-stunden-schichtdienst aufrechterhalten.

 in bayern verlaufen rd. 2.500 km autobahnen sowie rd. 23.000 km bundes-, staats- 

und Kreisstraßen. Die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke58 auf den autobah-

nen erreichte 2012 in bayern die Zahl von fast 47.000 Kraftfahrzeugen. an besonde-

ren Verkehrsbrennpunkten werden z. t. aber Werte von weit über 100.000 Fahrzeugen 

gemessen. Von 2005 bis 2010 hat die Fahrleistung in sämtlichen regierungsbezirken 

zugenommen. Die Personenverkehrsleistung ist von 2002 bis 2011 im motorisierten 

individualverkehr um 4,1 % gestiegen. Der Güterverkehr, der in bayern zu 72 % über die 

straße abgewickelt wird, stieg in diesem Zeitraum um 31,3 % an.

57 Im Jahr 2013 ist die anzahl der bei verkehrsunfällen getöteten erstmals seit Jahrzehnten wieder gestiegen.
58 zahl der kfz in beiden richtungen, die in einem bestimmten zeitraum (grundsätzlich ein Jahr) im durchschnitt in 

24 stunden einen zählpunkt auf einer autobahn durchfahren.
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 Die staatsregierung geht für die kommenden Jahre von einem weiterhin steigenden 

Verkehrsaufkommen insbesondere beim Güterverkehr aus. in diesem bereich wird für 

die Jahre 2007 bis 2025 eine steigerung um 31,4 % erwartet. insgesamt wird die Wachs-

tumsdynamik des Güterverkehrs erheblich größer sein als die des Personenverkehrs.

 eine Gesamtbetrachtung des Umfelds verkehrspolizeilicher aufgaben zeigt, dass

 › der Kraftfahrzeugbestand im Verhältnis zur bevölkerung in den letzten Jahren ste-

tig angewachsen ist,

 › sich die Fahrleistung im individualverkehr weiter erhöht,

 › die transportstrecken und -mengen im Güterverkehr stark ansteigen und

 › sich die Zahl der Verkehrsunfälle stetig nach oben entwickelt.

26.2 Feststellungen

26.2.1 Personaleinsatz

 Für die personelle ausstattung der Verkehrspolizeidienststellen verwendet die Polizei 

eine Verteilungsberechnung (sollstärkenberechnung). als berechnungsgrundlage die-

nen u. a. die erhobenen Unfallzahlen, anzeigen, Verwarnungen und stundenleistun-

gen für einsätze. Die hierfür verwendeten Daten stammen aus dem Jahr 1997. in der 

Zwischenzeit hat der Verkehr in bayern zugenommen. auch die anzahl der zu überwa-

chenden Fahrstrecken ist angestiegen. beides wird bei der bemessung des Personal-

solls nicht berücksichtigt. Zudem wird auch nach dem derzeitigen Verteilungsschlüssel 

das Personalsoll, das auf 2.873 beamte beziffert wird, nicht erreicht. tatsächlich betrug 

die iststärke zum 01.08.2013 nur 2.596 beamte. erhebungen des tatsächlich verfügba-

ren Personals haben z. t. deutliche Unterbesetzungen, bei einer Dienststelle bis zu 50 % 

unter der sollstärke, ergeben.

26.2.2 Belastung der Verkehrsinfrastruktur

 Freistaat und bund investieren jährlich rd. 1,1 Mrd. € in den ausbau und die erhaltung 

der autobahnen, bundesstraßen und staatsstraßen in bayern.59 Zudem wird der kom-

munale straßenbau mit jährlich etwa 200 Mio. € gefördert. Darüber hinaus wenden auch 

die Kommunen erhebliche Mittel für den Unterhalt und den straßenbau auf.

 Viele erhaltungsmaßnahmen gehen auf straßenschädigungen durch den schwerlast-

verkehr zurück. Dieser beansprucht die Verkehrsinfrastruktur nach dem sog. Vierte-

Potenz-Gesetz60 im Vergleich zum Personenverkehr überproportional stark. Das gilt ins-

besondere dann, wenn das zulässige Gesamtgewicht überschritten wird. Zum schutz 

der  Verkehrsinfrastruktur sind daher konsequente Kontrollen des Ladegewichts durch 

die Verkehrspolizei erforderlich.

59 vgl. hierzu auch Orh-Bericht 2004 tnr. 22 und Orh-Bericht 2010 tnr. 17.
60 danach steigt die Beanspruchung einer straße mit der vierten Potenz in abhängigkeit von der achslast, d. h. ein lkw 

beansprucht die straße 100.000-mal stärker als ein Pkw. 
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26.2.3 Geringe Kontrolldichte

 Der Orh hat bereits bei früheren Prüfungen festgestellt,61 dass viele Lkws überladen 

waren und damit überproportional die straßen schädigten. Die baubehörden, die um 

verstärkte polizeiliche Kontrollen baten, erhielten die auskunft, dass aufgrund von Per-

sonalmangel kurzfristig keine Kontrollen durchgeführt werden könnten. Zudem hat der 

Orh bei den örtlichen erhebungen bei mehreren Dienststellen eine unzureichende aus-

stattung mit festen und mobilen Fahrzeugwaagen festgestellt. Dies stellt die effektivität 

der Kontrollen grundsätzlich infrage. Zum teil sind defekte Fahrzeugwaagen über Jahre 

nicht repariert worden.

 tatsächlich können die Kontrollgruppen angesichts des ständig wachsenden Gesamt-

verkehrsaufkommens nur einen sehr geringen teil überprüfen. so weist etwa die Kon-

trollstatistik der Verkehrspolizeidienststellen des Präsidiums Oberbayern süd im schnitt 

eine Kontrolldichte von 55 schwerlastfahrzeugen pro tag aus.

 Die erfahrungen mit der Kontrollstelle (asset)62 an der bundesautobahn a 8, einer mit 

täglich über 80.000 Kraftfahrzeugen, davon rd. 12.000 Lkws, meistbefahrenen strecken 

in Deutschland, zeigen den Vorteil fester anlagen. Die VPi rosenheim betreibt hier eine 

schwerverkehrs-Kontrollstelle mit Vorselektion, moderner Messtechnik und Wiegeein-

richtungen auf einem autobahnparkplatz zwischen bad aibling und dem irschenberg. 

Diese ist allerdings nur zeitweise besetzt. Die beanstandungsquote von rd. 21 % aller 

geprüften Fahrzeuge belegt die Notwendigkeit fester Kontrollstellen.

26.2.4 Feste Kontrollstellen

 im österreichischen bundesland tirol, das wie bayern ein transitland ist, werden 

bereits seit dem Jahr 2000 die Überprüfungen an einer ausgebauten Kontrolleinrich-

tung durchgeführt. Diese Kontrollstelle in Kundl an der inntalautobahn stellte in ihrer 

art ein Novum im europäischen Fernstraßennetz dar. Die Gesamterrichtungskosten für 

die anlage betrugen 4,56 Mio. €. Mit dieser anlage können täglich etwa 900 Lkws und 

damit 20 % des schwerlastverkehrs überprüft werden. Die positiven erfahrungen führ-

ten später zur einrichtung weiterer Kontrollstellen. Zu deren aufgaben gehören u. a. die 

Überprüfung der Fahrtüchtigkeit, des technischen Zustands der Fahrzeuge, die richtige 

Deklaration und Kennzeichnung von Gefahrguttransporten sowie die einhaltung von 

sozialvorschriften.

 Mithilfe eines automatisierten Lichtzeichen-ausleitesystems werden die Lkws zunächst 

auf einen Kontrollstreifen gelotst. anschließend rollen sie über eine Fahrzeugwaage. 

soweit eine nähere Untersuchung angezeigt erscheint, wird der Lkw an eine rampe 

geführt. Die rampe bietet den Vorteil, dass der beamte unmittelbar mit dem Fahrer 

sprechen und gleichzeitig das Lkw-Führerhaus einsehen kann. im Fortgang kann der 

beamte eine erneute Wiegung mit einer geeichten Fahrzeugwaage vornehmen und alle 

weiteren notwendigen Kontrollmaßnahmen durchführen. Für den laufenden betrieb 

einer Kontrollstelle reichen fünf beamte aus.

61 Orh-Bericht 2013 tnr. 15: überladene transportfahrzeuge beanspruchen die straßen übermäßig und erhöhen den 

künftigen erhaltungsaufwand.
62 schwerlastverkehr eu-forschungsprojekt: Advanced Safety and driver Support for Essential road Transport.
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 Die Vorteile einer festen Kontrollstelle sind daher augenfällig, weil

 › sie eine hohe Kontrolldichte des fließenden schwerverkehrs mit geringem Perso-

nalaufwand ermöglicht,

 › sie das manuelle „herauswinken“, das insbesondere zur Nachtzeit und bei schlech-

ter Witterung immer wieder zu gefährlichen situationen führt, überflüssig macht,

 › die Kontrollen witterungsunabhängig und zu unterschiedlichen tages- und Nachtzei-

ten erfolgen können und

 › der übrige Verkehr von dieser Verkehrsleitmaßnahme weitgehend unberührt bleibt.

26.2.5 Vermögensabschöpfung im Ordnungswidrigkeitsverfahren

 transportunternehmen nutzen aufgrund des starken Konkurrenzdrucks zunehmend jede 

Möglichkeit zur Kostensenkung. Dazu zählt teilweise auch das rechtswidrige Übergehen 

von Genehmigungen und erlaubnissen, die Nichtbeachtung von sozialvorschriften, die 

Missachtung zulässiger Maße und die Überladung der Frachtfahrzeuge mit dem Ziel, 

sich hierdurch einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Falls die Verkehrspolizei eine 

Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts des kontrollierten Fahrzeugs feststellt, 

kann dies mit einem bußgeldbescheid (§ 17 OWiG) oder der anordnung des Verfalls 

(§ 29a OWiG) geahndet werden. in der Praxis hat sich gezeigt, dass die gegen die Fahrer 

verhängten bußgelder häufig nicht die Verursacher bzw. Nutznießer der rechtswidrigen 

handlungen treffen. Durch die anordnung des Verfalls können die aus der Ordnungswid-

rigkeit rechtswidrig erlangten Vorteile abgeschöpft werden. 

 Die Jahresstatistik der Zentralen bußgeldstelle weist für die Jahre 2009 bis 2012 fol-

gende Fallzahlen und abgeschöpfte beträge aus:

 Die rechtlich mögliche Vermögensabschöpfung im Wege der anordnung des Verfalls 

wird in bayern zu selten angewendet.

Vermögensabschöpfung bei Verkehrsordnungswidrigkeiten                               Tabelle 35

Jahr Anzahl der Fälle Gesamtbetrag

2009 24 134.576 €

2010 60 166.493 €

2011 132 165.634 €

2012 320 372.780 €
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 ein Vergleich mit baden-Württemberg lässt erkennen, dass hier durchaus stei-

gerungsmöglichkeiten bestehen. Dort hat sich die Zahl der Verfahren von 71 im 

Jahr 2007 auf 994 im Jahr 2012 erhöht. Die beträge aus der Vermögensabschöp-

fung sind binnen drei Jahren von 1,5 auf rd. 5 Mio. € im Jahr 2012 angestiegen.

26.2.6 Mobile Kartenzahlung

 Die Verkehrspolizeidienststellen haben keine Möglichkeit zur bargeldlosen Geldan-

nahme bei Verwarnungen oder sicherheitsleistungen, obgleich dies eine Vielzahl von 

Vorteilen böte:

 › in vielen Fällen könnten von der staatsanwaltschaft/Polizei angemessene sicher-

heitsleistungen angeordnet und ohne rücksicht auf den gerade verfügbaren bargeld-

bestand des Verkehrssünders in entsprechender höhe auch erhoben werden.

 › auch die sehr zeitaufwendige begleitung von schuldnern, die nicht über ausrei-

chende barmittel verfügen, zum nächstgelegenen Geldautomaten würde entfallen.

 Die erfahrungen in anderen Ländern63 bzw. in anderen bereichen der staatsverwaltung64 

sind durchweg positiv.

26.3 Würdigung

 Der Orh hält verstärkte schwerverkehrskontrollen für unverzichtbar.

 er sieht eine reihe von Möglichkeiten, die arbeit der Verkehrspolizei wirksamer und 

gleichzeitig effizienter zu machen:

 › aufgrund der unterschiedlichen regionalen Verkehrs- und bevölkerungsentwick-

lung ist es notwendig, die sollstärken der bayerischen Verkehrspolizei neu zu 

berechnen. Grundlage dafür muss eine aktualisierte, den regionalen erfordernissen 

entsprechende Verteilungsberechnung sein.

 › Der bargeldlose Zahlungsverkehr hat viele Vorteile und sollte zeitnah eingeführt 

werden.

 › Die Möglichkeit der Vermögensabschöpfung beim transportunternehmen sollte in 

stärkerem Maße angewendet werden. Dies hätte eine höhere präventive Wirkung. 

 › Die Kontrolldichte insbesondere im schwerlastverkehr muss erhöht werden, um 

einer übermäßigen schädigung der straßen vorzubeugen. Zur steigerung der Kon-

trolldichte und damit der Verkehrssicherheit empfiehlt der Orh zu prüfen, ob die 

Konzepte stationärer Kontrollstellen benachbarter Länder auf bayern übertragbar 

sind und ob solche Kontrollstellen hier eingerichtet werden können.65 Die erfahrun-

gen des bundeslandes tirol zeigen, dass sich die investitionen sowohl durch die 

63 z. B. nordrhein-Westfalen, rheinland-Pfalz und niedersachsen.
64 staatstheater, Justiz, verwaltung der staatlichen schlösser, gärten und seen.
65 neben Österreich betreibt auch die schweizer kantonspolizei stationäre kontrollzentren.
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 verhängten sanktionen als auch durch den geringeren Verschleiß der straßen rech-

nen. Vor allem ist die präventive Wirkung im hinblick auf die Verkehrssicherheit 

erheblich.

26.4 Stellungnahme der Verwaltung

 Das innenministerium erklärte in seiner stellungnahme zum bericht des Orh sein 

grundsätzliches einverständnis, wies jedoch ergänzend darauf hin, dass von den insge-

samt 372.422 Unfällen auf bayerischen straßen im Jahr 2013 nur 13.661 von den Fahrern 

von schwerverkehrsfahrzeugen (3,7 %) verursacht worden seien. Von den 630 Unfäl-

len mit tödlichen Folgen entfielen 76 auf schwerverkehrsfahrzeuge. Die Verursacher-

quote des schwerverkehrs betrage 12,1 %. auf autobahnen, auf denen der Großteil des 

schwerverkehrs abgewickelt würde, seien von 95 tödlichen Unfällen 26 (27,3 %) von 

Lkw- oder busfahrern verursacht worden. Die hauptunfallursachen für diese 26 Unfälle 

seien abstandsverstöße, sonstige Fahrfehler und Geschwindigkeitsverstöße gewesen. 

Damit seien wie bei den übrigen Verkehrsteilnehmern auf der autobahn auch im bereich 

des schwerverkehrs abstands- und Geschwindigkeitsverstöße die hauptunfallursachen 

für tödliche Verkehrsunfälle. Für die Feststellung dieser Verkehrsverstöße würden daher 

die Gerätschaften zur Geschwindigkeits- und abstandsmessung ausreichen.

 auch das innenministerium strebe mittelfristig die errichtung vollautomatisierter Kon-

trollstellen nach dem tiroler Vorbild an. an der Finanzierung müsse jedoch der bund 

beteiligt werden. 

 Das innenministerium betonte weiter, dass eine Neuausrichtung der polizeilichen Ver-

kehrssicherheitsarbeit unter dem blickwinkel der Gewichtsüberschreitungen im bereich 

des schwerverkehrs eher weniger zielführend sei, um eine wesentliche steigerung des 

schutzes von Leib und Leben der Verkehrsteilnehmer zu erreichen.

 Der vom Orh angesprochene schutz der Verkehrsinfrastruktur sei dabei zwar anders zu 

bewerten. Vorrangiges Ziel sei allerdings die Vermeidung schwerer Unfälle. 

26.5 Schlussbemerkung

 Der ausbau und der erhalt der straßeninfrastruktur und deren Finanzierung sind the-

men, die derzeit in der Öffentlichkeit, insbesondere unter dem blickwinkel einer stär-

keren beteiligung der Nutzer (Maut) intensiv diskutiert werden. Wichtig erscheint es 

aber auch, den notwendigen erhaltungsaufwand durch Prävention zu begrenzen und 

jedenfalls nicht unnötig stark ansteigen zu lassen. Dabei kann es in einem föderalen 

bundesstaat nicht maßgeblich sein, dass der finanzielle erhaltungsaufwand (baulast) 

für bundesautobahnen und -straßen vom bund zu tragen ist. insbesondere bei den 

vorgeschlagenen festen Kontrollstellen hält der Orh überdies ein möglichst länder- 

übergreifendes Konzept der standortwahl und der Zusammenarbeit für erforderlich, um 

möglichst effektiv vorzugehen.
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 Die Verkehrspolizei kann durch eine intensivere Überwachung des schwerlastverkehrs 

einen wichtigen beitrag zum erhalt unserer straßenverkehrsinfrastruktur leisten. Dies 

steht auch nicht im Widerspruch zu der vorrangigen aufgabe der Polizei, Leib und Leben 

der Verkehrsteilnehmer zu schützen, sondern läuft in der Zielsetzung und ausgestaltung 

der polizeilichen Maßnahmen weitestgehend parallel. Die stellungnahme des innenmi-

nisteriums macht in dieser grundsätzlichen Frage auch eine weitgehende Übereinstim-

mung mit der einschätzung des Orh deutlich.
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27 Organisation und Personalwirtschaft bei der Akademie für Lehrerfortbildung und Per-

sonalführung in Dillingen sind unzureichend

(kap. 05 32)

Die Leitung der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) 

hatte keinen Überblick über den Einsatz ihrer Dozenten. Die hauptamtlichen 

Dozenten an der Akademie hielten selbst kaum Seminarstunden ab. Gleich-

zeitig wurden „großzügige“ - z. T. rechtswidrige - Regelungen zur Arbeitszeit 

erlassen und Arbeitszeiten ohne nähere Begründung anerkannt.

Der ORH fordert ein professionelles Planungs-, Steuerungs- und Dokumenta-

tionssystem für den Seminarbetrieb. Die Regelungen zur Arbeitszeit und die 

Arbeitszeitkonten sind schnellstmöglich zu korrigieren.

Das Ministerium muss sicherstellen, dass die organisatorischen Defizite bei 

der ALP beseitigt werden.

 Der Orh hat 2013 mit den staatlichen rechnungsprüfungsämtern ansbach und regens-

burg u. a. die Personalwirtschaft und die Organisation der aLP geprüft. Die Prüfung hat 

auch die Zeiterfassung über ein Zeitmanagementsystem und die abgeleistete tägliche 

arbeitszeit im rahmen der gleitenden arbeitszeit umfasst.

27.1 Ausgangslage

 Die aLP ist eine dem Kultusministerium nachgeordnete behörde und übernimmt u. a. 

die aufgabe der zentralen Fortbildung von Lehrern aller schularten und aller Unter-

richtsfächer (außer sport und religion) und von Führungskräften. Neben Konzeption, 

Organisation und Durchführung der seminarangebote (Präsenz und online) nimmt die 

aLP auch eine koordinierende und steuernde rolle hinsichtlich der anderen ebenen der 

staatlichen Lehrerfortbildung wahr.

 in der errichtungsverordnung sind die aufgaben der akademie wie folgt geregelt: 

 › aufgabe der akademie ist es, Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer aller schul-

gattungen durchzuführen und dabei den steigenden fachlichen anforderungen und 

der Weiterentwicklung des schulwesens rechnung zu tragen.66

 › Die akademie ist für die beratung und Fortbildung in Medienpädagogik und Medien-

didaktik sowie in informations- und Kommunikationstechnik in bayern zuständig.67

66 § 2 abs. 1 der verordnung über die errichtung der akademie für lehrerfortbildung in dillingen vom 18.02.1971 

- Bayrs 2238-3-k - gvBl 1971, s. 107, zuletzt geändert durch verordnung vom 14.12.2000, gvBl s. 973.
67 § 2 abs. 2 der verordnung über die errichtung der akademie für lehrerfortbildung in dillingen (vgl. fußnote 66).
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 an der aLP lehren hauptamtliche Dozenten (eigenes Personal) und externe referenten. 

Die hauptamtlichen Dozenten der aLP sind nahezu ausschließlich ausgebildete Päda-

gogen. als externe referenten setzt die aLP überwiegend schul- und hochschullehrer 

ein. Über deren einsatz in den seminaren entscheidet i. d. r. der jeweilige hauptamtli-

che Dozent, ggf. unter einbeziehung der abteilungs- oder akademieleitung. Der bereich 

bildung ist in fünf bildungsabteilungen mit 39 referaten untergliedert.

 Die seminarangebote der aLP umfassen auch wiederkehrende Kurse (z. b. Führungskräf-

tefortbildung und beratungslehrer), aufträge des Kultusministeriums (z. b. Multiplikato-

renausbildungen zu speziellen themen) und von teilnehmern angeregte Kurse.

27.2 Feststellungen

27.2.1 Steuerung des Dozenteneinsatzes

 Der akademieleitung war unbekannt, inwieweit die hauptamtlichen Dozenten in den 

Lehrgangsbetrieb eingebunden waren, insbesondere welche bildungsleistung sie selbst 

erbrachten und in welchem Umfang sie von externen referenten unterstützt wurden.

 Die aLP hat für ihren seminarbetrieb kein adäquates Planungs- und steuerungssystem 

eingerichtet. eine Planung des Dozenteneinsatzes mit messbaren Vorgaben gab es nicht. 

Die aLP hat weder die zu haltenden seminarstunden festgelegt noch die seminarstun-

den erfasst, in denen die Dozenten im seminar anwesend waren.

 Der Leitung der aLP war auch nicht bekannt, ob und in welchem Umfang die Dozenten wei-

tere aufgaben außerhalb des eigentlichen seminarunterrichts wahrgenommen haben 

(z. b. Gewinnen externer Dozenten für kurzfristige sonderaufgaben oder das erstellen 

von Konzepten im auftrag des Kultusministeriums). Die aLP konnte daher zu wesentli-

chen Faktoren für den einsatz und die auslastung der hauptamtlichen Dozenten keine 

konkreten angaben machen.

27.2.2 Lehrtätigkeit

 im rahmen der Prüfung wurde die Lehrtätigkeit der Dozenten der abteilungen i bis iV 

untersucht.68 hier waren 32 Dozenten (29 VZK) tätig. Wegen des fehlenden Überblicks 

der aLP hat die rechnungsprüfung die seminarprogramme für zwei halbjahre (Feb-

ruar 2012 bis Januar 2013)69 hinsichtlich der durchgeführten seminare ausgewertet. 

insoweit erfasst und bewertet wurde die reine seminararbeit.

 Die auswertung der beiden seminarprogramme hat ergeben, dass ein Dozent, bezogen 

auf ein schuljahr mit 36 schulwochen, durchschnittlich 3 Lehrgangswochenstunden 

selbst unterrichtet bzw. eröffnet oder abgeschlossen hat.70 Dabei entspricht eine semi-

narstunde 45 Minuten.

68 abteilung v ist wegen anderer aufgaben nicht vergleichbar (Online-seminare, datenbanken).
69 nach dem seminarturnus halbjahre 82 und 83.
70 108 seminarstunden / 36 Wochen = 3 lehrgangswochenstunden.
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 Um dies zu verifizieren, wurden die Dozenten zusätzlich zum damals aktuellen schulhalb-

jahr Februar bis Juli 201371 befragt. Die interviews bestätigten das ergebnis der auswer-

tungen von 3 Lehrgangswochenstunden.72 Nach eigenen angaben der Dozenten waren 

sie zusätzlich an durchschnittlich 11 seminarstunden pro Woche bei Vorträgen der 

externen referenten anwesend.

 ein hauptamtlicher Dozent war somit in einer Lehrgangswoche durchschnittlich 14 semi-

narstunden im seminar anwesend. Die einzelnen Werte unterschieden sich zwischen den 

Dozenten erheblich. Die schwankungsbreite bei den selbst gehaltenen seminarstunden 

lag zwischen 0 und 6 stunden pro Lehrgangswoche, bei der begleitung externer referen-

ten zwischen 6 und 16 stunden pro Lehrgangswoche.

 Den weit überwiegenden teil der seminarveranstaltungen haben bezahlte oder unent-

geltliche externe referenten abgedeckt. allein der einsatz der bezahlten externen refe-

renten betrug - bezogen auf seminarwochenstunden - das 4,6-fache der hauptamtlichen 

Dozenten.

27.2.3 Arbeitszeit

 an der aLP leisteten die Dozenten die tägliche arbeitszeit im rahmen der gleitenden 

arbeitszeit mit einer regelarbeitszeit von 40 Wochenstunden ab. Die arbeitszeitverord-

nung sieht eine tägliche höchstarbeitszeit von 10 stunden innerhalb einer rahmenzeit 

von täglich 14 stunden vor.

 Obwohl die akademieleitung keinen Überblick über die konkrete auslastung der haupt-

amtlichen Dozenten hatte, hat sie sehr „großzügige“, z. t. rechtswidrige regelungen zur 

arbeitszeiterfassung erlassen. Der Orh hat die Zeitkonten von 12 Dozenten im Kalen-

derjahr 2012 konkret untersucht; aus den Zeitaufschreibungen ergab sich:

 › Die gesetzliche höchstgrenze von 10 stunden für die tägliche arbeitszeit wurde häu-

fig überschritten, bei einem Dozenten 71-mal und um bis zu 5 stunden pro arbeits-

tag.

 › es wurden stunden außerhalb der bei der aLP praktizierten 14-stündigen rahmen-

zeit (07:00 bis 21:00 Uhr) angerechnet.

 › Die genannten Zeiten wurden ohne ausreichende begründung anerkannt. eine Doku-

mentation der konkreten tätigkeit war nicht erforderlich. Die Dozenten mussten 

lediglich die Lehrgangsnummer als antragsgrund angeben.

 › es wurden ohne hinreichende rechtsgrundlage pauschale Zeitgutschriften für 

Lehrgänge gewährt (z. b. 8 stunden pro Woche für auswärtslehrgänge und 2 stun-

den für Lehrgänge an der aLP). Damit sollte beispielsweise die betreuung der teil-

nehmer und referenten abgegolten werden.

71 halbjahr 84.
72 55 seminarstunden / 18 Wochen = 3 lehrgangswochenstunden.
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 › Neben dem arbeitszeitkonto wurde ein zweites Konto, das „Zeitkonto“ geführt, auf 

dem die pauschalen Zeitgutschriften gebucht wurden. außerdem konnten 100 stun-

den (im Jahr 2012 sogar über 100 stunden), die sonst verfallen wären, vom arbeits-

zeitkonto auf das Zeitkonto umgebucht werden. Für dieses Konto galt, anders als 

für das arbeitszeitkonto, weder die Kappungsgrenze von 100 stunden noch die 

begrenzung der Gleittage auf 24 arbeitstage pro Jahr.

 im Kalenderjahr 2012 wuchs das Zeitguthaben der abteilungsleiter und der Dozenten um 

1.653 stunden auf 6.009 stunden an; gleichzeitig erfolgte an 555 tagen arbeitszeitaus-

gleich (Gleittage und sog. Zeitkontotage). bis zum 31.03.2013 war das Guthaben um wei-

tere 10 % auf 6.596 stunden angestiegen. ein Drittel der Dozenten hatte arbeitszeitgutha-

ben von 200 stunden und mehr. Der höchste einzelwert lag bei 793 stunden. allein dieses 

Drittel der 32 Dozenten hatte einen Zeitausgleichsanspruch von 470 arbeitstagen. Dies 

entspricht 2,1 VZK.

 Daneben hat die rechnungsprüfung in weiteren geprüften bereichen (z. b. tarifbereich, 

beherbergungsbetrieb, Publikationen, Vergaben) Feststellungen getroffen. Das Kultus-

ministerium hat die Feststellungen des Orh weitgehend geteilt und die empfehlungen 

bereits umgesetzt oder zumindest erste Maßnahmen ergriffen.

27.3 Würdigung

 Die aLP benötigt ein professionelles Planungs-, steuerungs- und Dokumentationssys-

tem. Die Leitung der aLP muss konkret wissen, für welche aufgaben und in welchem 

Umfang die hauptamtlichen Dozenten innerhalb und außerhalb des eigentlichen semi-

narbetriebs ihre arbeitszeit verwenden. eine Lehrtätigkeit von durchschnittlich 3 semi-

narwochenstunden ist nicht ausreichend.

 in Zukunft muss der einsatz der Dozenten transparent geplant, deren Lehrtätigkeit 

erhöht und ihre auslastung sichergestellt werden, evtl. im rahmen eines Lehrdeputats. 

Der Dozenteneinsatz muss dokumentiert werden.

 Die regelungen zur arbeitszeit müssen überabeitet und die arbeitszeitkonten überprüft 

und ggf. korrigiert werden. Das Zeitkonto muss aufgelöst und die darauf erfassten derzei-

tigen Guthaben gestrichen werden, soweit sie entweder ohne Nachweis bzw. rechtswid-

rig gebucht wurden oder aufgrund der Kappungsgrenze verfallen wären.

27.4 Stellungnahme der Verwaltung

27.4.1 Steuerung des Dozenteneinsatzes

 Das Kultusministerium stimmt dem Orh zu, dass es einer stärkeren steuerung des Dozen-

teneinsatzes an der aLP bedarf. es teilt nicht die einschätzung des akademiedirektors, 

dass die 14-tägigen abteilungsleitersitzungen einen ausreichenden informationsfluss 

zwischen der akademieleitung und den einzelnen referaten gewährleisten.



83bayerischer Oberster rechnungshof 
Jahresbericht 2015

staatsMiNisteriUM FÜr biLDUNG UND KULtUs, WisseNschaFt UND KUNst

 Die aLP verfüge nach eigenen angaben durchaus über ein steuerungssystem (z. b. Mit-

arbeitergespräche, Zielvereinbarungen, Planungssitzungen und halbjährliche Programm-

konferenzen).

 Die Leitung der aLP wisse, für welche aufgaben und in welchem Umfang die Dozenten 

ihre arbeitszeit verwenden würden und wer in welchem Umfang noch über freie Kapazi-

täten z. b. für sonderaufgaben des Kultusministeriums verfüge. ansonsten könnte die 

aLP nicht wie bisher den sonderaufgaben für das Kultusministerium oder den kurzfris-

tigen Zusatzveranstaltungen so gut nachkommen. Dies werde z. t. durch Umverteilung 

von tätigkeiten auf Dozenten mit anderen inhaltlichen schwerpunkten bewerkstelligt, 

was nicht ohne Kenntnis der bestehenden auslastung ginge.

27.4.2 Lehrtätigkeit

 akademie und Kultusministerium weisen darauf hin, dass die Dozenten einen wesent-

lichen teil ihrer arbeitszeit auf die auswahl geeigneter referenten und den Kontakt 

zu diesen verwenden und dazu auch externe Veranstaltungen besuchen würden. Die 

Dozenten seien auch an der erstellung von Konzepten im auftrag des Kultusministeri-

ums beteiligt. Konkrete Zahlen über die arbeitsbelastung der einzelnen Dozenten lägen 

nicht vor.

 Weiter habe das Kultusministerium die aLP bereits im Jahr 2011 angewiesen,73 den 

eigenanteil der Dozenten in den Kursen zu erhöhen.

 Das Kultusministerium habe noch nicht entschieden, ob und wenn ja in welchem 

Umfang und in welchem Differenzierungsgrad ein Lehrdeputat das geeignete instrument 

sei, um das gemeinsame Ziel einer stärkeren steuerung des einsatzes der Dozenten zu 

erreichen. Um ein differenzierteres bild von den tatsächlichen tätigkeiten der Dozenten 

zu erhalten, würden Dozenten aller abteilungen seit september 2014 Zeitaufschreibun-

gen über ihre tätigkeiten innerhalb und außerhalb des seminarbetriebs durchführen.

 Die vom Orh geforderte erfassung aller aufgaben der aLP in einem Gesamtkonzept 

ist aus sicht des Kultusministeriums nicht erforderlich, weil die Kernaufgaben der aLP 

durch die bestehende errichtungsverordnung hinreichend beschrieben seien. Dabei hät-

ten sich die tätigkeiten der Dozenten und der Personalbedarf an den jeweiligen schwer-

punktsetzungen und den fachlich-inhaltlichen entwicklungen der jeweils konkreten auf-

gabenstellungen zu orientieren.

27.4.3 Arbeitszeit

 Zur bisherigen handhabung der arbeitszeit hat das Kultusministerium dargelegt, dass 

sich nach einer grundsätzlichen entscheidung über die zukünftige Form der arbeitszeit 

für die Dozenten (erfassung als Gleitzeit oder Lehrdeputat) eine umfassende Überar-

beitung der regelungen anschließen solle. erst wenn diese feststehe, würden in einem 

73 kms vom 11.08.2011.
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 zweiten schritt die nötigen Detailregelungen zur arbeitszeit in einer neuen Dienstver-

einbarung festgelegt werden können.

 Das Kultusministerium habe die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der aLP im Okto-

ber 2014 über die wesentlichen beanstandungen der rechnungsprüfung im hinblick 

auf höchst- und rahmenarbeitszeit informiert. Die ab 01.11.2014 und bis zum abschluss 

einer neuen Dienstvereinbarung geltende Neuregelung betreffe auch pauschale Zeit-

gutschriften und Mehrarbeit/Überstunden.

27.5 Schlussbemerkung

 Die stellungnahme, insbesondere die angaben der aLP, zeigen, dass die aLP ein ausge-

prägtes eigenleben führt.

 Der Orh bleibt bei seiner auffassung, dass es dringend eines Gesamtkonzepts für ein 

professionelles Planungs-, steuerungs- und Dokumentationssystem bedarf. Die vom 

Kultusministerium genannte Verordnung über die errichtung der aLP kann ein solches 

nicht ersetzen.

 Der einsatz der Dozenten ist nachvollziehbar zu planen und zu dokumentieren. Die Lehr-

tätigkeit muss erhöht und die Dozentenauslastung sichergestellt werden.

 Die regelungen zur arbeitszeit und die arbeitszeitkonten sind schnellstmöglich zu korri-

gieren. Der Orh hält bei der aLP ein arbeitszeitmodell für unerlässlich, das die regelun-

gen zur gesetzlichen bzw. tarifrechtlichen arbeitszeit umsetzt.

 Das Kultusministerium muss sicherstellen, dass die organisatorischen Defizite bei der 

aLP beseitigt werden.

28 Neubau des Museums Brandhorst

Bei Planung und Bau des Museums Brandhorst sind Mängel aufgetreten, die 

auch fünf Jahre nach der Eröffnung noch nicht behoben sind. Insbesondere 

funktioniert die teure Technik zur Steuerung des Tageslichts noch immer 

nicht zufriedenstellend. Der ORH fordert, auch angesichts der Erfahrungen 

bei anderen Museen, auf derart störanfällige Systeme zu verzichten.

 Der Orh hat den Neubau des Museums für die sammlung brandhorst zunächst im 

Jahr 2008 - während des baus - und dann 2014 fünf Jahre nach der eröffnung geprüft.
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28.1 Ausgangslage

 Nach einem architektenwettbewerb für das Museumsareal an der Gabelsberger-/türken-

straße wurde in den Jahren 1996 bis 2002 der 1. bauabschnitt (ba) der Pinakothek der 

Moderne (PDM) in München errichtet. ein 2. ba für die Graphische sammlung und für 

weitere räume der PDM sollte folgen. Für diesen waren 51,1 Mio. € im haushalt vorge-

sehen.

 Zur gleichen Zeit fanden Verhandlungen zwischen dem Freistaat, dem Kunstsammler 

Udo brandhorst und der stiftung brandhorst statt. 1999 wurde vertraglich vereinbart, 

die sammlung brandhorst dem Freistaat als Dauerleihgabe zur Verfügung zu stellen 

bzw. diese teilweise zu übereignen. im Gegenzug sollte der Freistaat u. a. dafür sorge 

tragen, dass die sammlung in einem Museumsgebäude einvernehmlich mit dem stifter 

in der Nähe der Pinakotheken untergebracht wird. Der Plan, das Museum brandhorst im 

rahmen des 2. ba der PDM zusammen mit der Graphischen sammlung zu errichten, 

wurde jedoch verworfen. Vielmehr sollte auf Drängen des stifters auf einem benach-

barten Grundstück mit einem besonders renommierten architekten eine andere Lösung 

für den Neubau gefunden werden. Dazu lobte der Freistaat 2002 einen neuen architek-

tenwettbewerb aus, basierend auf den erfahrungen beim Neubau der PDM mit der Vor-

gabe, ein Museum für 35 Mio. € zu errichten.

 Die Oberste baubehörde (Obb) setzte schließlich im März 2004 die Gesamtkosten bei 

einer hauptnutzfläche von 5.318 m² auf 46 Mio. € fest. Der im Oktober 2007 von der 

Obb festgesetzte und vom Landtag genehmigte Nachtrag zur haushaltsunterlage-bau  

(hU-bau) schließt mit Gesamtkosten von 48,15 Mio. € für das Museum brandhorst ab. 

eine schlussabrechnung der baumaßnahme liegt noch nicht vor. Der derzeitige ausga-

benstand beträgt 46 Mio. €.

 Die baumaßnahme wird nach aussage der bauverwaltung innerhalb des genehmigten 

Kostenrahmens abgerechnet werden. Der hU-bau wurde damit Genüge getan. Gegen-

über den ursprünglich angenommenen Kosten von 35 Mio. € haben folgende Punkte zu 

höheren Kosten geführt:

 › Die geänderte Grundstückswahl,

 › die entscheidung für ein tageslichtmuseum,

 › eine Flächenmehrung,

 › Planungsänderungen und zusätzliche Wünsche,

 › beschleunigungs- und Winterbaumaßnahmen,



bayerischer Oberster rechnungshof 
Jahresbericht 2015

86

 › Mängel, bauzeitverlängerungen, terminverschiebungen und

 › indexbedingte Kostensteigerungen.

28.2 Feststellungen

28.2.1 Entscheidung für ein Tageslichtmuseum

 Obwohl der staatsgemäldesammlung bekannt war, dass bei der alten Pinakothek, bei der 

Neuen Pinakothek und bei der PDM die regelungstechnik für eine natürliche tagesbe-

lichtung nicht funktionierte (und auch heute noch nicht funktioniert), forderte sie in einer 

baukommissionssitzung74 in 2003 erneut ein tageslichtmuseum:

 „Bei den Münchner Museen der staatlichen Gemäldesammlungen gibt es eine sehr 

lange Tradition außerordentlich guter natürlicher Belichtung. Sie beginnt bei der alten 

Pinakothek und endet derzeit mit der Pinakothek der Moderne. Auch für den Neubau des 

Museums Brandhorst ist deshalb die beste Lösung gerade gut genug. Es müssen alle 

Anstrengungen unternommen werden, das Ziel einer natürlichen Belichtung der Aus-

stellungsräume zu erreichen.“

 Das Museum brandhorst wurde daher ebenfalls als tageslichtmuseum errichtet. auf 

eine Gegenüberstellung der Kosten mit einem Kunstlichtmuseum und eine Wirtschaft-

lichkeitsberechnung wurde verzichtet. aufgrund der unterschiedlichen Verfügbarkeit 

des tageslichts je nach Jahres- und tageszeit ist eine anlage zur beeinflussung des 

tageslichts erforderlich. Die anlage muss zudem gewährleisten, dass die schwankun-

gen des tageslichts weitgehend ausgeschlossen werden und das einfallende Licht75 

optimal verteilt wird. hierfür sind aufwendige Konstruktionen mit erhöhten herstel-

lungskosten erforderlich, wie z. b. ein Glasdach und die sog. Lamellenanlage. Der 

betrieb ist aufwendiger und verursacht zudem erhöhte energiekosten: im Winter muss 

eine Kondensatbildung an den Glasflächen u. a. durch beheizung vermieden werden; im 

sommer muss die einfallende sonnenwärme durch einen erhöhten Luftwechsel wieder 

abgeführt werden. auch die Unterhaltskosten sind überdurchschnittlich hoch (z. b. War-

tung der anlage und jährlich mehrmalige reinigung des Glasdaches).

28.2.2 Steuerung des Tageslichts

 Nach eröffnung des Museums 2009 wurden bei der regelung der natürlichen belich-

tung Fehlfunktionen festgestellt:

 › Die Lamellen zur beschattung werden über stellmotoren geregelt. Diese Motoren 

laufen für die regelung zu schnell. Dies führt zu einer Übersteuerung und zu einer 

fehlerhaften anpassung der Verschattung und damit auch zu einer ungenügenden 

natürlichen belichtung.

74 2. sitzung der Projektkommission am 22.05.2003.
75 Physikalisch exakt: der lichtstrom.
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 › Die sensoren zur Messung der beleuchtungsstärke bewerten das tages- und Kunst-

licht unterschiedlich und erkennen die Lage der zu steuernden Lamellen nicht. 

außerdem schaltet sich die Kunstlichtsteuerung auch dann ein, wenn genügend 

tageslicht zur Verfügung steht.

 › eine Feineinstellung der Lamellen in den erdgeschossräumen mit seitenlicht-

eintrag ist aufgrund der Konstruktion der antriebe nicht möglich. Unerwünschte 

Licht- und schattenschlieren an den Wänden dieser ausstellungsräume könnten nur 

durch andere oder zusätzliche Diffusoren beseitigt werden. Dadurch würde aber 

die tageslichtausbeute sinken.

 › Die Lamellen in den Oberlichträumen verursachen konstruktionsbedingt störende, 

flatternde Geräusche.

 Zur beseitigung der Fehlfunktionen wurde zwischenzeitlich bei zwei räumen im Ober-

geschoss die steuerung ertüchtigt. Diese ertüchtigung soll auch bei den anderen räu-

men erfolgen. Die geschätzten Mehrkosten hierfür beziffert die Verwaltung auf etwa 

330.000 €. Für die räume im erdgeschoss lag zum Zeitpunkt der örtlichen erhebungen 

noch kein zufriedenstellendes Lösungskonzept vor.

28.2.3 Bauteilaktivierung

 Zum schutz der ausstellungsstücke müssen in einem Museum besondere klimatische 

anforderungen eingehalten werden. Die bauteilaktivierung (bta) soll eine gleichmä-

ßige temperatur und Feuchte bei möglichst geringem energieverbrauch sicherstellen. 

Die Grundidee liegt darin, das raumklima nicht nur über die Zuluft, sondern auch zu 

einem teil über die raumflächen zu regeln. hierfür wurden Wand- und bodenflächen 

mit rohrleitungen versehen, die mit temperiertem Wasser durchspült werden.

 Durch die regelungstechnische Vorgabe, die bta 2 Grad unter der raumsolltemperatur 

zu betreiben, kommt es allerdings grundsätzlich zu einem erhöhten energieverbrauch, 

weil die bta kühlt und die Lüftung gleichzeitig heizt. Dies wurde schon in einem Gut-

achten76 zur hU-bau festgestellt. Nach einer aufstellung der bauverwaltung lagen die 

durchschnittlichen energiekosten von 2009 bis 2011 mindestens 21 % über den planeri-

schen angaben in der hU-bau. Die prognostizierte energiekosteneinsparung gegenüber 

einer herkömmlichen Klimatisierung mit einer reinen Klimaanlage wurde nicht erreicht.

 Der Orh stellte zudem fest, dass zu beginn der Prüfung nach inbetriebnahme des Muse-

ums die bta zum größten teil nicht in betrieb war. eine anschließende Überprüfung des 

planenden ingenieurbüros ergab, dass von 41 bta-Kreisen nur 3 bestimmungsgemäß in 

Funktion und von rd. 600 Kleinstellantrieben knapp 100 defekt waren. Nach behebung 

der Mängel wurden bei erneuter begehung wieder defekte Kleinstellantriebe festgestellt. 

Derartige ausfälle waren und sind jedoch für den betreiber aufgrund der anlagenkon-

stellation durch zu geringe einbindung in die Gebäudeleittechnik nicht erkennbar. auch 

sind bereits erste Leckagen aufgetreten; die betroffenen bta-Kreise wurden stillgelegt.

76 „vor allem nachts, wenn die last der Personen sowie die sonnenenergie nicht auftreten, kühlt die Bta, während die 
zuluft die raumluft zum halten der vorgabe erwärmt.“ 



bayerischer Oberster rechnungshof 
Jahresbericht 2015

88

28.2.4 Planung, Ausschreibung und Ausführung

 bei verschiedenen Gewerken wurden Mängel festgestellt, wie z. b. gerissene Plattenbe-

läge, schlecht verlegte holzböden, verschmutzte Lichtdecken, Undichtigkeiten des Glas-

dachs oder korrodierte rohrleitungen.

 bei 40 bauaufträgen sind 255 Nachträge angefallen. Wesentliche Ursachen waren 

unausgereifte Planungen und ausschreibungen sowie ausführungsmängel. Die Leis-

tungen wurden in den Leistungsverzeichnissen unzureichend oder unvollständig 

beschrieben. Zum teil wurden ausschreibungen - um vermeintliche Kostensicherheit zu 

erhalten - sehr früh durchgeführt, obwohl noch keine Planungssicherheit bestand. es 

gab Koordinierungsdefizite bei den Gewerken, gestörte bauabläufe und enge termin-

vorgaben ohne Zwänge. Mängelrügen erfolgten oftmals erst sehr spät, z. b. wenn Leis-

tungen bereits fertig erstellt waren. bei der bauabnahme wurden allein beim rohbau 

rd. 800 Mängel gelistet.

28.3 Würdigung

 Der Orh ist der auffassung, dass viele der genannten Mängel durch eine sorgfältigere 

Planung und bauleitung seitens der eingeschalteten büros hätten vermieden werden 

können. bei einzelnen Gewerken hätte aufgrund der erkennbar gravierend mangelhaf-

ten Leistung eine abnahme nicht erfolgen dürfen.

 etliche Mängel, z. b. an den bodenbelägen, sind bis heute nicht behoben. eine beseiti-

gung dieser Mängel ist z. t. gar nicht möglich oder zumindest nicht, ohne den betrieb 

des Museums erheblich zu stören.

 Die bta zeigte sich im betrieb energieaufwendig und konservatorisch nachteilig. Das 

Ziel, ein besonders energiesparendes Museum zu errichten, wurde nicht erreicht. Der 

Orh hat der bauverwaltung zur Verbesserung vorgeschlagen, die bta ohne abwei-

chung von der raumtemperatur und mit gleitender sollwertvorgabe zu betreiben. Dies 

würde den konservatorischen Vorgaben für die ausgestellten Kunstobjekte näherkom-

men und zu einem deutlich geringeren energieverbrauch beitragen.

 auch fünf Jahre nach der eröffnung des Museums funktioniert die tageslichtsteuerung 

noch nicht ordnungsgemäß. Die Komplexität des Gesamtsystems tages- und Kunst-

lichtsteuerung hat sich als nur schwer beherrschbar erwiesen. Für die ertüchtigung der 

anlage fällt ein erheblicher finanzieller und auch personeller Mehraufwand an; u. U. 

muss der Nutzer auch funktionelle einbußen der anlage in Kauf nehmen.

 Der Orh schätzt die Mehrkosten für den zusätzlichen umbauten raum, die Glasflächen, 

die einbruchs- und Durchbruchsüberwachung der verglasten Flächen, den Mehrauf-

wand für Kühlung und Kondensatvermeidung sowie die aufwendige Verschattungs- 

und regelungstechnik auf rd. 5,3 Mio. €. Dies entspricht Mehrkosten von 1.600 €/m² 
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ausstellungsfläche bei der errichtung, zuzüglich der späteren instandhaltungs- und 

betriebskosten. Die Nutzung des tageslichts wird niemals zur Wirtschaftlichkeit beitra-

gen. Die aus künstlerischer sicht gewünschte „Lebendigkeit des tageslichts“ kann die 

meiste Zeit nicht wahrgenommen werden, weil die strengen konservatorischen anfor-

derungen es notwendig machen, die Kunstgegenstände vor zu hohen beleuchtungs-

stärken zu schützen. Die schwankungen des tageslichts werden deshalb weggeregelt. 

Der Orh fordert, künftig auf den bau von teuren tageslichtmuseen mit derart kompli-

zierter technik zu verzichten.

28.4 Stellungnahme der Verwaltung und sonstiger Beteiligter

 Zu den Feststellungen des Orh nahmen die Obb, das Wissenschaftsministerium, das 

verantwortliche architekturbüro und die stiftung brandhorst stellung.

 Das Ministerium, die stiftung brandhorst und der architekt des Museums weisen dar-

auf hin, dass es sich bei der errichtung des Museums für die sammlung brandhorst 

um eine erfolgsgeschichte handele. Ob ein Museum mit Kunstlicht oder mit tageslicht 

ausgestattet werden soll, könne sich nach Meinung des Kunstministeriums nicht allein 

am Kostenkriterium orientieren. Das architekturbüro weist darauf hin, dass es aufgrund 

der Vorgabe, ein tageslichtmuseum zu bauen, nicht darauf ankomme, welche Kosten 

der bau eines Kunstlichtmuseums verursache. Maßgeblich zur beurteilung der Wirt-

schaftlichkeit sei vielmehr ein Vergleich mit anderen tageslichtmuseen. hinsichtlich 

der festgestellten Mängel führt die bauverwaltung aus, dass die tageslichtsteuerung 

im Obergeschoss grundsätzlich betriebsfähig sei. im erdgeschoss seien dagegen noch 

anstrengungen erforderlich. beispielsweise müssten bei den seitenlichtanlagen die 

vorhandenen antriebe erneuert werden. Dies sei aber sehr schwierig, weil geeignete 

antriebe erst entwickelt werden müssten. eine Markteinführung stehe noch aus.

 Die bauverwaltung weist darauf hin, dass einer auftragssumme von 40,8 Mio. € Nach-

träge in höhe von 2,9 Mio. € gegenüberstehen. Der anteil der Nachträge sei mit 7,1 % 

üblich. Dass bei der bauabnahme 800 Mängel gelistet worden seien, zeige, dass die 

bauleitung gewissenhaft gearbeitet habe.

 Die bauverwaltung ist der auffassung, dass die anlage zur bauteilaktivierung „bis heute 

absolut dicht“ sei. Die herausnahme einzelner Kreise sei vernachlässigbar und beein-

trächtige nicht die Funktion. Der anlagenbetriebspunkt, bei dem sich die bta im „Kühl-

betrieb“ befinde und zeitgleich die Lüftungsanlage Wärmeenergie in den raum ein-

bringe, sei prinzipiell richtig und notwendig. Zwischenzeitlich seien einzelne hinweise 

des Orh aufgegriffen und entsprechende reparatur- und anpassungsarbeiten durch-

geführt worden. Weitere anpassungen der anlage seien nicht notwendig. Das oberste 

Ziel der entwurfsplanung sei die Minimierung der energieverbräuche bei einhaltung der 

Klimakonstanz gewesen. Die einhaltung der engen toleranzwerte für raumtemperatur 

und relative Feuchte bei möglichst einfachem anlagenaufbau und leichter regelbar-

keit der anlagen sei auch ein Ziel gewesen. Durch die Kombination von raumlufttech-
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nischen anlagen und bta könnten die technikflächen reduziert und der aufwand an 

investitions- und betriebskosten minimiert werden. Die bta sei nach den ergebnissen 

einer simulationsberechnung ausgelegt. Die um 20 % gegenüber der Prognose höheren 

tatsächlichen energieverbräuche rührten von der betriebsweise des Gebäudes her, die 

von der Planung abweiche.

 Zu den vom Orh festgestellten Mängeln teilt die bauverwaltung mit, dass die Män-

gel im rohbau beseitigt worden seien. es seien lediglich optische beeinträchtigungen 

verblieben, die sich im untergeordneten bereich bewegten. bei den übrigen Gewerken 

bewege sich die anzahl der Mängel im üblichen rahmen.

28.5 Schlussbemerkung

 Wie schon beim bau der PDM sind auch beim Museum brandhorst Mängel im bereich 

der Planung und ausführung aufgetreten.

 Durch eine sorgfältigere Planung und konsequentere bauüberwachung hätten viele 

Nachträge vermieden, baumängel nicht nur aufgedeckt, sondern zum großen teil 

bereits in ihrer entstehung verhindert werden können.

 Die regulierung der natürlichen belichtung der ausstellungsräume und die Minimie-

rung der energieverbräuche werden bislang trotz der höheren Kosten nicht erreicht. 

Diese Mängel sind baldmöglichst zu beheben.

 Das Gebot der Wirtschaftlichkeit nach art. 7 bayhO gilt auch für den bau und den 

betrieb von Museen. Deshalb fordert der Orh auch angesichts der erfahrungen bei 

anderen Museen77 und der hohen Kosten, zukünftig auf besonders störanfällige sys-

teme wie die tageslichtsteuerung zu verzichten.

77 Orh 2002: Bericht über die ursachen der kostensteigerungen beim neubau der Pinakothek der moderne in  

münchen (www.orh.bayern.de).
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29 Entwicklung des Deutschen Herzzentrums München

(kap. 15 30)

Die wirtschaftliche Lage des Deutschen Herzzentrums München (DHM) hat 

sich seit 2007 erheblich verschlechtert. Der ORH hält es für notwendig, die 

Struktur des DHM weiterzuentwickeln. Das Wissenschaftsministerium ist 

gefordert, die Kooperation des DHM und des Klinikums rechts der Isar (MRI) 

voranzutreiben. 

 Der Orh hat 2012/2013 das Deutsche herzzentrum München geprüft. Neben der haus-

halts- und Wirtschaftsführung wurde auch die struktur und Organisation näher betrach-

tet. 

29.1 Ausgangslage 

29.1.1 Stellung und Aufgaben des DHM

 Das DhM wurde 1974 als nicht rechtsfähige anstalt des öffentlichen rechts in der 

Organisationsform eines betriebs gewerblicher art des Freistaates gegründet. Die Wirt-

schaftsführung erfolgt nach den Grundsätzen kaufmännischer buchführung. 

 Das DhM nimmt unter den Krankenhäusern in bayern eine sonderstellung ein: 

 › es ist als Fachkrankenhaus für herz- und Kreislauferkrankungen in den Kranken-

hausplan des Freistaates aufgenommen und wird nach dem Krankenhausfinanzie-

rungsgesetz und dem bayerischen Krankenhausgesetz gefördert.

 › es führt eigene Forschung durch und ist im rahmen einer Kooperation mit der 

technischen Universität München (tUM) in Forschung und Lehre eingebunden.

 › Die drei Klinikdirektoren (herzchirurgie, Kardiologie, Kinderkardiologie) des DhM 

sind zugleich Lehrstuhlinhaber an der Medizinischen Fakultät der tUM.

29.1.2 Bisherige Überlegungen zur Struktur des DHM aus Politik und Wissenschaft

 Der Wissenschaftsrat78 hat in seiner stellungnahme zur weiteren entwicklung der Medi-

zinischen einrichtungen der tUM vom 27.01.200679 in folgenden Punkten Kritik geübt:

 › fehlende vertragliche Vereinbarung über eine gesicherte Zusammenarbeit zwi-

schen dem Mri und dem DhM,

 › wegen der haushaltsrechtlichen trennung beider Kliniken sei es den Wissenschaft-

lern des DhM erschwert, an den anreizinstrumenten80 des Mri zu partizipieren. 

78 vgl. zur zusammensetzung und zu den aufgaben des Wissenschaftsrates www.wissenschaftsrat.de.
79 www.wissenschaftsrat.de, drs. 7061-06.
80 leistungsbezogene verteilung von forschungsmitteln an universitätsklinika.
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 abschließend empfahl der Wissenschaftsrat zunächst eine Übernahme der Verwaltung 

des DhM durch das Mri mit dem Ziel, das herzzentrum in das Universitätsklinikum zu 

integrieren.

 Der Lenkungsausschuss Hochschulmedizin München81 sprach sich in seinem 

abschlussbericht vom Januar 2006 ebenfalls für eine integration des DhM in den Ver-

bund des Mri aus. 

 sowohl der Wissenschaftsrat als auch der Lenkungsausschuss hochschulmedizin Mün-

chen sahen die Finanzierung des DhM als nicht dauerhaft gesichert an.

 Der Ministerrat ist in seiner sitzung vom 14.11.2006 zunächst der empfehlung des Len-

kungsausschusses gefolgt und hat den zuständigen Wissenschaftsminister mit dem 

Vollzug beauftragt. in der Ministerratssitzung vom 25.09.2007 wurde dieser beschluss 

jedoch ausgesetzt. Zunächst sollten in einem Gutachten die Vor- und Nachteile einer 

formalen Privatisierung des DhM bewertet werden.

 Der Landtag hat am 11.12.200782 beschlossen, dass sich die staatsregierung für eine 

eigenständige und unabhängige rechtsform des DhM aussprechen und dem Landtag 

berichten solle. 

 in den folgenden Jahren wurden die empfehlungen des Wissenschaftsrats und des Len-

kungsausschusses zu einer integration des DhM in den Verbund des Mri und die Über-

legungen zu einer eigenständigen rechtsform des DhM nicht weiter verfolgt.

 am 18.11.2009 wurde die Kooperationsfestlegung zwischen dem DhM und der tUM aus 

dem Jahr 1995 durch einen Vertrag konkretisiert, der nun auch das Mri einbezieht. Der 

Wissenschaftsminister hat darüber am 07.03.2012 im Kabinett und anschließend dem 

Landtag abschließend berichtet.

29.2 Feststellungen

29.2.1 Wirtschaftliche Entwicklung

 Das DhM erwirtschaftet hauptsächlich erlöse aus Krankenhausleistungen und erhält 

vom Freistaat zweckgebundene Zuschüsse für Forschung und Lehre sowie für investiti-

onen. Die betriebsüberschüsse sind an den Freistaat abzuführen.

 Die Jahresüberschüsse bzw. Fehlbeträge lt. Gewinn- und Verlustrechnung und die 

abführungen an den Freistaat haben sich wie folgt entwickelt:

81 der lenkungsausschuss hochschulmedizin münchen beruht auf einem Beschluss der aufsichtsräte des klinikums 

der universität münchen der lmu und des mrI der tum unter leitung des damaligen Wissenschaftsministers und 

hat die aufgabe der Planung der zukünftigen struktur der hochschulmedizin in münchen.
82 lt-drucksache 15/9553.
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 Die Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre bis 2008 wurden jeweils im Folgejahr voll-

ständig an den Freistaat abgeführt. Zur Vermeidung von Kreditaufnahmen wurden die 

Jahresüberschüsse der Folgejahre nur teilweise, mit Zeitverzögerung oder gar nicht 

abgeführt. im Geschäftsjahr 2012 ist ein Fehlbetrag entstanden. 

 bis 2009 überstiegen die Jahresüberschüsse des Vorjahres die Zuschüsse für Forschung 

und Lehre. ab 2010 lagen die abführungen unter den erhaltenen Zuschüssen.

29.2.2 Umsetzung des Kooperationsvertrags

 Der Kooperationsvertrag vom 18.11.2009 gibt einen rahmen für die Zusammenarbeit 

von DhM und Mri vor. Die wirtschaftliche und finanzielle eigenständigkeit der instituti-

onen soll gewahrt bleiben, die Kooperation in Forschung und Lehre ausgebaut werden. 

Durch eine engere Zusammenarbeit im Verwaltungsbereich sollen synergien erreicht 

werden.

 Details über die künftige Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Krankenversorgung und 

der Forschung und Lehre sind im Vertrag nicht enthalten. Die berufungen der Klinik-

direktoren als Kernaufgabe der tUM sollen einer einvernehmlichen strategischen ausrich-

tung folgen. Weiter wurde festgelegt, einen Koordinierungsausschuss zu gründen, der 

mindestens jährlich sitzungen abhält. Dieser ausschuss soll u. a. eine integrierte For-

schungsstrategie erarbeiten, die jährlich fortgeschrieben wird, und impulse zur Weiter-

entwicklung der Kooperation abstimmen.

 ein ausbau der Kooperation in Forschung und Lehre mit dem Ziel, synergien zu errei-

chen, konnte seit abschluss des Kooperationsvertrags nicht festgestellt werden. statt-

dessen wurde die bisherige Personalunion bei der Leitung der Kardiologie an DhM und 

Mri aufgegeben. Zum 01.10.2012 wurden die Lehrstühle für Kardiologie und Kinderkar-

diologie an der tUM mit sitz am DhM neu besetzt. Mit der Leitung der Kardiologie am 

Mri wurde erstmals ein zusätzlicher chefarzt eigens betraut.

29.3 Würdigung

 Die wirtschaftliche entwicklung des DhM in den letzten Jahren ist gekennzeichnet von

Entwicklung und Verwendung der Jahresüberschüsse (Mio. €)                           Tabelle 36

2007 2008 2009 20101 2011 2012 2013

Jahresüberschuss 6,6 4,2 3,3 2,0 2,5 - 0,8 0,6

abgeführter überschuss 10,9 6,6 4,2 2,5 0,0 2,0 0,0

zuführung eigenkapital 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 2,5 0,0

zuschüsse für forschung und 
lehre 4,4 3,5 3,5 3,5 2,5 2,6 2,7

1  die summe des abgeführten überschusses und der zuführung zum eigenkapital 2010 entspricht dem Jahresüber- 
  schuss des vorjahres.
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 rückläufigen Deckungsbeiträgen im bereich der Krankenversorgung. Ursächlich hierfür 

sind:

 › sinkende Fallzahlen in einem kompetitiven Umfeld der Kardiologie und herzchirur-

gie und

 › rückläufige einnahmen durch den Umstieg vom hausinternen basisfallwert auf den 

deutlich niedrigeren landeseinheitlichen basisfallwert (Konvergenzverluste im 

DrG-system83).

 eine trendumkehr ist derzeit nicht ersichtlich. Die bisher als „besondere einrichtung“84 

hoch vergüteten Leistungen der Klinik für Kinderkardiologie wurden 2014 in das weit 

geringer dotierte DrG-system überführt. ein erlösausgleich wurde von den Kostenträ-

gern nach 2-jähriger Konvergenzphase letztmalig für 2013 geleistet. Mit weiteren erlös-

einbußen ist zu rechnen.

 eine finanzielle Kompensation der einbußen durch Kostenreduzierung erscheint unter  

den derzeitigen strukturen eher unwahrscheinlich, zumal durch die geplante auswei-

tung der Pflegebereiche85 und den künftigen Forschungsneubau zusätzliche betriebskos-

ten entstehen werden. 

 Die sonderstellung des DhM als forschendes Plankrankenhaus muss neu bewertet wer-

den. Das DhM wird mittelfristig nicht mehr in der Lage sein, Jahresüberschüsse an den 

staatshaushalt abzuführen. Der Freistaat wird dauerhaft Zuschüsse für Forschung und 

Lehre leisten müssen ohne rechnerische refinanzierung aus vereinnahmten betriebs-

überschüssen. 

 Wie die letzten Jahre gezeigt haben, stellt die deutlich schlechtere wirtschaftliche situa-

tion auch ein risiko für die Liquidität des DhM dar.

 Die struktur und Organisation des DhM müssen aus diesen Gründen weiterentwickelt 

werden. insbesondere muss darauf geachtet werden, dass am DhM und am Mri keine 

Doppelstrukturen in der Kardiologie aufgebaut werden. Die Gefahr einer solchen ent-

wicklung sieht der Orh in erhöhtem Maße, nachdem seit 01.10.2012 die Kardiologischen 

Kliniken an DhM und Mri nicht mehr wie bisher in Personalunion geleitet werden.

 Der Kooperationsvertrag vom 18.11.2009 sollte nach ansicht des Orh konkretisiert wer-

den. Mögliche synergieeffekte in Forschung und Lehre, aber auch in der Verwaltung 

und infrastruktur müssen konsequent genutzt werden. Die Zusammenarbeit muss weiter 

ausgebaut werden.

29.4 Stellungnahme der Verwaltung

 Das Wissenschaftsministerium bestätigt, dass die im Vergleich zu 2007 veränderte wirt-

schaftliche Lage zu einer Änderung der Gesamtsituation geführt habe.

83 vergütung nach diagnosebezogenen fallgruppen („diagnosis related groups“).
84 sonderentgelt außerhalb des drg-vergütungssystems nach § 6 abs. 1 krankenhausentgeltgesetz.
85 errichtung einer interdisziplinären Pflegestation mit 29 Betten.
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 aus sicht des Wissenschaftsministeriums werden die 2006 von Wissenschaftsrat und 

Lenkungsgruppe hochschulmedizin befürchteten Finanzierungsprobleme - wenn auch 

mit einigen Jahren Verspätung - zunehmen. Gründe hierfür seien die einführung der 

Fallpauschalen, die Überführung der Kinderkardiologie in das allgemeine DrG-system 

und der unwirtschaftliche betrieb z. b. in der Verwaltung aufgrund der überschaubaren 

Größe des DhM. allerdings scheinen ausgeglichene ergebnisse durchaus möglich zu 

sein. so sei der einmalige Jahresfehlbetrag in 2012 bereits in 2013 durch ein leicht posi-

tives Jahresergebnis abgelöst worden.

 Dieser problematischen wirtschaftlichen Perspektive des DhM müsse begegnet werden. 

Die Überlegungen zur künftigen struktur des DhM bewegen sich im spannungsfeld der 

empfehlungen des Wissenschaftsrats und des Lenkungsausschusses hochschulmedi-

zin München sowie des Landtagspetitums und seien beeinflusst von wissenschaftlichen, 

wirtschaftlichen und förderrechtlichen Gegebenheiten.

 Der wirtschaftliche erfolg des DhM müsse dauerhaft sichergestellt sein.

 Überlegungen zur Privatisierung stünden nicht mehr im Fokus. Das sozial- bzw. Gesund-

heitsministerium habe in diesem Zusammenhang wiederholt darauf hingewiesen, dass 

die eigenständigkeit des DhM unberührt bleiben müsse, um seinen status als Plankran-

kenhaus aufrechtzuerhalten.

 ernsthaft geprüft werden könne jedoch ein näheres heranrücken des DhM an das Mri 

und eine engere Zusammenarbeit insbesondere in der Verwaltung. so ließen sich syn-

ergien vor allem im bereich infrastruktur- und Dienstleistungskosten nutzen. ein solcher 

Prozess sei jedoch nur mittelfristig umsetzbar.

 im Übrigen seien schon erfolge im Zuge des Kooperationsvertrags vom 18.11.2009 zu ver-

zeichnen, wie z. b. bei der strategischen ausrichtung der berufungen in Kardiologie und 

Kinderkardiologie sowie der einwerbung von Drittmitteln.

29.5 Schlussbemerkung

 Vor dem hintergrund der wirtschaftlichen entwicklung hält es der Orh für notwendig, 

die struktur des DhM weiterzuentwickeln. 

 Um die Finanzierungssituation des DhM zu verbessern, muss insbesondere die Koope-

ration mit dem Mri konkreter ausgestaltet werden. Dabei sind Doppelstrukturen zu 

vermeiden. Dazu muss insbesondere auch das Mri seinen beitrag leisten. Das Wissen-

schaftsministerium ist gefordert, die Kooperation der beteiligten zügig voranzutreiben. 

Ziel muss sein, eine dauerhafte belastung des haushalts zu vermeiden.
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30 Ungeklärte Differenzen zwischen angemeldeter und bescheinigter Lohnsteuer in Millio-

nenhöhe

(kap. 13 01)

Zwischen den von Arbeitgebern beim Finanzamt angemeldeten Lohnsteuern 

und den ihren Arbeitnehmern bescheinigten Beträgen gibt es Differenzen. Die 

derzeitige Bearbeitung dieser Fälle ist völlig unzureichend. Dies kann zu Steu-

erausfällen in Millionenhöhe führen.

 Der Orh hat 2013/2014 in einer Querschnittsuntersuchung beim Landesamt für steu-

ern (Lfst) und sechs Finanzämtern das Verfahren Lohnsteuer-abgleich für 2008 bis 2011 

untersucht. Der Lohnsteuer-abgleich ist ein Verfahren, bei dem speziell geprüft wird, ob 

die Lohnsteuer-anmeldungen mit den bescheinigungen übereinstimmen.

 Die Prüfung erstreckte sich auf den Verfahrensablauf, die aufarbeitung der entsprechen-

den Daten durch das Lfst sowie die Qualität der bearbeitung der Differenzfälle bei den 

Finanzämtern.

30.1 Ausgangslage

 Das Lohnsteuer-aufkommen 2013 der bayerischen Finanzkassen betrug 35,5 Mrd. €. 

Dies entsprach einem anteil von 41,6 % am gesamten steueraufkommen in bayern im 

Jahr 2013 (vgl. tNr. 3.1).

 Die Lohnsteuer wird an der „Quelle“ bei den arbeitgebern entrichtet. sie haben die 

steuer zu berechnen, beim Finanzamt anzumelden und abzuführen. Die arbeitnehmer 

erhalten hierüber eine bescheinigung. Die bescheinigten Lohnsteuerbeträge werden 

regelmäßig vom Finanzamt bei der ermittlung der steuerlast angerechnet. hat ein 

arbeitgeber auf den Lohnsteuer-bescheinigungen seiner arbeitnehmer höhere Lohn-

steuerbeträge ausgewiesen als er angemeldet hat (Differenzfälle), kann dies dazu führen, 

dass den arbeitnehmern bei deren einkommensteuer-Veranlagungen zu hohe Lohn-

steuerbeträge angerechnet werden. steuerausfälle sind die Folge.

 ab 2004 sind arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet, die Lohnsteuer-bescheinigungen 

elektronisch an die Finanzverwaltung zu übersenden. seit 2005 müssen arbeitgeber auch 

die Lohnsteuer-anmeldungen dem Finanzamt auf elektronischem Weg übermitteln.

 bundesweit wird im rahmen von KONseNs86 das Verfahren Lohnsteuer-abgleich entwi-

ckelt. Dieses ist aber noch nicht in vollem Umfang einsetzbar.

86 Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung.
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 Die Differenzfälle in bayern seit 2008 haben sich wie folgt entwickelt:

30.2 Feststellungen

30.2.1 Prüfung der Differenzfälle durch das LfSt

 Die Differenzfälle der Jahre 2008 und 2010 wurden vom Lfst und den Finanzämtern in 

bayern nicht ausgewertet.

 Die Differenzfälle, bei denen mehr Lohnsteuer bescheinigt als angemeldet worden 

war, wurden vom Lfst für die Jahre 2009 und 2011 zwar volumenmäßig erhoben, aber 

nicht geprüft. 2009 waren dies 5.892 Fälle mit einer Differenzsumme von 322 Mio. €, 

2011  5.235 Fälle mit einer Differenzsumme von 484 Mio. €.

 Die Differenzfälle, bei denen vom arbeitgeber zwar Lohnsteuer bescheinigt, aber über-

haupt keine Lohnsteuer angemeldet worden war, wurden für die Jahre 2009 und 2011 

vom Lfst an die Finanzämter zur bearbeitung weitergeleitet. 2009 waren dies 3.559 Fälle 

mit einer Differenzsumme von 462 Mio. €, 2011  1.845 Fälle mit einer Differenzsumme 

von 238 Mio. €.

 Zur auswertung übermittelte das Lfst excel-Listen mit diesen Differenzfällen per e-Mail 

an die Finanzämter. Diese wurden aufgefordert, die Differenzen aufzuklären, in rückmel-

delisten den Grund der Differenz bzw. ein evtl. Mehrergebnis zu vermerken und die Lis-

ten an das Lfst zurückzusenden. hinweise, wie bei einzelnen sachverhalten zu verfah-

ren ist bzw. welche ermittlungen angestellt werden sollen, waren in den anschreiben 

nicht enthalten.

30.2.2 Rückmeldelisten

 Die rückmeldelisten für die Jahre 2009 und 2011 enthielten eine erhebliche anzahl unbe-

arbeiteter oder nicht abschließend bearbeiteter Fälle. Für 2009 lagen von 20 % der Finanz-

ämter keine rückmeldungen vor, für 2011 sogar von 44 % der Finanzämter.

 eine Vielzahl von Differenzfällen entsteht z. b., wenn anmeldung und bescheinigung bei 

unterschiedlichen Finanzämtern erfolgen. eine Überprüfung, ob die Differenz tatsächlich 

ausschließlich hierauf beruhte, wurde nur in ausnahmefällen durchgeführt.

 eine belastbare aussage darüber, welche risiken die Finanzämter erkannt und welche 

ergebnisse sie erzielt haben, ist deshalb nicht möglich.

Differenzfälle                                                                                                                 Tabelle 37

2008 2009 2010 2011

anzahl 50.800 31.600 28.100 26.600
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30.2.3 Excel-Anwenderoberfläche

 Die Fertigstellung einer bundesweiten KONseNs-Lösung wird noch geraume Zeit in 

anspruch nehmen. eine länderübergreifende arbeitsgruppe Lohnsteuer-abgleich hat 

eine excel-anwenderoberfläche als technische Übergangslösung entwickelt, um die 

Daten der Differenzfälle maschinell aufbereiten und bearbeiten zu können. Die anwender- 

oberfläche soll u. a. eine elektronische einspeisung der Daten, die Weiterleitung an die 

Finanzämter und dort eine elektronische bearbeitung der Daten ermöglichen. Die Finanz-

ämter können so die Differenzfälle nach steuernummern oder verschiedenen risikokrite-

rien ordnen.

. Die anwenderoberfläche wurde in Nordrhein-Westfalen (NrW) 2011 pilotiert und ist dort 

seit 2012 im flächendeckenden einsatz. in NrW konnten damit die Jahre 2007 bis 2011 

ausgewertet werden. Nach Feststellungen des rechnungsprüfungsamts des bundes-

rechnungshofs wurden z. b. in NrW in zwei Fällen Lohnsteuer-bescheinigungen in höhe 

von 51 Mio. € fingiert und in schleswig-holstein sachverhalte aufgedeckt, in denen über 

37 Mio. € bescheinigt, aber nicht angemeldet wurden. in bayern befindet sich diese 

anwenderoberfläche bei drei Ämtern im Piloteinsatz. ein flächendeckender einsatz ist in 

bayern bisher nicht erfolgt und auch nicht geplant.

30.3 Würdigung

 Die derzeitige bearbeitung der Differenzfälle ist völlig unzureichend. selbst Differenzfälle 

mit hohem risikopotenzial wurden trotz bestehender ermittlungsmöglichkeiten bzw. 

beschaffbarer Daten gar nicht ausgewertet. eine risikoorientierte bearbeitung und eine 

gezielte steuerung von Prüfungen sind bisher nicht möglich.

 Zur Vermeidung von steuerausfällen empfiehlt der Orh, die einsetzbare excel-anwender- 

oberfläche in bayern zu nutzen.

30.4 Stellungnahme der Verwaltung

 Das Lfst macht hinsichtlich der nicht ausgewerteten Jahre im Wesentlichen geltend, 

eine auswertung sei zunächst wegen technischer schwierigkeiten nicht erfolgt. Von 

einer nachträglichen auswertung sei wegen der arbeitsbelastung der Finanzämter 

abgesehen worden.

 Die von der arbeitsgruppe Lohnsteuer-abgleich entwickelte benutzeroberfläche sei in 

bayern u. a. wegen der Vielzahl der Finanzämter und dem damit verbundenen Vertei-

lungsproblem nicht einsetzbar. Das Lfst setze sich dafür ein, eine benutzerfreundliche 

Oberfläche im rahmen der KONseNs-Lösung zu erreichen. eine reihe von Verfahrens-

änderungen sei beabsichtigt, die die auswertung der Differenzfälle erleichtern und ver-

bessern sollen. insbesondere sollen anleitungen, bearbeitungshinweise und ein ver-

bessertes rückmeldeverfahren entwickelt und den Finanzämtern zur Verfügung gestellt 

werden.
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 Das Finanzministerium trägt vor, in vielen Fällen seien die abweichungen wegen vielfälti-

ger Gründe ohne Mehrergebnis aufklärbar gewesen. Das risikopotenzial sei im Vergleich 

zu anderen Lohnsteuerfällen nicht wesentlich erhöht. Die anzahl der Differenzfälle sei 

durch anschreiben an die arbeitgeber verringert und der Datenbestand dadurch verbes-

sert worden.

 Von einer vollständigen abarbeitung der Differenzfälle werde auch deshalb abgese-

hen, da bescheinigungen und anmeldungen aus anderen Ländern erforderlich seien, 

aber wegen datenschutzrechtlicher Gründe noch nicht von allen Ländern zur Verfügung 

gestellt würden.

 Die in NrW entwickelte excel-Oberfläche sei für einen einsatz in bayern über die Pilo-

tierung hinaus nicht geeignet. Mit einer für bayern aufbereiteten anderen excel-Lösung 

könnten für 2013 deutlich mehr Differenzfälle bearbeitet werden.

30.5 Schlussbemerkung

 Prüfungsergebnisse aus dem Lohnsteuer-abgleich aus anderen Ländern in Millionenhöhe 

belegen das hohe risikopotenzial der Differenzfälle. auch wenn es risikofreie Fälle gibt, 

darf auf die auswertung in einzelnen Jahren bzw. für einzelne Fallgestaltungen nicht 

verzichtet werden.

 Den Finanzämtern muss bis zur einführung einer KONseNs-Lösung ein geeignetes  

it-Verfahren für den Lohnsteuer-abgleich zügig zur Verfügung gestellt werden. Nur so lassen 

sich die Differenzfälle effizient und vollständig bearbeiten. Das erhebliche steuerausfall- 

risiko darf nicht länger in Kauf genommen werden.

31 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung mangelhaft geprüft

Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung werden Hinweise aus dem 

Risikomanagementsystem unzureichend bearbeitet. Daher kommt es zu 

erheblichen Steuerausfällen. Vor allem im Erstjahr müssen die Besteuerungs-

grundlagen umfassend ermittelt werden.

 Der Orh hat 2013/2014 bei sechs Finanzämtern die besteuerung der einkünfte aus Ver-

mietung und Verpachtung untersucht.87 schwerpunkt dieser Prüfung war die Qualität 

der bearbeitung von risikohinweisen des maschinellen risikomanagementsystems.

31.1 Ausgangslage

 Jährlich werden in bayern bei rd. 1 Million einkommensteuer-Fällen einkünfte aus Ver-

mietung und Verpachtung erklärt. Nach den einkünften aus nichtselbstständiger arbeit 

ist dies die zweithäufigste einkunftsart.

87 eine ähnliche Prüfung hatte bereits 2005/2006 stattgefunden, Orh-Bericht 2006 tnr. 24.
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 seit 2012 wird bei der Veranlagung von einkünften aus Vermietung und Verpachtung 

in den Finanzämtern ein maschinelles risikomanagementsystem (rMs) eingesetzt. bei 

erstmals erklärten Objekten liefert das rMs den hinweis, diese einkünfte vollumfäng-

lich zu prüfen. in den Jahren danach entscheidet ein risikofilter anhand bestimmter Kri-

terien, ob einzelne sachverhalte zur Prüfung ausgewählt werden. Nur diese risikohin-

weise sind dann zu bearbeiten, dies allerdings verlässlich und in guter Qualität.88 Die 

entsprechenden Daten legt das rMs im Folgejahr als geprüft zugrunde.

31.2 Feststellungen

 Der Orh zog eine stichprobe von 1.485 Fällen mit risikohinweisen. Diese umfasste 

sowohl erstmals erklärte einkünfte aus Vermietung und Verpachtung als auch laufende 

Fälle. Der Orh beanstandete jeden dritten Fall; davon betraf etwa ein Drittel rechtsfeh-

ler, in zwei Dritteln waren erforderliche ermittlungen nicht vorgenommen worden. Viele 

Fehler wirkten sich auf die folgenden Veranlagungszeiträume aus.

 Zur Unterstützung stand den bearbeitern eine checkliste für erstobjekte mit Prüfungs-

schwerpunkten zur Verfügung, die allerdings bei keinem der geprüften Objekte einge-

setzt wurde.

 Die beanstandungsquoten bei den 55 Veranlagungsstellen reichten von 13 bis 56 %. 

innerhalb der einzelnen Finanzämter gab es erhebliche bandbreiten.

 Die häufigsten Fehlerursachen waren: 

31.2.1 Einnahmen nicht geprüft

 Das Mietniveau ist in bayern und auch innerhalb der einzelnen Finanzamtsbezirke sehr 

unterschiedlich. insbesondere in München variieren die Mieten abhängig vom stadtteil 

und von der Lage sowie von den sehr unterschiedlichen Wohnungsstandards deutlich. 

in den akten der Finanzämter befand sich oftmals kein Mietvertrag, aus dem sich die 

vereinnahmten Mieten und Umlagen ergeben hätten. teilweise war nicht einmal die 

Wohnfläche ersichtlich. so konnten die Finanzämter nicht prüfen, ob die Mieteinnah-

men und vereinnahmten Umlagen zutreffend erklärt worden waren.

88 dienstanweisung Organisation für den veranlagungsbereich (da-Org) vom 01.01.2011 tnr. 4.6.2.2 (risikobehaftete 

fälle).

Verteilung der Beanstandungsquoten nach Veranlagungsstellen                  Abbildung 5
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31.2.2 Gebäudeabschreibungen zu hoch

 Der Kaufpreis einer immobilie umfasst i. d. r. das Gebäude und den Grund und boden.

Wohnimmobilien können grundsätzlich über 50 Jahre abgeschrieben werden. abschrei-

bungsfähig sind nur die Kosten für das Gebäude. bei der ermittlung der bemessungs-

grundlage für die abschreibung muss der Wert für den Grund und boden ausgeschieden 

werden. Wird dieser zu niedrig angesetzt, kann dies zu überhöhten abschreibungen und 

damit zu langjährigen steuerausfällen führen.

 Die bodenpreise unterscheiden sich in bayern erheblich. so wurden für München 

bodenrichtwerte89 zum 31.12.2012 von etwa 700 €/m2 bis 80.000 €/m2 festgestellt. Die 

Werte haben sich hier von 2008 bis 2012 teilweise verdreifacht.

 Die Finanzämter setzten den anteil für Grund und boden in vielen Fällen nicht mit den 

nachgeprüften Werten an, sondern akzeptierten häufig pauschale aufteilungen der 

anschaffungskosten. Zum teil erhöhten sie den anteil für Grund und boden nur auf 

einen intern festgelegten Prozentsatz. eine zumindest überschlägige Verprobung der 

angaben zum anteil für Grund und boden anhand des bodenrichtwerts und der Grund-

stücksfläche unterblieb meist.

31.2.3 Steuerausfälle über Jahre hinweg

 eine hochrechnung der steuerlichen auswirkungen durch den Orh ergab landesweite 

steuerausfälle von über 100 Mio. € jährlich. Durch im erstjahr falsch berechnete bemes-

sungsgrundlagen für die abschreibung der Gebäude entstehen in den Folgejahren 

nochmals erhebliche steuerausfälle.

31.3 Würdigung

 Wie schon bei der Vorprüfung 2005/2006 gibt es nach wie vor erhebli-

che bearbeitungsmängel, insbesondere ermittlungsdefizite bei der erstma-

ligen Veranlagung der einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Die Feh-

ler unterscheiden sich kaum von denen der früheren Prüfung. Gerade bei der 

erstmaligen Veranlagung müssen umfassende ermittlungen erfolgen, da sich Feh-

ler im erstjahr oft in den Folgejahren fortsetzen können. Das rMs erkennt bei nach-

folgenden Veranlagungen Fehler aus der erstmaligen Veranlagung i. d. r. nicht mehr.

 Der Orh empfiehlt daher:

31.3.1 Checkliste verwenden

 Die den bearbeitern zur Verfügung gestellte checkliste „Prüfungsschwerpunkte ein-

künfte aus Vermietung und Verpachtung bei erstmaligem Objekt“ sollte verpflichtend 

verwendet werden. Die korrekte bearbeitung der checkliste sollte durch ein punktuelles 

Zeichnungsrecht des sachgebietsleiters gewährleistet werden.

89 durchschnittlicher Wert, der von gutachterausschüssen aus kaufpreisen ermittelt wird.
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31.3.2 Kaufpreisaufteilung prüfen

 Die bearbeiter sollten stärker für die bedeutung des bodenrichtwerts bei der Kaufpreis-

aufteilung sensibilisiert und durch zentrale ansprechpartner für bodenrichtwerte unter-

stützt werden.

 angesichts der stark gestiegenen bodenwerte vor allem in München sollte hier bei 

Objekten mit einer abschreibungsbemessungsgrundlage über 500.000 €, die in den letz-

ten drei Jahren angeschafft wurden, die Kaufpreisaufteilung nochmals überprüft werden.

31.3.3 Qualitätscontrolling verbessern

 Die spannweite der beanstandungsquote zwischen 13 und 56 % zeigt eine sehr unter-

schiedliche bearbeitungsqualität. aus dem Qualitätscontrolling und der evaluation 

der risikoregeln sollten derartige Unterschiede erkannt, ihre Ursachen analysiert und 

best-Practice-Methoden vermittelt werden. Vergleichbares hat der Orh im Jahresbe-

richt 2014 schon zum risikomanagement bei der arbeitnehmerveranlagung gefordert.90

31.4 Stellungnahme der Verwaltung

 auch die Verwaltung erachtet eine zuverlässige Prüfung im erstjahr „als unerlässlich“.

 Der verpflichtende einsatz der noch zu überarbeitenden checkliste werde geplant. es 

werde geprüft, ob eine stichprobenhafte Überprüfung durch die sachgebietsleiter einen 

konsequenten einsatz der checkliste gewährleisten kann.

 Für die Kaufpreisaufteilung werde den bearbeitern seit Mai 2014 eine arbeitshilfe zur 

Verfügung gestellt, durch die eine aufteilung vorgenommen bzw. die erklärte aufteilung 

auf Plausibilität überprüft werden könne. Man sei dabei, bei allen Finanzämtern zentrale 

ansprechpartner für die auskunft zu bodenrichtwerten einzurichten.

 eine Nachprüfung der Kaufpreisaufteilung bei Münchner Objekten sei beabsichtigt.

 ein besseres Qualitätscontrolling bzw. eine genauere evaluation der risikoregeln werde 

angestrebt. Dafür müssten aber erst eine differenziertere Datenbasis und geeignete 

Werkzeuge geschaffen werden.

31.5 Schlussbemerkung

 Die Ziele des rMs sind noch nicht erreicht. Der Orh hält eine beanstandungsquote von 

einem Drittel der Fälle mit risikohinweisen für zu hoch. Die bearbeitungsqualität muss 

verbessert und die ermittlungsdefizite müssen abgebaut werden. Nur so können erheb-

liche steuerausfälle vermieden werden.

90 Orh-Bericht 2014 tnr. 18.
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32 Veräußerungsgewinne ermitteln und besteuern

(kap. 13 01)

Die Steuerveranlagung bei der Veräußerung von GmbH-Anteilen war in jedem 

zweiten Fall fehlerhaft. Das geschätzte Ausfallrisiko liegt im Millionenbe-

reich. Der ORH fordert, die Bearbeitungsqualität deutlich zu verbessern und 

das Kontrollverfahren effizienter zu gestalten.

 Der Orh hat 2013/2014 zusammen mit dem staatlichen rechnungsprüfungsamt ans-

bach in sechs Finanzämtern die bearbeitung von 463 Veräußerungen von anteilen an 

Kapitalgesellschaften für die Veranlagungszeiträume 2009 bis 2011 geprüft.

32.1 Ausgangslage

 ein Gewinn aus der Veräußerung von anteilen an einer Kapitalgesellschaft ist nach 

§ 17 estG steuerpflichtig, wenn der Verkäufer innerhalb der letzten fünf Jahre mit 

mindestens 1 % am Kapital der Gesellschaft beteiligt war. Veräußerungsgewinn ist 

der betrag, um den der Veräußerungspreis nach abzug der Veräußerungskosten die 

anschaffungskosten übersteigt. Dieser unterliegt dem teileinkünfteverfahren: 40 % 

des Gewinns sind einkommensteuerfrei, 60 % werden der tariflichen einkommensteuer 

unterworfen.

 anteilsübertragungen bei Gesellschaften mit beschränkter haftung (Gmbh) bedürfen 

nach GmbhG eines notariellen Vertrags, der den Körperschaftsteuerstellen der Finanz-

ämter anzuzeigen ist.91 eine entsprechende regelung für anteilsübertragungen bei akti-

engesellschaften gibt es im aktG nicht.

 Die Körperschaftsteuerstellen der Finanzämter müssen die informationen an die ein-

kommensteuerstellen der Verkäufer weiterleiten. beim Verkäufer hat die Gewinn-Ver-

steuerung mit dem persönlichen einkommensteuersatz zu erfolgen.

 Für die Jahre 2009 bis 2011 wurden landesweit bei 4.561 Veranlagungen 1,1 Mrd. € 

Veräußerungsgewinne besteuert. in 6.903 Veranlagungen wurden 525 Mio. € Verluste 

berücksichtigt. 

32.2 Feststellungen

32.2.1 Beispielsfall: von 396.000 € Verlust zu 1.380.000 € Gewinn

 ein beispiel zeigt die Fehlermöglichkeiten auf:

 ein steuerpflichtiger hat Gmbh-anteile von nominal 1.071.000 € für 675.000 € veräu-

ßert. rechnerisch ergab sich ein Verlust von 396.000 €. in der einkommensteuererklä-

rung wurde die Veräußerung nicht erklärt.

91 § 54 einkommensteuerdurchführungsverordnung.
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 Die Veranlagungsstelle wurde durch eine Kontrollmitteilung auf diesen sachverhalt auf-

merksam. Dort war vermerkt: „Die von dem stpfl. zu erbringenden einlagen sind laut 

Vertrag voll eingezahlt“. erst nach einer aufforderung des Finanzamts teilte der steu-

erpflichtige mit, dass das stammkapital zu rd. 95 % auf Kapitalerhöhungen aus Gesell-

schaftsmitteln beruhte. Die anschaffungskosten für den veräußerten anteil betrugen 

daher nur rd. 55.000 €, nicht 1.071.000 €.

 Nicht beachtet wurde ferner, dass der Kaufvertrag eine Klausel enthielt, wonach sich 

der Kaufpreis erhöht, wenn im Folgejahr ein vereinbarter Zielwert überschritten wird. 

ein Jahr später ging eine erneute Kontrollmitteilung ein, diesmal von der betriebsprü-

fung. Danach ergab sich eine Kaufpreisnachzahlung von über 760.000 €.

 statt 396.000 € Verlust lt. erster Kontrollmitteilung waren am ende 1.380.000 € als Ver-

äußerungsgewinn anzusetzen. Darauf war nach teileinkünfteverfahren einkommen-

steuer von 322.000 € zu entrichten.

32.2.2 Fehlerquote

 Die vom Orh geprüften 463 steuerfestsetzungen ergaben in 222 Fällen Veräußerungs-

gewinne von 195 Mio. € und in 241 Fällen Veräußerungsverluste von 54 Mio. €. Die 

Finanzämter wichen in 21 % der Fälle aufgrund eigener recherchen von den erklärten 

angaben ab.

 Der Orh stellte bei seiner Prüfung in 53 % aller Fälle Mängel bei der bearbeitung fest. 

Dies führte bei den geprüften Festsetzungen zu geschätzten steuerausfällen und -risi-

ken von mindestens 2,6 Mio. €. Das zusätzlich verbleibende Verlustabzugsvolumen 

wurde um mindestens 1,7 Mio. € zu hoch festgestellt.

 ein sachbearbeiter in den einkommensteuerstellen hat im Durchschnitt nur einmal 

pro Quartal einen Fall mit Veräußerung von anteilen an Kapitalgesellschaften nach 

§ 17 estG zu bearbeiten. Die wenigsten Mängel fanden sich bei den Fällen der bearbei-

ter, die am häufigsten mit diesen sachverhalten beschäftigt waren.

32.2.3 Nicht erklärte Gewinne

 Von den 222 geprüften Fällen mit Gewinn entfielen 190 auf die Veräußerung von antei-

len an inländischen Gmbhs. in 12 % dieser Fälle hatte der steuerpflichtige keine ein-

künfte nach § 17 estG erklärt. Die Finanzämter konnten die Versteuerung von 1,6 Mio. € 

durch erhaltene Kontrollmitteilungen sicherstellen. Die darauf festgesetzte und erho-

bene anteilige einkommensteuer betrug über 600.000 €.

 Zu Veräußerungen anderer bzw. ausländischer Kapitalgesellschaften konnten keine 

belastbaren erkenntnisse gewonnen werden.
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32.2.4 Kontrollmitteilungen

 bei 30 % der erklärten Gewinnfälle inländischer Gmbhs lagen die erforderlichen Kon-

trollmitteilungen der Körperschaftsteuerstellen in den einkommensteuerstellen nicht 

vor.

32.2.5 Elektronisches Kontrollverfahren

 Die Gesellschafter-Daten aus den in Papierform eingereichten Notarverträgen werden 

in der Körperschaftsteuerstelle manuell erfasst. Deren Weiterleitung an die einkommen-

steuerstelle in einem durchgängigen elektronischen Verfahren ist derzeit nicht möglich.

 bei den vom Notar übermittelten informationen fehlen i. d. r. die identifikationsnum-

mern der beteiligten, die für eine eindeutige Zuordnung im Finanzamt erforderlich sind.

32.3 Würdigung

 Die Quote der vom Orh festgestellten bearbeitungsmängel ist deutlich zu hoch. 

Dadurch entstehen dem staat erhebliche steuerausfälle und -risiken.

 Für die materiell richtige bearbeitung der Veräußerungsgewinne ist es unabdingbar, 

dass die Unterlagen vollständig vorliegen und zutreffend ausgewertet werden. Die Qua-

lität könnte auch dadurch gesteigert werden, dass die sachgebietsleiter oder speziali-

sierte ansprechpartner stärker eingebunden würden.

 Das Kontrollverfahren innerhalb der Verwaltung muss besser und vollständiger werden. 

in 30 % der erklärten Gewinnfälle lag keine Kontrollmitteilung vor. Werden Gewinne 

nicht erklärt, entfällt ohne Kontrollmitteilung i. d. r. die besteuerung.

 es muss sichergestellt werden, dass die in den Körperschaftsteuerstellen vorhandenen 

informationen über steuererhebliche Vorgänge bei den Veranlagungsstellen ankom-

men. Das Kontrollverfahren sollte für eine effiziente bearbeitung künftig elektronisch 

erfolgen. hierfür sind die identifikationsnummern der beteiligten unabdingbar. Daher 

sollte bereits die Datenübermittlung der Notare die identifikationsnummern beinhalten.

32.4 Stellungnahme der Verwaltung

 Das Lfst beabsichtigt, die empfehlungen des Orh in einer neuen arbeitshilfe zu berück-

sichtigen. Für das Kontrollverfahren würden neue Muster-Vorlagen aufgelegt.

 eine Möglichkeit, die Daten an das für den beteiligten zuständige Finanzamt elektronisch 

zu übermitteln, bestehe aktuell noch nicht. Dazu werde eine KONseNs-aufgabenanmel-

dung zur entwicklung eines elektronischen Kontrollmitteilungsverfahrens und einer 

elektronischen Übersicht über die gehaltenen beteiligungen erstellt. Mit blick auf die 
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Vielzahl hoch priorisierter it-Projekte im Vorhaben KONseNs und auf die beschränkten 

personellen und sachlichen ressourcen sei allerdings nicht mit einer kurz- bis mittelfris-

tigen Umsetzung zu rechnen.

32.5 Schlussbemerkung

 anteilsveräußerungen sind Vorgänge mit erheblichen steuerlichen auswirkungen. Das 

Finanzministerium muss durch organisatorische Maßnahmen sicherstellen, dass die 

erklärten Werte gründlicher geprüft und alle relevanten sachverhalte aller Kapitalgesell-

schaften vollständig erfasst werden. Das Kontrollverfahren sollte effizienter und elek-

tronisch erfolgen.

33 Einsprüche gegen Steuerbescheide: Altlasten beseitigen

(kap. 06 05) 

In den Finanzämtern sind zu viele alte Einsprüche unerledigt. Die lange Bear-

beitungsdauer verursacht Mehrarbeit, behindert das Besteuerungsverfahren 

der nachfolgenden Jahre und kann die Realisierung des Steueranspruchs 

gefährden.

Die Altfallbearbeitung muss besser organisiert und überwacht werden. Vor 

allem die vorhandenen Altfälle mit hohem Streitwert oder Steuerausfallrisiko 

müssen unverzüglich erledigt werden. 

 Der Orh hat 2014 zusammen mit dem staatlichen rechnungsprüfungsamt ansbach beim 

Landesamt für steuern (Lfst) und bei fünf Finanzämtern die Organisation und den stand 

der einspruchsbearbeitung geprüft.

33.1 Allgemeines

 Jeder steuerbescheid kann mit einem einspruch angefochten werden und ist dann vom 

Finanzamt in vollem Umfang zu überprüfen.92 Die gesamte steuer ist unabhängig vom 

einspruch dennoch grundsätzlich fristgerecht zu zahlen. bestehen erfolgsaussichten, kann 

die strittige steuer von der Vollziehung ausgesetzt werden. Die aussetzung kann von 

einer sicherheitsleistung abhängig gemacht werden.

 Gegen eine ablehnende einspruchsentscheidung des Finanzamts kann beim Finanzgericht 

geklagt und gegen die entscheidung des Finanzgerichts beim bundesfinanzhof revision 

oder Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt werden.

92 § 367 abs. 2 aO.



bayerischer Oberster rechnungshof 
Jahresbericht 2015

108

33.2 Feststellungen

33.2.1 Bearbeitungsablauf

 Nach den bearbeitungsgrundsätzen der Finanzämter sollen einsprüche grundsätzlich 

schnell und sachgerecht von der stelle erledigt werden, die den angefochtenen bescheid 

erlassen hat. schwierigere einsprüche und Fälle, denen nicht stattgegeben werden kann, 

werden in zentralen rechtsbehelfsstellen bearbeitet. 

 Nicht alle einsprüche können laufend und zeitnah bearbeitet werden. Unter anderem 

wegen des hohen arbeitsanfalls kommt es zu Verzögerungen. bei Musterprozessen  

ruhen alle gleichartigen rechtsbehelfsverfahren oft jahrelang bis zur höchstrichterlichen 

entscheidung.

 Offene Fälle, die älter als 18 Monate sind, gelten nach den bearbeitungsgrundsätzen als 

altfälle. ihr bestand sollte möglichst gering gehalten werden. Für über vier Jahre alte 

Fälle gibt es besondere Priorisierungs- und bearbeitungsregeln.

33.2.2 Personalausstattung der Rechtsbehelfsstellen

 Die Personalzuteilung der rechtsbehelfsstellen richtet sich im Wesentlichen nach der 

Zahl der in den Vorjahren eingegangenen einsprüche. am 01.01.2014 waren bayernweit 

473 bearbeiter eingesetzt. Die stellen waren damit insgesamt um 7 % unter dem errech-

neten soll besetzt. 

 bei einzelnen rechtsbehelfsstellen bestanden erhebliche abweichungen. eine reihe von 

stellen war überbesetzt, andere waren deutlich unterdurchschnittlich besetzt.

33.2.3 Altfälle

 Für 2014 ergaben die auswertung des Fallverwaltungssystems Db-rb93 und die örtlichen 

Prüfungen u. a. Folgendes:

 am 30.06.2014 waren 37.806 über vier Jahre alte einsprüche offen. bei 16.480 davon 

bestand zu diesem Zeitpunkt kein verfahrensrechtliches hindernis der erledigung. 

2.983 dieser erledigungsfähigen Fälle waren älter als sieben Jahre, 1.071 sogar älter 

als zehn Jahre. Die ältesten vom Orh geprüften Fälle stammten aus 1997.  21.326 über 

vier Jahre alte einsprüche waren als ruhend ausgewiesen. auch diese Fälle hätten teil-

weise punktuell erledigt werden können. 

 bei einem teil der erledigungsfähigen altfälle war die Vollziehung der strittigen steuer 

ausgesetzt. eine sicherheitsleistung wurde nur in ausnahmefällen angeordnet. in einzel-

fällen waren Millionenbeträge langjährig ohne sicherheitsleistung ausgesetzt.

93 Datenbank Rechtsbehelfe.
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 bei den über vier Jahre alten Fällen handelte es sich oft um schwierige und komplexe 

einzelfälle. Zum teil fehlte auf der Gegenseite ein ansprechpartner oder der einspruchs-

führer wirkte nicht mit. ein größerer teil betraf lange zurückliegende steuerfahndungen 

oder betriebsprüfungen. Diese Fälle behinderten häufig bereits Prüfungen der Folge-

jahre.

 Die altfälle wurden oft längere Zeit nicht mit Nachdruck bearbeitet. teilweise mussten 

sich neue bearbeiter in die Fälle einarbeiten. 

33.2.4 Arbeitsstand 

 Die rechtsbehelfsstellen hatten bei den einsprüchen sehr unterschiedliche arbeitsvo-

lumina und teilweise erhebliche arbeitsrückstände. Dabei hatten die Ämter mit hohen 

rückständen häufig auch einen besonders hohen anteil an schwierigen altfällen.

 auch innerhalb der rechtsbehelfsstellen bestanden teilweise unterschiedliche arbeits-

rückstände.

 Die voraussichtlich erforderliche Zeit zur bearbeitung der vorhandenen offenen ein-

sprüche wird jährlich vom Lfst für jede rechtsbehelfsstelle auf der basis der Vorjahres-

erledigungen rechnerisch ermittelt. Danach benötigten die einzelnen stellen zwischen 

5 und 53 Monate zur abarbeitung der vorhandenen Fälle (stand: anfang 2014).

33.3 Würdigung

 Die anzahl der über vier Jahre alten offenen einsprüche ist derzeit viel zu hoch. 

 einspruchsverfahren sollen zeitnah und zügig abgewickelt werden. spätestens nach 

vier Jahren sollten streitfälle, die nicht z. b. wegen Musterprozessen ruhen, auch bei 

schwierigen Umständen abgeschlossen sein.

 altfälle verursachen Mehraufwand, weil es schwieriger ist, lange zurückliegende sach-

verhalte aufzuklären. häufig ergibt sich auch eine auswirkung auf Folgejahre. Diese 

müssen dann ebenfalls bis zur entscheidung offen gehalten werden. im Fall der aus-

setzung der Vollziehung kann der steueranspruch mit zunehmender Verfahrensdauer 

gefährdet sein. Umgekehrt drohen dem Fiskus hohe Zinszahlungen, wenn berechtigten 

einsprüchen verzögert stattgegeben wird.

 angesichts des vorhandenen arbeitsbestandes ist in verschiedenen rechtsbehelfsstel-

len und bei einzelnen bearbeitern eine zeitnahe bearbeitung nicht mehr gewährleistet.
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 Der Orh schlägt daher Folgendes vor:

33.3.1 Altfälle bevorzugt erledigen

 Über vier Jahre alte Fälle müssen bevorzugt erledigt werden. Dies gilt besonders für Fälle 

mit hohem streitwert und steuerausfallrisiko. in diesen Fällen sind auch vermehrt erle-

digungen durch teil-einspruchsentscheidungen geboten.

 Die altfallbearbeitung muss außerdem besser organisiert und überwacht werden.

33.3.2 Arbeitsrückstände abbauen - Belastungen ausgleichen

 bei rechtsbehelfsstellen mit erheblichen arbeitsrückständen müssen organisatorische 

und ggf. personelle Maßnahmen ergriffen werden, um die hohe Zahl unerledigter Ver-

fahren abzubauen. 

 Das Lfst sollte bei der regulierung der arbeitsbestände koordinierend tätig werden. 

Zudem sollte es die Umsetzung seiner bearbeitungsempfehlungen besser überwachen.

33.4 Stellungnahme der Verwaltung

 Das Finanzministerium teilt in seiner stellungnahme mit, dass die Finanzämter erneut 

aufgefordert worden seien, altfälle zu bearbeiten. Man habe eine neue Prioritätenfolge 

vorgegeben und nahegelegt, bei altfällen verstärkt teil-einspruchsentscheidungen zu 

erstellen. Die sachgebietsleiter seien angewiesen worden, den Fortschritt der erledi-

gungsarbeiten laufend zu überwachen.

 als weitere Maßnahme würden die langjährigen hohen Vollziehungsaussetzungen über-

prüft. Die Finanzämter müssten über sieben Jahre alte Fälle mit ausgesetzten steuern 

von mehr als 50.000 € soweit möglich umgehend erledigen. hinderungsgründe müss-

ten dem Lfst dargelegt werden.

 Darüber hinaus müssten die Finanzämter mit dem höchsten bestand von über vier Jahre 

alten einsprüchen nunmehr fortlaufend zum altfallabbau berichten.

33.5 Schlussbemerkung

 Die Zahl der vorhandenen altfälle muss deutlich reduziert werden. insbesondere altfälle 

mit hohem streitwert oder steuerausfallrisiko sollten unverzüglich erledigt werden.
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34 Personalausstattung und Aufbau der Finanzgerichte

Die Zahl der Klagen ist bei den beiden Finanzgerichten München und Nürnberg 

seit Jahren rückläufig. Der Personalbestand ist hingegen nahezu unverändert 

geblieben. Der ORH fordert daher, die Personalausstattung und Aufbauorga-

nisation anzupassen.

 Der Orh hat 2013 zusammen mit den staatlichen rechnungsprüfungsämtern augsburg 

und ansbach in einer Querschnittsprüfung der Fachgerichtsbarkeiten94 das Finanzgericht 

München mit außensenaten in augsburg und das Finanzgericht Nürnberg geprüft. Die 

schwerpunkte der Prüfung waren u. a. Personaleinsatz und Organisation (Gerichts-

struktur, aufbau- und ablauforganisation).

 Der Orh hatte die Finanzgerichte München und Nürnberg zuletzt in den Jahren 1996 

und 1997 geprüft. Das Finanzministerium hielt damals bei der arbeitsleistung der rich-

ter einen konkreten Korridor und eine zumindest mittelfristige angleichung der erledi-

gungszahlen der beiden Finanzgerichte für angemessen. Darüber hinaus hat es 1997 

zugesagt, „die entwicklung der eingänge … weiter zu beobachten“.

34.1 Ausgangslage

 in bayern ist im Unterschied zu den anderen Ländern die Finanzgerichtsbarkeit nicht 

beim Justiz-, sondern beim Finanzministerium ressortiert.

 Die Finanzgerichte sind sachlich vor allem zuständig für öffentlich-rechtliche streitigkei-

ten über abgaben, soweit diese von bundes- oder Landesbehörden verwaltet werden. 

hierzu gehören insbesondere die steuern, soweit die Finanzämter und bundesfinanzbe-

hörden zuständig sind, und das Kindergeld.

 Das Finanzgericht München umfasst mit den 4 außensenaten in augsburg insgesamt 

15 senate. es ist örtlich zuständig für die regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern 

und schwaben. in Zoll-, Verbrauchsteuer- und Monopolangelegenheiten erstreckt sich 

die Zuständigkeit auf ganz bayern.95 Das Finanzgericht Nürnberg hat 7 senate und ist 

örtlich zuständig für die regierungsbezirke Ober-, Unter- und Mittelfranken sowie Ober-

pfalz.

94 verwaltungsgerichtsbarkeit, arbeitsgerichtsbarkeit, sozialgerichtsbarkeit und finanzgerichtsbarkeit.
95 art. 1 abs. 2 des gesetzes zur ausführung der finanzgerichtsordnung agfgO.
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34.2 Feststellungen

34.2.1 Fallzahlen

 Die Neuzugänge, d. h. Klagen (Kl.) und Verfahren zur Gewährung von vorläufigem 

rechtsschutz (vrs), der Finanzgerichte München und Nürnberg gingen seit 2000 um 

über ein Drittel zurück. bei den Gesamterledigungen96 war ein rückgang von fast einem 

Drittel festzustellen.

 Der hauptgrund für den rückgang der Neuzugänge im Jahr 2005 ist die ab 01.07.2004 

eingeführte Vorschusspflicht bei Klageerhebung und der gleichzeitige Wegfall der kos-

tenlosen Klagerücknahme. Dies hat auch bundesweit zu einem vergleichbaren rückgang 

der Klagen geführt. Die einzelheiten der Geschäftsentwicklung der beiden Finanzge-

richte München und Nürnberg können den nachfolgenden tabellen entnommen werden. 

96 klagen, verfahren zur gewährung von vrs, kostensachen und sonstige selbstständige verfahren.

Entwicklung der Neuzugänge und Erledigungen                                                    Tabelle 38

Finanzgerichte München und Nürnberg

Jahr Neuzugänge 
(Kl. u. vRS)

Veränderung
zum Vorjahr

Gesamte 
Erledigungen

Veränderung 
zum Vorjahr

2000 8.584 8.325

2001 8.204 - 4,4 % 8.940 + 7,4 %

2002 8.045 - 1,9 % 8.726 - 2,4 %

2003 7.836 - 2,6 % 8.569 - 1,8 %

2004 7.778 - 0,7 % 8.269 - 3,5 %

2005 6.639 - 14,6 % 7.711 - 6,7 %

2006 6.771 + 2,0 % 7.267 - 5,8 %

2007 6.412 - 5,3 % 7.041 - 3,1 %

2008 5.980 - 6,7 % 6.555 - 6,9 %

2009 5.978  0,0 % 6.357 - 3,0 %

2010 5.934 - 0,7 % 6.275 - 1,3 %

2011 5.257 - 11,4 % 5.922 - 5,6 %

2012 5.664 + 7,7 % 5.896 - 0,4 %

2013 5.478 - 3,3 % 5.682 - 3,6 %

Veränderungen 
2000 - 2013 - 36,2 % - 31,7 %
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Geschäftsentwicklung beim Finanzgericht München                                            Tabelle 39

Jahr Klagen vRS Summe
Klagen 
u. vRS

Verände-
rung zum 
Vorjahr

Erledi-
gun gen

Bestand 
Verfahren

davon 
Klagen

2000 4.780 941 5.721 5.696 7.122 k. a.1

2001 4.472 862 5.334 - 6,8 % 6.237 6.384 5.982

2002 4.598 862 5.460 + 2,4 % 6.054 5.984 5.593

2003 4.290 798 5.088 - 6,8 % 5.851 5.393 5.032

2004 4.551 779 5.330 + 4,8 % 5.574 5.352 4.988

2005 3.795 693 4.488 - 15,8 % 5.131 5.010 4.598

2006 3.883 732 4.615 + 2,8 % 5.029 4.938 4.471

2007 3.581 745 4.326 - 6,3 % 4.790 4.810 4.400

2008 3.303 734 4.037 - 6,7 % 4.345 4.603 4.217

2009 3.354 639 3.993 - 1,1 % 4.166 4.543 4.280

2010 3.335 600 3.935 - 1,5 % 4.187 4.369 4.141

2011 2.953 581 3.534 - 10,2 % 3.874 4.117 3.903

2012 3.069 678 3.747 + 6,0 % 3.986 3.991 3.903

2013 3.152 577 3.729 - 0,5 % 3.775 4.052 3.901

Veränderungen 
2000 - 2013 - 34,8 % - 33,7 % - 43,1 %  

1  keine angaben.

Geschäftsentwicklung beim Finanzgericht Nürnberg                                         Tabelle  40

Jahr Klagen vRS Summe
Klagen 
u. vRS

Verände-
rung zum 
Vorjahr

Erledi-
gungen

Bestand 
Verfahren

davon 
Klagen

2000 k. a. k. a. 2.863 2.629 2.859 k. a.

2001 k. a. k. a. 2.870 + 0,2 % 2.703 3.026 k. a.

2002 k. a. k. a. 2.585 - 9,9 % 2.672 2.939 k. a.

2003 k. a. k. a. 2.748 + 6,3 % 2.718 2.969 k. a.

2004 2.178 270 2.448 - 10,9 % 2.695 2.778 2.599

2005 1.861 290 2.151 - 12,1 % 2.580 2.418 2.228

2006 1.916 240 2.156 + 0,2 % 2.238 2.408 2.262

2007 1.835 251 2.086 - 3,2 % 2.251 2.309 2.177

2008 1.699 244 1.943 - 6,9 % 2.210 2.131 2.000

2009 1.717 268 1.985 + 2,2 % 2.191 1.992 1.830

2010 1.750 249 1.999 + 0,7 % 2.088 1.957 1.816

2011 1.494 229 1.723 - 13,8 % 2.048 1.694 1.605

2012 1.656 261 1.917 + 11,3 % 1.910 1.753 1.652

2013 1.534 215 1.749 - 8,8 % 1.907 1.629 1.538

Veränderungen
 2000 - 2013 - 38,9 % - 27,5 % - 43,0 %



bayerischer Oberster rechnungshof 
Jahresbericht 2015

114

 Die Verfahrenszahlen haben sich bei beiden Finanzgerichten unterschiedlich entwickelt. 

beim Finanzgericht München beträgt der rückgang über ein Drittel und beim Finanzge-

richt Nürnberg sogar fast 40 %.

 Die anhängigen Verfahren am Jahresende wurden bei beiden Finanzgerichten um 43 % 

abgebaut.

34.2.2 Personal

 anfang 2013 waren in München 55,25 und in Nürnberg 21,40 richterstellen besetzt. 

Gegenüber 2000 waren insgesamt 3,85 richterstellen (Finanzgericht: München: 1,75; 

Finanzgericht Nürnberg: 2,10) weniger besetzt. Dies entspricht einem rückgang von 

4,8 %.

 im nichtrichterlichen Dienst erhöhte sich der Personalstand (VZK) der beiden Finanzge-

richte geringfügig von 58,00 in 2000 auf 58,92 in 2013.

34.2.3 Bundesweite Vergleiche

 Das sächsische Justizministerium stellt seit 1996 aufgrund eines beschlusses der Jus-

tizverwaltungen länderübergreifend Kennzahlen für alle Fachgerichte zusammen 

(„sachsen-statistik“). Daraus konnten folgende erkenntnisse gewonnen werden:

 Neuzugänge und Erledigungen je Richter

 Die bayerischen Finanzgerichte erreichen bei den eingängen und erledigungen je rich-

ter im bundesvergleich in den letzten Jahren ausschließlich hinterste ränge. Die Zahl 

der unerledigten Verfahren pro bayerischen richter ist im bundesvergleich deutlich 

unterdurchschnittlich.
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 Bestand und Dauer der Verfahren

 bei den Finanzgerichten München und Nürnberg konnte sowohl der bestand an Verfah-

ren abgebaut als auch die Verfahrensdauer verkürzt werden. bei der Dauer der hauptver-

fahren und auch bei der Dauer der eilverfahren lagen die bayerischen Finanzgerichte lt. 

„sachsen-statistik 2012“ im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld und annähernd im 

Gesamtdurchschnitt aller deutschen Finanzgerichte.

 Altfälle (drei Jahre und älter)

 Die anzahl der altfälle konnte im geprüften Zeitraum bei beiden Finanzgerichten um 

jeweils fast 90 % reduziert werden. ende 2013 gab es beim Finanzgericht München noch 

78 Fälle und beim Finanzgericht Nürnberg 30 Fälle. Dies sind im Durchschnitt weniger 

als 2 Fälle je richter.

 Personalausstattung im nichtrichterlichen Dienst

 Die bayerischen Finanzgerichte haben mit abstand den höchsten Personalstand im nicht-

richterlichen Dienst. Laut „sachsen-statistik 2012“ liegen die eingangszahlen in bayern 

je Mitarbeiter im gehobenen Dienst97 bei 46,8 % des bundesdurchschnitts (letzter ran-

kingplatz) und im mittleren Dienst98 bei 83,6 % des bundesdurchschnitts (vorletzter ran-

kingplatz).

97 nunmehr 3. Qualifikationsebene.
98 nunmehr 2. Qualifikationsebene.

Eingänge und Erledigungen je Richter                                                                  Tabelle  41

Jahr Eingänge 
je Richter 
in Bayern

Bundes- 
 durch-
schnitt

Ranking  
Bayern1

Erledi-
gungen je 
Richter in 

Bayern

Bundes- 
 durch-
schnitt

Ranking 
Bayern

2002 108 k. a. 13 115 k. a. 12

2003 100 k. a. 14 107 k. a. 13

2004 101 k. a. 14 104 k. a. 14

2005 87 k. a. 13 97 k. a. 14

2006 92 k. a. 13 94 k. a. 14

2007 k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

2008 k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

2009 75 101 15 77 108 15

2010 77 101 14 80 107 14

2011 69 97 15 75 105 15

2012 72 94 15 73 101 15

1 seit dem 01.01.2007 ist das finanzgericht des landes Brandenburg mit dem finanzgericht Berlin zum gemeinsamen 
  finanzgericht der länder Berlin und Brandenburg fusioniert (finanzgericht Berlin-Brandenburg mit sitz in cottbus); 
  daher gibt es ab diesem zeitpunkt nur 15 Plätze.
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34.2.4 Konsequenzen in anderen Ländern

 andere Länder, bei denen die eingangszahlen der Finanzgerichte in vergleichbarem 

Umfang zurückgingen, haben stellen bei den Finanzgerichten gestrichen und teilweise 

auch die aufbauorganisation gestrafft. so haben beispielsweise baden-Württemberg 

und Nordrhein-Westfalen stellen eingezogen; baden-Württemberg hat darüber hinaus 

die außensenate des Finanzgerichts stuttgart in Karlsruhe aufgelöst.

34.3 Würdigung

34.3.1 Methodische Personalbedarfsermittlungen

 aufgrund der rückgänge bei den eingangszahlen muss die Verwaltung die Personalaus-

stattung überprüfen. Kennzahlen deuten darauf hin, dass die derzeitige Personalausstat-

tung der Finanzgerichte höher ist als erforderlich. Das Finanzgericht München selbst 

ging im Übrigen auch im Jahr 2000, auf dem höhepunkt der eingänge, davon aus, dass 

die Personalausstattung ausreichend sei, um effektiven rechtsschutz zu gewährleisten. 

 Der Orh hält neben einer reduzierung des nichtrichterlichen Dienstes auch eine 

anpassung der anzahl der richterplanstellen für angezeigt. im Jahre 1988 wurde der 

vom Finanzgericht Nürnberg dargelegte bedarf von 24 richterstellen mit 2.600 eingän-

gen jährlich begründet. Die derzeitigen eingangszahlen liegen fast ein Drittel unter dem 

damaligen referenzwert.

 Dem Orh ist bekannt, dass das derzeitige bundesweite Personalbedarfsbemessungssys-

tem (Pebb§Y) bis voraussichtlich 2016 aktualisiert und fortgeschrieben werden soll. 

Nach auffassung des Orh sollte mit der Personalreduzierung nicht erst mit Vorliegen 

neuer ergebnisse begonnen werden; vielmehr sind bis dahin frei werdende stellen 

zunächst nicht mehr zu besetzen. Nicht zuletzt gewinnen die Finanzgerichte ihr Personal 

aus der Finanz- und steuerverwaltung und damit aus einem bereich, wo erfahrenes Per-

sonal dringend benötigt wird. Darüber hinaus sollte die Zeit genutzt werden, die Ursa-

chen für die im Ländervergleich schlechten ergebnisse bei den erledigungszahlen näher 

zu ermitteln.

34.3.2 Zusammenlegung der beiden Finanzgerichte

 im hinblick auf die stark rückläufigen Neuzugänge beim Finanzgericht München und beim 

Finanzgericht Nürnberg hält der Orh zwei eigenständige Finanzgerichte mit insgesamt 

drei Gerichtsstandorten für nicht mehr notwendig.

 er schlägt daher die errichtung eines (einheitlichen) bayerischen Finanzgerichts mit 

einer außenstelle oder mit auswärtigen senaten vor. außerdem wäre zu prüfen, ob die 

außenstelle in augsburg notwendig ist.
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 bei einem einheitlichen bayerischen Finanzgericht wäre der Geschäftsbetrieb deutlich 

effizienter zu organisieren. bisherige Doppelstrukturen - insbesondere für gerichtsleitende 

tätigkeiten, it-Verfahren und Personalverwaltung - könnten zumindest teilweise entfal-

len. auf unterschiedliche Geschäftsbelastungen infolge unterschiedlicher entwicklung 

der Neuzugänge bei den bisher eigenständigen Finanzgerichten München und Nürnberg 

könnte erheblich einfacher und flexibler reagiert werden. Denn bei nur einem Finanzge-

richt mit außenstelle würde die Zuteilung der Geschäfte durch die vom Präsidium des 

Gerichts jährlich zu erstellende Geschäftsverteilung erfolgen.

 Die bayerischen Finanzgerichte haben den status von oberen Landesgerichten. auch bei 

den anderen Fachgerichtsbarkeiten gibt es vergleichbare Lösungen mit einer außen-

stelle. Der bayerische Verwaltungsgerichtshof hat seit Dezember 1995 eine außen-

stelle in Nordbayern (ansbach), in der vier senate mit insgesamt 13 richtern tätig sind. 

auch beim bayerischen Landessozialgericht wurde 1995 eine Zweigstelle in Nordbayern 

(schweinfurt) mit 6 senaten eingerichtet, in denen insgesamt 11 richter tätig sind.

34.4 Stellungnahme der Verwaltung

 Zusammenfassend spricht sich das Finanzministerium gegen eine entscheidung über 

stellensperrungen oder eine Zusammenlegung der Finanzgerichte aus. es werde daran 

festgehalten, zunächst die Fortschreibung von Pebb§Y, die 2016 erfolgen solle, abzu-

warten. Des Weiteren hat das Finanzministerium Folgendes ausgeführt:

34.4.1 Entwicklung der Fallzahlen

 Das Finanzministerium hält das bezugsjahr 2000 als ein ausnahmejahr mit besonders 

hohen eingängen für verfälschend. Unter berücksichtigung von außerordentlichen 

Veränderungen (insbesondere einführung der Kostenpflicht bei Klagerücknahme im 

Jahr 2005) hätten die eingänge bei beiden Finanzgerichten derzeit etwa einen stand wie 

vor der Klagewelle um das Jahr 2000 erreicht.

34.4.2 Personal

 Die beiden Finanzgerichte hätten die enorme eingangssteigerung von 1995 bis 2000 

ohne jegliche stellenmehrung bewältigen müssen. Vielmehr seien richterstellen redu-

ziert worden. Die Personalausstattung im ausgangsjahr 2000 sei bereits unzureichend 

gewesen. andere Länder hätten auf den damaligen „Klageboom“ mit einem teilweise 

erheblichen Personalaufbau reagiert. ein Personalabbau wäre auch bei den derzeitigen 

eingangszahlen nicht zu verkraften.

34.4.3 Sachsen-Statistik

 Nach auffassung des Finanzministeriums liefere die sachsen-statistik für die Finanz-

gerichtsbarkeit keine verwertbaren ergebnisse. ein Vergleich der Länder untereinander 
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sei aus methodischen Gründen nicht zielführend, weil besonderheiten in der arbeits-

weise der Finanzverwaltungen der einzelnen Länder ebenso wenig abgebildet würden 

wie besonderheiten der arbeitsweise der einzelnen Gerichte und der Komplexität der 

Fälle. auch der überaus hohe senatsentscheidungsanteil in bayern, der auch den höhe-

ren qualitativen Gehalt der Fälle im reichsten deutschen Flächenland widerspiegele, führe 

insbesondere beim Finanzgericht München zu einem wesentlich höheren arbeitsauf-

wand. Nach auffassung des Finanzministeriums sei die arbeitsleistung und -belastung 

der bayerischen Finanzrichter keinesfalls geringer als die der Finanzrichter in anderen 

Ländern.

34.4.4 Verfahrensdauer

 Das Finanzministerium strebe bei der Verfahrensdauer und den altfällen noch eine wei-

tere Verbesserung an. es verweist auf die rechtsprechung des bundesfinanzhofs zur 

überlangen Verfahrensdauer und zu möglichen entschädigungsforderungen. aus Grün-

den der rechtssicherheit sei eine weitere Verkürzung der Verfahrensdauer auf einen Zeit-

raum von unter 12 Monaten dringend erforderlich. Dies sei nur mit ausreichendem rich-

terpersonal leistbar.

34.4.5 Zusammenlegung der beiden Finanzgerichte München und Nürnberg

 Nach auffassung des Finanzministeriums würde eine Zusammenlegung der beiden 

Finanzgerichte zu einem (einheitlichen) bayerischen Finanzgericht mit auswärtigen sena-

ten weder im richterlichen bereich noch bei den senatsgeschäftsstellen einsparpoten-

zial erschließen. Nennenswerte einsparungen bei der besoldung seien nicht erkennbar. 

beide Finanzgerichte hätten heute im hinblick auf ihre Personalstärke und strukturen 

unter aspekten der Verwaltungsökonomie eine optimale Größe. sie seien darüber hinaus 

nahezu ideal im Zentrum ihrer einzugsgebiete angesiedelt. Der unterschiedliche arbeits-

anfall könne derzeit problemlos ausgeglichen werden.

34.5 Schlussbemerkung

34.5.1 Entwicklung der Fallzahlen

 Das Finanzgericht München hat im Jahr 2000 seine Personalausstattung als ausreichend 

für einen effektiven rechtsschutz eingeschätzt. Unabhängig von der Wahl des bezugs-

jahres ist seit Langem ein steter rückgang der Verfahren zu verzeichnen. im Geschäfts-

bericht 2011/2012 der Finanzgerichte der bundesrepublik Deutschland99 wurde in einem 

ausblick festgehalten, dass der „weiterhin zu verzeichnende rückgang der Verfahren 

anhalte“.

 ebenso sind die Verfahrenslaufzeiten bei den bayerischen Finanzgerichten in den letzten 

Jahren kontinuierlich zurückgegangen.

99 efg 2013, s. 1626 ff.



119bayerischer Oberster rechnungshof 
Jahresbericht 2015

staatsMiNisteriUM Der FiNaNZeN, FÜr LaNDeseNtWicKLUNG UND heiMat

34.5.2 Personal

 ausweislich der Geschäftsstatistik ist die derzeitige Personalausstattung der Finanzge-

richte mehr als ausreichend, um die laufenden eingänge zu erledigen, die anzahl der 

anhängigen Verfahren zu verringern und die Verfahrensdauer weiter zu verkürzen.

34.5.3 Sachsen-Statistik

 im Grundgesetz wurde in art. 91 d GG die Notwendigkeit und der bedarf für Leistungs-

vergleiche ausdrücklich verankert. Die Justizstatistik mit ihren Werten ist dabei ein seit 

vielen Jahrzehnten bewährtes instrument. Der Orh verkennt nicht die schwierigkeit, die 

Fallzahlen der „sachsen-statistik“ angesichts von länderspezifischen besonderheiten zu 

vergleichen. Kennzahlenvergleiche, wie die an die allgemeine Justizstatistik angelehnte 

„sachsen-statistik“, liefern wertvolle anhaltspunkte für schwachstellen und Optimie-

rungspotenziale.

 Wegen des deutlichen und stetigen rückgangs der gerichtlichen Verfahren hält der Orh 

eine nachvollziehbare und vor allem aktuelle Personalbedarfsermittlung für unerläss-

lich.

34.5.4 Zusammenlegung der beiden Finanzgerichte München und Nürnberg

 Die vom Finanzministerium vorgetragenen Gründe überzeugen aus sicht des Orh nicht. 

allein die ausgelagerten senate des Finanzgerichts München in augsburg erfordern 

wegen der notwendigen Grundausstattung und Grundbelastung einen zusätzlichen Per-

sonaleinsatz von 4,5 stellen.100 ein einheitliches bayerisches Finanzgericht wäre bezogen 

auf die anzahl der richter etwa so groß wie der bayerische Verwaltungsgerichtshof und 

nicht einmal halb so groß wie das Oberlandesgericht München. insbesondere wäre damit 

ein ausgleich des unterschiedlichen arbeitsanfalls in München und Nürnberg deutlich 

erleichtert.

34.5.5 Fazit

 Die seit Jahren rückläufigen Fallzahlen müssen auch zu Konsequenzen bei der Organi-

sation und der Personalausstattung führen. Frei werdende stellen sollten nicht mehr 

besetzt werden, bis eine nachvollziehbare Personalbedarfsermittlung vorliegt. Mit der 

errichtung eines einheitlichen bayerischen Finanzgerichts könnten Personal- und sach-

ausgaben eingespart werden.

100 vgl. gesetzentwurf der staatsregierung vom 25.01.2000, lt-drucksache 14/2590.
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35 Teilung der Versorgungslasten - alle Ansprüche zeitnah geltend machen

(kap. 13 20)

Wechselt ein Beamter den Dienstherrn, so sind i. d. R. die gesamten Versor-

gungslasten zu teilen. Dies führt im Einzelfall zu hohen, einmaligen Abfin-

dungszahlungen. Die Verwaltung muss alle Abfindungsfälle zeitnah bear-

beiten und sicherstellen, dass der Freistaat die ihm zustehenden Zahlungen 

rechtzeitig und vollständig erhält. 

 Der Orh hat 2013/2014 zusammen mit dem staatlichen rechnungsprüfungsamt  

regensburg beim Landesamt für Finanzen (LfF) die aufteilung der Versorgungslasten 

bei einem Dienstherrenwechsel geprüft.

35.1 Ausgangslage

 beamte können im Dienst des bundes sowie von Ländern, Gemeinden, Gemeindever-

bänden oder von sonstigen Körperschaften, anstalten und stiftungen des öffentlichen 

rechts (Dienstherrn) stehen.

 bei einem Wechsel des Dienstherrn sind die Versorgungslasten für beamte i. d. r. zu 

teilen. bei einem Dienstherrenwechsel zwischen bund und Ländern bzw. verschiede-

nen Ländern ist dies seit dem 01.01.2011 in dem staatsvertrag über die Verteilung von  

Versorgungslasten (Versorgungslastenteilungs-staatsvertrag - VLt-stV)101 geregelt.  Für 

Dienstherrenwechsel innerhalb bayerns (z. b. von einer Kommune zum Freistaat) besteht 

eine weitgehend inhaltsgleiche regelung im bayerischen beamtenversorgungsgesetz 

(baybeamtVG).102

 Diese regelungen ersetzen das frühere Modell der fortlaufenden erstattungen ab dem 

eintritt des Versorgungsfalles. Nun ist eine einmalzahlung innerhalb von sechs Monaten 

nach aufnahme der tätigkeit beim neuen Dienstherrn zu leisten (abfindungsmodell).103 

Die erlöschens- bzw. Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.104 Die höhe der einmalzahlung 

(abfindung) richtet sich insbesondere nach der beim früheren Dienstherrn zurückgeleg-

ten Dienstzeit.

 Für die Fälle, in denen ein beamter vor dem inkrafttreten des Versorgungslastentei-

lungs-staatsvertrags den Dienstherrn gewechselt hatte,105 wird erst bei ruhestandsbe-

ginn eine abfindungszahlung festgesetzt. bei einem Dienstherrenwechsel innerhalb 

bayerns bleibt es in diesen Fällen beim Modell der fortlaufenden erstattung.106

35.2 Prüfungsgegenstand

 Das LfF hat bei seiner Dienststelle München den gesamten abfindungsbereich in einer 

zentralen arbeitsgruppe zusammengeführt. Dort werden alle tätigkeiten erledigt, die 

mit der einnahme und auszahlung der abfindungen zusammenhängen. hierzu gehören 

insbesondere die berechnung der zu zahlenden abfindungen bei Personalabgängen so-

101 vlt-stv vom 16.12.2009 und 26.01.2010, gvBl. 2010, s. 206.
102 art. 94 ff. BayBeamtvg, gvBl. 2010, s. 410, 528.
103 art. 99 abs. 2 satz 1 BayBeamtvg; § 8 abs. 2 satz 1 vlt-stv.
104 art. 71 agBgB bzw. § 195 BgB.
105 sog. schwebefälle nach § 11 vlt-stv; Wechsel vor dem 01.01.2011.
106 art. 109 ff. BayBeamtvg.
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 wie die Überprüfung und Vereinnahmung der vom abgebenden Dienstherrn festgesetz-

ten abfindungen bei Personalzugängen.

 Um die abfindungen zutreffend berechnen zu können, muss die zentrale arbeitsgruppe 

über alle abfindungsrelevanten Dienstherrenwechsel informiert werden. Diese informa-

tionen müssen von den personalverwaltenden stellen oder der bezügestelle Versor-

gung des LfF übermittelt werden. Geprüft wurde daher der informationsfluss zwischen 

den personalverwaltenden stellen bzw. den bezügestellen Versorgung und der zentralen 

arbeitsgruppe. Dabei beschränkte sich die Prüfung auf Personalzugänge bzw. in den 

ruhestand versetzte beamte des Freistaates.

 Weitere Prüfungsgegenstände waren u. a. die bearbeitungszeiten und -qualität in der 

zentralen arbeitsgruppe.

35.3 Feststellungen

 Der Orh hat festgestellt, dass bei 5 von 161 geprüften Fällen mit Dienstherrenwechsel 

zum Freistaat ab dem 01.01.2011 - insbesondere im bereich der hochschulen - und bei 

4 Fällen mit Dienstherrenwechseln vor dem 01.01.2011 die notwendigen informationen 

fehlten und die abfindungen deshalb nicht bearbeitet werden konnten. Wenn die notwen-

digen informationen vorlagen, war die Qualität der Fallbearbeitung nicht zu beanstan-

den. 

 in den Jahren 2011 und 2012 sind erhebliche bearbeitungsrückstände entstanden. bei-

spielsweise hatte in 11 Fällen der zahlungspflichtige Dienstherr den abfindungsbetrag 

mit einer Gesamtsumme von mehr als 1,5 Mio. € bereits berechnet und um die angabe 

der Überweisungsdaten gebeten. Diese Fälle blieben jedoch bis zum abschluss der 

erhebungen des Orh im Oktober 2013 noch unbearbeitet.

 in weiteren 24 Fällen lagen der zentralen arbeitsgruppe die erforderlichen Unterlagen 

zwar vor, der zahlungspflichtige Dienstherr wurde aber nicht über den Versorgungsbe-

ginn und damit über die Verpflichtung zur abfindungszahlung unterrichtet.

 Wegen der kurzen erlöschens- bzw. Verjährungsfristen von drei Jahren wären die 

ansprüche des Freistaates aus 18 der geprüften Fälle bereits mit ablauf des Jahres 2014 

erloschen oder verjährt.

 Die Personalausstattung der zentralen arbeitsgruppe betrug anfang 2011  0,8 VZK. sie 

wurde nach beginn der Prüfung im März 2013 auf fast 3 VZK aufgestockt.



bayerischer Oberster rechnungshof 
Jahresbericht 2015

122

35.4 Würdigung

 bei beamten, die seit Langem im Dienst sind und erst spät den Dienstherrn wechseln, wie 

häufig im bereich der hochschulen, können beträchtliche abfindungsbeträge anfallen. 

Der Orh fordert deshalb sicherzustellen, dass die informationen lückenlos an die zentrale 

arbeitsgruppe übermittelt und dort zeitnah abgearbeitet werden. 

35.5 Stellungnahme der Verwaltung

 Das Finanzministerium hat zugesichert, dass künftig eine umfassende und rechtzeitige 

information der zentralen arbeitsgruppe über abfindungsrelevante Fälle durch die per-

sonalverwaltenden stellen sichergestellt werde. entsprechende Maßnahmen im rahmen 

des bezügeabrechnungsverfahrens ViVa seien bereits ergriffen und die sachbearbei-

ter auf ihre informationspflichten hingewiesen worden. Weiter sollen u. a. die erfassten 

Dienstherrenwechsel und die Versorgungsabfindungen jährlich abgeglichen werden. 

eine ausreichende personelle ausstattung der zentralen arbeitsgruppe sei nunmehr 

gewährleistet. Die abwicklung der vom Orh beanstandeten Fälle sei bereits eingeleitet 

und weitgehend abgeschlossen.

35.6 Schlussbemerkung

 Die Verwaltung hat auf die Feststellungen des Orh reagiert. Wegen der finanziel-

len bedeutung der abfindungsbeträge muss die lückenlose information der zentralen 

arbeitsgruppe über alle abfindungsrelevanten Dienstherrenwechsel dauerhaft sicher-

gestellt sein.

36 Ressourceneinsatz der Bayerischen Schlösserverwaltung weiter intransparent - Wirt-

schaftlichkeit nicht sichergestellt 

(kap. 06 16)

Die Bayerische Schlösserverwaltung kann bis heute keine Aussagen zur Wirt-

schaftlichkeit ihres Betriebs machen. Noch immer fehlen zuverlässige Infor-

mationen über Kosten und Leistungen. Dies gilt auch für die Nutzung von 

Gebäuden.

Der ORH fordert eine aussagekräftige Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). 

Der Immobilienbestand und dessen Nutzung sind vollständig zu erfassen.

 Der Orh hat zusammen mit den staatlichen rechnungsprüfungsämtern ansbach und 

augsburg in den Jahren 2005/2006107, 2010/2011 und 2013 u. a. den einsatz der KLr und 

die wirtschaftliche steuerung bei der bayerischen Verwaltung der staatlichen schlösser, 

Gärten und seen (bsV) geprüft.

107 Orh-Bericht 2006 tnr. 16.
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36.1 Ausgangslage

36.1.1 Aufgaben der BSV

 Die bsV ist eine unmittelbar dem Finanzministerium nachgeordnete Verwaltungsorga-

nisation mit 17 außenverwaltungen und 4 außenstellen, bei der rd. 850 VZK beschäftigt 

sind. Die bsV bewirtschaftet und verwaltet die ihr übertragenen Liegenschaften mit 

einer Gesamtfläche von 26.000 ha selbstständig.108

 sie hat die ihr zugewiesenen Liegenschaften unter beachtung des Gebots der Wirt-

schaftlichkeit und unter Wahrung kultureller, denkmalpflegerischer sowie naturschutz-

rechtlicher belange zu verwalten und zu entwickeln sowie das kulturelle erbe zeitgemäß 

zu präsentieren.109 Der überwiegende teil der tätigkeiten, wie z. b. die Organisation des 

besichtigungsbetriebs und der schlossmuseen, die Pflege von Gärten und Parks, die 

Vermietung und Verpachtung von räumlichkeiten und die Durchführung von Veranstal-

tungen, ist nicht hoheitlicher art. 

36.1.2 Einführung und Ziele der KLR

 Der Ministerrat hat mit beschluss vom 11.12.2001 für die staatsverwaltung ein rahmen-

konzept zur einführung der KLr für verbindlich erklärt. allerdings ist der betrieb der KLr 

nicht in der gesamten staatsverwaltung verpflichtend. Die bayhO sieht vor, dass die 

KLr in geeigneten bereichen eingeführt werden soll.110 

 Wesentliche Ziele der KLr sind die schaffung von Kosten- und Leistungstransparenz, die 

Planung und steuerung der Leistungserstellung und die Verbesserung der Wirtschaft-

lichkeit. Die KLr ist ein informations- und steuerungssystem, das aufzeigt, mit welchen 

Kosten welche erlöse und Leistungen in einer Organisation bei der Wahrnehmung ihrer 

einzelnen aufgaben erzielt bzw. erbracht werden. sie zeigt die Geschäftsergebnisse der 

Organisation auf und bildet damit eine zentrale basis zur beurteilung der Wirtschaft-

lichkeit und Produktivität sowohl im Zeitverlauf als auch im Quervergleich. Mittels KLr 

können z. b. Kostendeckungsgrade von Produkten und Dienstleistungen ermittelt oder 

deren Preise kalkuliert werden. Vergleiche der aus der KLr gewonnenen, organisations-

internen Kosten mit den Preisen externer anbieter erleichtern die entscheidungen über 

eigenerstellung oder Fremdvergabe. Neben Kosten- und Preisvergleichen ermöglicht 

ein KLr-system auch interne und externe Leistungsvergleiche. Dabei wird ersichtlich, 

welche stelle hinsichtlich ihrer Geschäftsabläufe und ihres ressourceneinsatzes am 

effizientesten arbeitet.

36.1.3 KLR in der BSV

 bereits im Jahr 1998 wählte das Finanzministerium u. a. die bsV für den aufbau und 

einsatz der KLr aus. Die strukturen der bsV sollten modernisiert werden. in das KLr-

system einbezogen wurde nicht die gesamte bsV, sondern nur die hauptverwaltung und

108 art. 9 a abs. 2 - 4 hg 2005/2006 in der fassung des nhg 2006.
109 vorbemerkungen zu kap. 06 16 des haushaltsplans 2013/2014 und verordnung über die Bayerische verwaltung der staat-

lichen schlösser, gärten und seen vom 14.12.2001, gvBl 2002, s. 22.
110 art. 7 abs. 3 BayhO.
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 die außenverwaltungen bayreuth, Nymphenburg und Würzburg mit insgesamt etwa 

275 VZK. 

 Den aufbau des KLr-systembetriebs bei der bsV hat ein beratungsunternehmen unter-

stützt und geleitet. Die für eine konsequente betriebswirtschaftliche Verwaltungssteue-

rung erforderlichen Grundlagen, Prinzipien und Ziele wurden in einem KLr-Fachkonzept 

beschrieben. so sollte die bsV mittels KLr u. a. ihre Verwaltungsabläufe transparen-

ter gestalten und verbessern, ihr Personal bedarfsgerecht und flexibler einsetzen, Ver-

kaufspreise oder eintrittsgelder über den selbstkosten kalkulieren, Unwirtschaftlich-

keiten aufdecken oder die Preis-Leistungs-Verhältnisse ihrer Produkte verbessern. Die 

Wirtschaftlichkeit der schlösserverwaltung sollte mittels KLr - bei gleichzeitiger Über-

wachung der Qualität ihrer Leistungen - insgesamt gesteigert werden. 

 sobald mit dem system entsprechende erfahrungen gesammelt worden seien, sollte 

die KLr flächendeckend eingesetzt werden. Nachdem das KLr-system zunächst eine 

entwicklungszeit von etwa zwei Jahren durchlaufen hatte, stellte die bsV eigens für den 

im Jahr 2001 anlaufenden KLr-effektivbetrieb betriebswirtschaftlich ausgebildetes Per-

sonal ein. Nach einer systemlaufzeit von mehr als sieben Jahren beendete die bsV den 

betrieb der KLr zum 01.08.2008. Die geplante ausweitung des systems auf die übrigen 

außenverwaltungen war bis dahin nicht erfolgt.

 Gegenüber dem Finanzministerium begründete die bsV den ausstieg u. a. damit, dass 

ihre einnahmen und ausgaben in höchstem Maße von externen Faktoren, z. b. von der 

Witterung, abhängig seien und damit außerhalb ihres einflussbereichs lägen. entschei-

dungsrelevant seien in der bsV primär qualitative und nicht messbare aspekte, wie Kun-

den- und bürgererwartungen oder sicherheitsaspekte. betriebswirtschaftliche Größen 

wie die Kosten pro Museumsbesucher seien das ergebnis unabänderlicher Verhältnisse. 

eine Kostenunterdeckung läge in den meisten Fällen auf der hand. Ob sie 30 oder 40 % 

betrage, spiele in der bsV bei der entscheidung, ob und wie eine aufgabe wahrgenom-

men werde, aber eine untergeordnete rolle. Die ressourcen der bsV genügten nicht 

einmal, um die Pflichtaufgaben vollständig zu erledigen. eine Umsteuerung komme 

somit ohnehin kaum in betracht. Die bsV würde sich daher für eine betriebswirtschaftli-

che steuerung mittels KLr nicht eignen.

36.1.4 Bayerisches Liegenschaftsinformationssystem (BayLIS)

 Das Finanzministerium hat 2003 bei der bsV zur erfassung und Pflege ihrer immobili-

enbezogenen Daten das it-system bayLis implementiert. Ziel des Finanzministeriums 

war, der bsV ein wirkungsvolles Werkzeug für ein modernes Liegenschaftsmanagement 

zur Verfügung zu stellen. Damit sollte ein Überblick über die rd. 3.000 Grundstücke und 

900 einzelgebäude und die diesbezüglichen rechte und Nutzungen geschaffen werden.



125bayerischer Oberster rechnungshof 
Jahresbericht 2015

staatsMiNisteriUM Der FiNaNZeN, FÜr LaNDeseNtWicKLUNG UND heiMat

36.2 Feststellungen

36.2.1 KLR

 Die bsV hat während der gesamten siebenjährigen betriebszeit der KLr gegen zahlrei-

che verbindliche Grundlagen und Prinzipien des KLr-rahmenkonzepts für den Freistaat 

und ihres eigenen KLr-Fachkonzepts verstoßen. Über die gesamte systemlaufzeit hin-

weg wurden unvollständige und fehlerhafte Kosten- und Leistungsinformationen in die 

KLr eingestellt und zu unbrauchbaren Daten weiterverarbeitet.

 Der Orh hat bereits in seiner Prüfung in den Jahren 2005 und 2006 festgestellt, dass 

das KLr-system in der bis dahin betriebenen Weise nicht funktionsfähig war und for-

derte eine Nutzenbewertung in Form einer Wirtschaftlichkeitsrechnung. Diese führte 

die bsV nicht durch. stattdessen betrieb sie das stark fehlerbehaftete system mehr als 

zwei Jahre lang weiter und nahm einige Modifizierungen vor:

 › Die aufschreibung der arbeitszeiten durch die beschäftigten wurde auf Veranlas-

sung der behördenleitung ab 2006 eingestellt, obwohl die damit einhergehenden 

Personalausgaben den größten teil der ausgaben in der schlösserverwaltung bil-

den (haushaltsjahr 2013  42,9 Mio. € oder 66 % der Gesamtausgaben ohne bauun-

terhalt und baumaßnahmen). stattdessen sollten die mit dem KLr-betrieb beauf-

tragten Mitarbeiter anhand der bis dahin gesammelten arbeitszeit-Daten schätzen, 

für welche tätigkeiten die beschäftigten (275 VZK) ihre tägliche arbeitszeit jeweils 

aufgewendet hatten. Dieses Vorgehen führte jahrelang zu falschen informationen 

über den tatsächlichen Personaleinsatz. so zeigte die KLr für eine im august 2006 

beendete ausstellung ab Mai 2007 plötzlich dauerhafte höchstwerte bei der dafür 

geleisteten arbeitszeit auf. Für die rasenpflege in den Gärten und Parks wies die 

KLr einen sommers wie winters gleichbleibenden arbeitsaufwand aus, für den 

Winterdienst dagegen den höchsten arbeitsaufwand im sommer. 

 › in dem KLr-Fachkonzept wurde detailliert und praxisorientiert festgehalten, wie 

welche bau- und Gebäudekosten in der KLr angesetzt werden sollten. beachtet 

wurden diese Vorgaben nicht. so blieben Mietkosten in der KLr gänzlich unbe-

rücksichtigt, bauunterhaltskosten wurden nur teilweise eingebucht, Gebäude und 

hochbaumaßnahmen nur in einzelfällen mit einbezogen. 

 › in ihrem KLr-Fachkonzept hatte die bsV eine Vielzahl von Wirtschaftlichkeitskenn-

zahlen definiert. Mit ihnen kann durch Gegenüberstellung von Kosten und arbeits-

leistung die Wirtschaftlichkeit von Produkten ermittelt und bewertet werden. so 

sollten z. b. die Kosten je besucher bei den Führungen und ausstellungen, die 

arbeitszeit pro Objekt bei den Vermietungen und Verpachtungen oder die Kosten 

pro Publikation oder Fortbildungsmaßnahme ermittelt werden. einen teil der dafür 

erforderlichen Mengen- und stückzahlen dokumentierte die bsV in eigens erstell-

ten Listen, übertrug diese Daten aber nicht in die KLr. Die vorgesehenen Wirt-

schaftlichkeitsbetrachtungen konnten daher nicht durchgeführt werden. 
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 eine laufende Prüfung, ob die aufgabenstellung und die anfallende arbeitsmenge die 

einsparung von Personal zulassen oder eine Personalmehrung erfordern, fand nicht 

statt. Die bsV ermittelte weder art noch Umfang des Personaleinsatzes. Die behörden-

leitung lehnte auf Nachfrage eine derartige erfassung strikt ab.

 Die Führungskräfte der bsV verzichteten von beginn des KLr-betriebs an auf entspre-

chende KLr-Geschäftsberichte zu den Kosten, zur arbeitsproduktivität oder zur Wirt-

schaftlichkeit der aufgabenerledigung in ihren Verantwortungsbereichen.

36.2.2 Liegenschaftsmanagement

 Der bsV fehlte ein Gesamtüberblick über die Nutzung ihres immobilienbestandes. auch 

der Zustand der Gebäude war ihr im Detail nicht bekannt.

 › Nach auskunft der bsV waren 2013 rd. 50 % der Objektdaten in bayLis erfasst. Für 

die Verwendung von bayLis gab es zwar arbeitsanweisungen aus den Jahren 2004 

und 2008, eine verbindliche anweisung der behördenleitung zu art, Umfang und 

Zeitpunkt der Datenerfassung und zur Datenpflege fehlte aber. 

 › Die lt. Geschäftsverteilungsplan zu führende Gebäudedatei wurde nach auskunft 

der bsV seit 15 Jahren nicht mehr aktualisiert. elektronische Übersichten und ent-

sprechende auswertungsmöglichkeiten über die konkrete Flächennutzung in den 

Objekten sowie den Gebäudezustand existierten nicht. 

36.3 Würdigung

36.3.1 KLR

 Die KLr der bsV wurde über sieben Jahre hinweg auf eine art und Weise betrieben, die 

sich zu keiner Zeit für eine zielgerichtete und wirtschaftliche Verwaltungssteuerung eig-

nete. Das system war nie funktionsfähig, obwohl mit dem KLr-Fachkonzept die erfor-

derliche und geeignete theoretische Grundlage vorlag.

 Obwohl die bsV die beendigung der KLr u. a. damit begründete, dass meist qualitative 

aspekte den ausschlag für entscheidungen gäben, hat sie die von ihr im KLr-Fachkon-

zept selbst verankerten Qualitätskennzahlen, wie die Kundenzufriedenheit, Fehlerquo-

ten, bearbeitungs-, Durchlauf- oder Wartezeiten bislang nicht erhoben.

 Der bsV fehlt bis heute eine solide betriebswirtschaftliche Grundlage für die ermittlung 

ihres ressourcenbedarfs und für eine am Wirtschaftlichkeitsprinzip orientierte Verwal-

tungssteuerung. Fremdvergleiche sind nicht möglich. sie ist noch immer nicht in der 

Lage, sicherzustellen oder gar nachzuweisen, dass sie ihr Personal bedarfsgerecht und 

wirtschaftlich einsetzt. Der Orh sieht Wirtschaftlichkeitsreserven.
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 Für die steuerung der bsV ist ein KLr-system zur erfassung, Zuordnung und auswer-

tung der erbrachten Leistungen, einnahmen und ausgaben sowie erlöse und Kosten 

nach wirtschaftlichen einheiten einzurichten. 

36.3.2 Liegenschaftsmanagement

 Der bsV fehlen verlässliche Daten über ihre rd. 3.000 Grundstücke und über 900 einzel-

gebäude hinsichtlich der Nutzung und des Gebäudezustandes. in der Folge mangelt es 

an einer fundierten Grundlage für investitions- und Portfolioentscheidungen nach wirt-

schaftlichen Kriterien. rückschlüsse auf die Wirtschaftlichkeit der bauausgaben und der 

mit ihnen verbundenen arbeitsabläufe waren und sind daher in der bsV bis heute nicht 

möglich.

 Die bsV muss ihren immobilienbestand und dessen Nutzung vollständig erfassen und 

laufend aktualisieren, um eine wesentliche Grundlage für ein wirtschaftlich ausgerichte-

tes Liegenschaftsmanagement zu schaffen.

36.4 Stellungnahme der Verwaltung 

 Nach auffassung des Finanzministeriums und der bsV stellten die Prüfungsergebnisse 

und empfehlungen des Orh aus dem Jahr 2011 einen Positionswechsel dar. bei erstma-

liger Prüfung der KLr durch den Orh im Jahr 2005 habe einvernehmen darüber bestan-

den, dass die KLr in der bis dahin betriebenen Weise nicht sinnvoll sei. Der Orh habe 

daher gefordert, die KLr-einführung durch eine Wirtschaftlichkeitsrechnung zu bewer-

ten und das system ggf. anzupassen. hierdurch habe sich die bsV darin bestätigt gese-

hen, den sinn der KLr infrage zu stellen und das system schließlich eingestellt.

 auch ohne KLr habe sich die bsV in den Jahren 2002 bis 2011 positiv entwickelt. Die 

einnahmen seien deutlich gesteigert und die ausgaben gesenkt worden. Die Kostende-

ckung habe dadurch erheblich verbessert werden können.

 ihre negative bewertung der KLr habe die bsV nicht aus den unvollständigen Daten, son-

dern aus der analytischen auseinandersetzung mit dem system abgeleitet. Man habe 

es als durchaus möglich angesehen, die KLr zu vervollständigen und zu korrigieren. 

 Die arbeitszeitaufschreibung sei ausgesetzt worden, da sie keine verwertbaren steue-

rungserkenntnisse geliefert und die Motivation der Mitarbeiter erheblich darunter gelitten 

habe.

 Die bau- und Gebäudekosten der bsV seien in der KLr kaum angesetzt worden, da es 

völlig unrealistisch sei, diese für die KLr sachgerecht bewerten zu wollen. ihre höhe sei 

von der bsV zudem kaum steuerbar.

 Die bsV sei für die KLr nicht geeignet. Die wesentliche Ursache dafür sei der sehr hohe 



bayerischer Oberster rechnungshof 
Jahresbericht 2015

128

aufwand, um das system so zu betreiben, dass es für die praktische arbeit sinnvoll nutz-

bare berichte liefere. im Übrigen stünde der Kulturauftrag der bsV einer primär fiskali-

schen, betriebswirtschaftlichen ausrichtung entgegen. außerdem sprächen die Kleintei-

ligkeit und die hohe außenbestimmtheit der Verwaltung gegen eine KLr.

 Die nach der Orh-Prüfung 2005/2006 seitens der Verwaltung unternommenen schritte 

bis hin zur einstellung der KLr seien am Gebot der Wirtschaftlichkeit orientiert gewe-

sen.

 Nach ansicht des Finanzministeriums stelle das von ihr geführte Grundbesitzverzeich-

nis eine lückenlose Gesamtübersicht über den immobilienbestand dar. auch habe sie 

aktuell über 90 % ihrer Gebäude und Flurstücke in bayLis erfasst. Die aktualisierung der 

eigenen Gebäudedatei erübrige sich für die bsV, da sie Zugriff auf die Fachdatenbank 

hochbau der staatsbauverwaltung habe, in der 95 % ihrer Gebäude erfasst seien. Der 

bsV lägen damit fundierte Grundlagen für investitions- und Portfolioentscheidungen 

nach wirtschaftlichen Kriterien vor. 

36.5 Entgegnung

 Die von der bsV dargestellte positive entwicklung - auch ohne KLr - ist deutlich zu 

relativieren. ein erheblicher teil ihrer einnahmen ist weitgehend unabhängig von der 

konkreten arbeitsleistung, da er z. b. auf Vermietungen und Verpachtungen zurückgeht. 

Der anstieg der einnahmen wurde zudem maßgeblich durch die erhöhung der eintritts-

preise generiert und nicht durch effizienzsteigerungen.

 Die gesunkenen Verwaltungsausgaben sind darauf zurückzuführen, dass die bauausga-

ben (bauunterhalt und baumaßnahmen) in dem von der bsV ausgewählten Vergleichs-

jahr 2011 einen tiefststand erreicht hatten. sie lagen hier um etwa 40 % unter dem Wert 

des - ebenfalls von der bsV ausgewählten - bezugsjahres 2002. Die Personalausgaben 

und die sächlichen Verwaltungsausgaben sind im besagten Zeitraum dagegen im Ver-

waltungsvergleich überproportional angestiegen. Die Ursachen hierfür kann die bsV 

jedoch mangels KLr ebenso wenig benennen wie ihren Kostendeckungsgrad.

 Der Orh bestreitet die aussage der bsV, sie habe die KLr aufgrund einer analytischen 

auseinandersetzung beendet. Konkrete ergebnisse der besagten analyse konnte die 

bsV dem Orh nicht vorlegen. 

 auch mögen mittlerweile die Grunddaten nahezu aller Liegenschaften erfasst sein, 

nicht jedoch wesentliche informationen über deren Nutzung und Zustand. Die derzeit 

in bayLis und der Fachdatenbank hochbau verfügbaren Daten sind nach den Prüfungs-

erkenntnissen des Orh vielfach unvollständig, nicht aktualisiert, offensichtlich falsch und 

widersprüchlich. 
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36.6 Fazit

 Der Orh bleibt bei seiner auffassung. Die von der Verwaltung vorgebrachten argu-

mente lenken davon ab, dass das KLr-system nicht genutzt und in der praktischen 

Umsetzung unterlaufen wurde.

 Nach ansicht des Orh ist die bsV grundsätzlich für den betrieb einer KLr geeignet. 

Dass der aufwand dafür in der bsV sehr hoch wäre, bewertet der Orh aufgrund seiner 

erfahrung aus einer Vielzahl vergleichbarer Untersuchungen als unzutreffend. Das für 

die Wiedereinführung der KLr erforderliche Fachkonzept liegt seit september 2000 vor, 

müsste nur geringfügig angepasst, aber konsequent umgesetzt werden. Die Leitung der 

bsV muss mit Nachdruck für zutreffende Daten sorgen und diese zur steuerung nutzen.

 Die beurteilung der Wirtschaftlichkeit erfordert eine fundierte und aktuelle Datengrund-

lage. Dazu müssen auch der immobilienbestand und dessen Nutzung vollständig erfasst 

und laufend aktualisiert werden.

 Das Gebot der Wirtschaftlichkeit ist auch bei der erfüllung des Kulturauftrags zu beach-

ten.111

111 § 2 abs. 1 s. 2 der verordnung über die Bayerische verwaltung der staatlichen schlösser, gärten und seen (Bsvv).
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staatsmInIsterIum für ernährung, landWIrt-
schaft und fOrsten 

37 Hopfenzüchtung und -forschung durch den Staat

(kap. 08 20)

Der Staat hat im Jahr 1974 die Züchtung und Forschung im Bereich Hopfen 

von der privaten Gesellschaft für Hopfenforschung übernommen und damit 

auch Personalkosten, die derzeit bei rd. 2 Mio. € jährlich liegen. Die Gesell-

schaft beteiligt sich seitdem nur untergeordnet an den Kosten, obwohl der 

Hauptnutzen aufseiten ihrer Mitglieder aus der Brau- und Hopfenwirtschaft 

liegt. Nach Auffassung des ORH muss dieses Ungleichgewicht durch ein stär-

keres finanzielles Engagement der Wirtschaft korrigiert werden.

 Der Orh und die staatlichen rechnungsprüfungsämter regensburg, bayreuth und 

augsburg haben im Zeitraum 2013/2014 den aufgabenbereich Forschung der Lan-

desanstalt für Landwirtschaft (LfL) geprüft, der sich u. a. mit der hopfenzüchtung und  

-forschung befasst.

37.1 Ausgangslage

 Die Gesellschaft für hopfenforschung (Gfh)112 war seit ihrer Gründung im Jahr 1926 

fast 50 Jahre lang in Forschung und Züchtung von hopfen aktiv tätig. Zu diesem Zweck 

führte sie ein eigenes institut in hüll (Wolnzach). Der staat konzentrierte sich dagegen 

auf die hopfenberatung und den Pflanzenschutz im hopfenbau.

 Die zunehmende internationalisierung des hopfenmarktes führte 1974 zu der entschei-

dung, die aktivitäten der Gfh und des staates in der damaligen bayerischen Landes-

anstalt für bodenkultur und Pflanzenbau, einem teil der heutigen LfL, zu bündeln. im 

ergebnis erledigt der staat seitdem die aufgaben der Forschung und Züchtung auf dem 

Gebiet des hopfenbaus alleine, während die Gfh nur noch mit einer ehrenamtlichen 

Geschäftsführung tätig ist.

 Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat und der Gfh ist der Ver-

trag vom 26.04.1974.113 als gemeinsames Ziel ist darin festgehalten, dem hopfenbau in  

bayern seine Weltgeltung zu erhalten und die absatzmöglichkeiten auf dem internatio-

nalen Markt zu sichern. Dazu hat die Gfh ihre Grundstücke und Gebäude am standort 

hüll sowie das bis 01.01.1974 vorhandene Züchtungsmaterial der LfL überlassen. Da-

rüber hinaus ist festgelegt, dass die Gfh „nach ihren Möglichkeiten“ Forschungsarbei-

ten des Freistaates finanziell unterstützen wird. im Gegenzug hat der staat seinerzeit 

die bisherigen aktivitäten der Gfh und ihr Personal übernommen. Zudem hat er sich 

verpflichtet, Züchtungen von neuen hopfensorten der Gfh zum Weitervertrieb zu über-

lassen. Die Gfh kann auch entscheiden, welche dieser Neuzüchtungen beim Gemein-

schaftlichen sortenamt angemeldet werden. 

112 der name wurde durch Beschluss der mitgliederversammlung vom 18.03.2002 neu gefasst und lautet „gesellschaft 

für hopfenforschung e. v.“.
113 der derzeit gültige vertrag datiert vom 20.12.1995, geändert am 14.01.2013.
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 ihre Mitglieder sind heute im Wesentlichen internationale und nationale brauereien und 

brauverbände sowie hopfenpflanzer und ihre Organisationen. Fünf der sechs größten 

brauereigruppen weltweit (stand 31.12.2010) sind Mitglieder der Gfh; sie haben einen 

anteil am globalen bierausstoß von nahezu 50 %. Dem beirat der Gfh gehören u. a. 

Vertreter der großen brauereigruppen an. Dieses international besetzte beratungsgre-

mium soll frühzeitig hinweise auf entwicklungstendenzen im Weltbiermarkt geben, die 

wiederum für die Forschungs- und Züchtungsarbeit relevant sind. etwa zwei Drittel des 

in Deutschland angebauten und aufbereiteten hopfens werden exportiert und müssen 

den Wünschen der brauereien in rd. 150 Ländern entsprechen.

 im ergebnis nimmt die Gfh als private Gesellschaft wesentlichen einfluss auf die For-

schungs- und Züchtungsarbeit der staatlichen LfL.

37.2 Feststellungen

37.2.1 Finanzierung

 Mit der „Verstaatlichung“ der aufgaben im hopfensektor übernahm die LfL neben den 

anteiligen jährlichen betriebs- und Unterhaltskosten von rd. 40.000 € für die von der Gfh 

überlassenen Grundstücke und Gebäude Personalkosten von derzeit rd. 2 Mio. € jähr-

lich. Diese wurden wie folgt finanziert:114

 › 1,5 Mio. € haushaltsmittel des Freistaates (75 %)

 › 0,5 Mio. € Drittmittel; davon

 -  0,2 Mio. € öffentliche Drittmittel von bund/Ländern (10 %)

 -  0,18 Mio. € Drittmittel von der Gfh (9 %)

 -  0,12 Mio. € sonstige private Drittmittel (6 %)

37.2.2 Beteiligung an den Lizenzeinnahmen

 Die LfL erhält von der Gfh über die privaten Drittmittel hinaus für die Überlassung der 

Neuzüchtungen ein entgelt in höhe von 15 % der bruttoeinnahmen aus dem Verkauf 

von Jungpflanzen (hopfenfechsern). Die Gfh zahlte in den Jahren 2011 bis 2013 hieraus 

durchschnittlich rd. 2.000 € an die LfL.

 Zur Vermarktung der vom staat gezüchteten neuen aroma-hopfensorten führte die Gfh 

im Jahr 2011 ein eigenes Lizenzsystem ein. Dieses basierte auf einer Mengenlizenz (je kg 

zertifizierten hopfens) und einer Grundlizenz (einmalige Gebühr, die von jedem Lizenz-

nehmer zu zahlen ist). Mit Vertragsänderung vom 14.01.2013 wurde vereinbart, dass die 

LfL von den einnahmen der Gfh aus der Mengenlizenz 15 % erhält. 2014 entstanden 

114 Bezogen auf das haushaltsjahr 2012.
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 hieraus einnahmen für die LfL von rd. 12.000 €. an den entgelten aus der Grundlizenz 

ist die LfL dagegen - mangels vertraglicher regelung - nicht beteiligt. in 2012 erhielt die 

Gfh von den Lizenznehmern rd. 100.000 € für die Grundlizenzen.

37.3 Würdigung

 Die private Wirtschaft war bereits vor 1975 und wäre auch künftig durchaus in der Lage, 

die hopfenzüchtung und -forschung großteils selbst zu organisieren und zu finanzieren. 

Die Mitglieder der Gfh verfügen über hohe fachliche Kompetenz und wirtschaftliches 

Potenzial. Der Orh ist der auffassung, dass die hopfenzüchtung und -forschung nicht 

zwingend als staatliche aufgaben wahrgenommen werden müssen.

 Ungeachtet dieser grundsätzlichen erwägung zeigt sich bei der Zuordnung von Nut-

zen und der aufteilung der Kosten zwischen dem Freistaat und der Gfh eine deutliche 

schieflage.

 Die Gfh beteiligt sich finanziell bisher „nach ihren Möglichkeiten“ an Forschungsarbei-

ten der LfL. Von den jährlichen Gesamtkosten von mehr als 2 Mio. € trägt die Gfh bisher 

lediglich 180.000 €. 

 Nach angaben der LfL liegt das interesse des staates (z. b. Pflanzenschutzmitteleinsatz, 

Nutzpflanzendiversität) bei 25 %, das der Wirtschaft hingegen bei 75 %. Die derzeitige 

Kostenaufteilung spiegelt dies in keiner Weise wider. Vor diesem hintergrund und unter 

berücksichtigung der Finanzkraft der Mitglieder der Gfh insgesamt hält es der Orh für 

geboten, die vertraglichen beziehungen zwischen staat und Gfh ausgewogen zu gestal-

ten. Die zulasten des staates bestehende schieflage muss korrigiert werden. im Gegen-

satz zur bisherigen Praxis ist die finanzielle beteiligung der brau- und hopfenwirtschaft 

über die Gfh dem Grunde und der höhe nach vertraglich zu fixieren.

 auch an den Lizenzeinnahmen ist die LfL in weit höherem Umfang als bisher zu beteili-

gen.

37.4 Stellungnahme der Verwaltung

 Das Landwirtschaftsministerium und die LfL wollen die hopfenforschung und -züchtung 

in der bestehenden Form beibehalten. Nur dadurch könne sichergestellt werden, den 

Weltmarktanteil bayerns an der hopfenerzeugung bei rd. 30 % (so hoch wie bei keinem 

anderen landwirtschaftlichen Produkt) stabil und wirtschaftlich lohnend zu halten. Die-

ser besonderheit trage auch die eU rechnung, indem sie es ermögliche, einen teil der 

hopfenprämie (25 %) direkt für die weitere Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und 

für Forschungszwecke zu verwenden. Die Zusammenarbeit der gesamten hopfenbran-

che stelle ein außerordentlich erfolgreiches und beispielhaftes Kooperationsmodell dar, 

in dem die hopfenforschung und -züchtung der LfL ein sehr wichtiges Glied sei. Zudem 

könne nicht davon ausgegangen werden, dass sich in bayern oder Deutschland ein pri-

vates hopfenzüchtungsunternehmen etablieren würde.
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 Die LfL werde jedoch den anregungen des Orh dahingehend folgen, dass sie eine stär-

kere beteiligung der Gfh einfordern werde. eine höhere beteiligung der LfL an Grund- 

und Mengenlizenzen werde die Gfh nach einer entscheidung im Vorstand in ihren Gre-

mien in Kürze wohlwollend beraten.

37.5 Stellungnahme der Gesellschaft für Hopfenforschung e. V. 

 Die Gfh betont, nicht sie selbst ziehe den Nutzen aus den ergebnissen und erlösen der 

hopfenzüchtung und -forschung, sondern die bayerische (deutsche) hopfenwirtschaft 

und die hopfenbaubetriebe sowie die nachgelagerte brauwirtschaft. Die bisherige 

Unterstützung der hopfenforschung in höhe von 180.000 € sei durch Mitgliedsbeiträge 

und Zinserträge ermöglicht worden. Neben der monetären beteiligung an den Kosten, 

die tatsächlich höher liege, komme die unentgeltliche Nutzung aller büro- und Laborge-

bäude sowie Gewächshäuser durch die LfL hinzu.

 abschließend erklärt die Gfh, die beteiligung der LfL an allen Lizenzeinnahmen ab 2015 

von 15 auf 25 % erhöhen zu wollen.

37.6 Schlussbemerkung 

 Der Orh sieht in der hopfenzüchtung und -forschung keine originäre aufgabe des staa-

tes. an der gegenwärtigen situation, dass es in Deutschland kein privates hopfenzüch-

tungsunternehmen gibt, wird sich auch nichts ändern, solange sich der Freistaat in die-

sem bereich umfänglich engagiert. Der Orh sieht sich auch aufgrund der ausführungen 

des Landwirtschaftsministeriums und der Gfh in seiner auffassung bestätigt, dass die 

brau- und hopfenwirtschaft den hauptnutzen aus der vom staat getragenen hopfen-

züchtung und -forschung zieht. 

 sollte der staat an seinem engagement festhalten wollen, muss das bisherige Ungleich-

gewicht bei der Kostenverteilung korrigiert werden. Die Gfh muss einen den interessen 

ihrer Mitglieder angemessenen, deutlich höheren beitrag zur Gesamtfinanzierung der 

vom staat übernommenen aufgaben leisten. Die absichtserklärung der Gfh, die LfL mit 

einem höheren Prozentsatz an den Lizenzeinnahmen zu beteiligen, ist aus sicht des Orh 

ein schritt in die richtige richtung; die Gfh gibt damit zu erkennen, dass auch sie die 

vom Orh erhobene Forderung nach einer Korrektur der Kostenaufteilung für berechtigt 

hält. es liegt nun am Landwirtschaftsministerium, die interessen des staates im Wege 

neuer Verhandlungen mit der Gfh durchzusetzen.
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staatsmInIsterIum für arBeIt und sOzIales, 
famIlIe und IntegratIOn 

38 Förderung von Kindertagesstätten vereinfachen

(kap. 10 07 tit. 633 89)

Das bisherige Antragsverfahren verursacht bei den Kindertagesstätten, kom-

munalen und staatlichen Behörden einen großen Verwaltungsaufwand. Dies 

betrifft insbesondere Kindertagesstätten mit Kindern aus verschiedenen 

Gemeinden.

Der ORH schlägt eine Bündelung des Antragsverfahrens vor, auch um das 

pädagogische Fachpersonal von Verwaltungstätigkeiten zu entlasten und 

Zeit für die Kinderbetreuung zu gewinnen.

 Der Orh untersuchte 2009 bis 2011 zusammen mit den staatlichen rechnungsprüfungs-

ämtern augsburg, ansbach und Würzburg bei einer bayernweiten Querschnittsprüfung 

den Vollzug der staatlichen Förderung von Kindertageseinrichtungen nach dem bayeri-

schen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (bayKibiG). Für den Jahresbericht wurden 

auch Daten aus dem Kindergartenjahr 2012/2013 einbezogen.

38.1 Ausgangslage

38.1.1 Antragsverfahren

 träger von Kindertageseinrichtungen115 haben für jedes Kind einen Förderanspruch 

gegenüber der Gemeinde, aus der das Kind jeweils kommt (aufenthaltsgemeinde). eine 

Gemeinde ist „sitzgemeinde“, soweit sich eine Kindertagesstätte (Kita) in ihrem Gemein-

degebiet befindet.

 Die Gemeinden erhalten die hälfte der an die Kitas ausgezahlten Förderung vom staat 

erstattet. Diesen anteil an der Förderung beantragen sie bei der für sie zuständigen 

bewilligungsstelle (Kreisverwaltungsbehörde bzw. regierung). 

 so können für die Förderung einer Kindertagesstätte mit Kindern aus verschiedenen 

aufenthaltsgemeinden unterschiedliche bewilligungsstellen zuständig sein.

 Die Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem bayKibiG betru-

gen im Jahr 2013 über eine Milliarde euro.

38.1.2 Konzentration des Förderverfahrens

 im rahmen der Novellierung des bayKibiG116 und der ausführungsverordnung zum  

bayKibiG (aVbayKibiG)117 wurde ein Großteil der Prüfungsfeststellungen des Orh bereits

115 dies können kommunale, freigemeinnützige oder sonstige (z. B. private) träger sein (art. 3 abs. 1 BaykiBig).
116 In kraft getreten am 01.01.2013.
117 In kraft getreten am 01.09.2013.
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 umgesetzt. beispielsweise wurden notwendige Mitteilungspflichten der aufenthaltsge-

meinden aufgenommen sowie eine verbindliche Prüfquote für die bewilligungsstellen 

gesetzlich verankert. Zudem wurden auf anregung des Orh im bayKibiG und in der 

aVbayKibiG verschiedene Klarstellungen eingefügt.

 Darüber hinaus wurde bereits ein erster schritt zur Vereinfachung und Konzentration 

des Förderverfahrens unternommen: Für das rücknahme-, Widerrufs-, erstattungs- und 

Vollstreckungsverfahren ist nun grundsätzlich die sitzgemeinde zuständig.

 Die empfehlung des Orh, auch das antragsverfahren bei der sitzgemeinde zu konzentrie-

ren, wurde nicht aufgegriffen. Nach wie vor müssen die Förderanträge von den Kitas bei 

den jeweiligen Gemeinden gestellt werden, aus denen die Kinder kommen.

38.2 Feststellungen

38.2.1 Zersplittertes Antragsverfahren

 Die aufnahme von Gastkindern erhöht beim derzeit bestehenden Fördersystem zum 

einen den Verwaltungsaufwand für die Kitas und vergrößert zum anderen die anzahl 

der beteiligten kommunalen und staatlichen bewilligungsstellen. Dies verdeutlicht fol-

gendes Praxisbeispiel aus der Prüfung:

 eine betriebs-Kita (eltern-Kind-initiative) mit sitz im stadtgebiet München (sitzge-

meinde) betreut Kinder aus dem stadtgebiet München und Gastkinder aus elf Umlandge-

meinden (aufenthaltsgemeinden).

 Für die sitzgemeinde und die elf aufenthaltsgemeinden sind sechs staatliche bewilli-

gungsstellen zuständig.

Gemeinden und  Bewilligungsstellen                                                                       Tabelle 42

Gemeinden Staatliche Bewilligungsstellen 

München regierung von Oberbayern

Oberschleißheim Landratsamt München

Karlsfeld

Landratsamt Dachau

altomünster

tandern

röhrmoos

bergkirchen

Dachau

Gröbenzell
Landratsamt Fürstenfeldbruck

Olching

Poing Landratsamt ebersberg

amberg Landratsamt Unterallgäu
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 Das antragsverfahren stellt sich für diese Kita wie folgt dar:

 Die Kita beantragt bei den zwölf Gemeinden die bayKibiG-Förderung und erhält zwölf 

Förderbescheide.

 Die zwölf Gemeinden überweisen jeweils vier abschlagszahlungen im bewilligungszeit-

raum, sodass die Kita 48 abschlagszahlungen erhält. Zusätzlich erfolgt jeweils eine end-

abrechnung der Kita gegenüber den zwölf Gemeinden.

 Die zwölf Gemeinden wiederum beantragen den anteil des staates an der Förderung bei 

den zuständigen sechs staatlichen bewilligungsstellen. Die Gemeinden erhalten ebenfalls 

vier abschlagszahlungen und erstellen eine endabrechnung gegenüber den bewilli-

gungsstellen.

38.2.2 Zeitlicher Aufwand für die Kitas

 im schnitt stellte jede einrichtung drei anträge auf endabrechnung, einen bei der jewei-

ligen sitzgemeinde und zwei bei aufenthaltsgemeinden für Gastkinder. im Kindergar-

tenjahr 2012/2013 waren das bei 8.787 einrichtungen 26.079 anträge.118

 Unterstellt man im Kindergartenjahr jeweils mindestens eine stunde bearbeitungs-

zeit für die antragsabwicklung je aufenthaltsgemeinde (Förderantrag, Prüfung der 

Zahlungseingänge der abschlagszahlungen, antrag auf endabrechnung, Prüfung der 

118 das online-gestützte abrechnungssystem „kiBig.web“ wurde im Oktober 2010 für den echtbetrieb freigeschaltet. 

endabrechnungen im kindergartenjahr 2011/2012: 8.598 einrichtungen mit 24.867 anträgen.

Eltern-Kind-Initiative

Sitzgemeinde

Staatl. Bewilligungsstellen
Reg. Oberbayern LRA München LRA Dachau LRA Fürstenfeldbruck LRA Ebersberg LRA Unterallgäu

48 Abschlagszahlungen
12 Endzahlungen

12 Förderanträge
48 Abschlagszahlungen 
12 Endzahlungen

12 Förderanträge

Förderverfahren – Zuständigkeit Aufenthaltsgemeinden                                  Abbildung 6
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 Zahlungseingänge der endabrechnung), so errechnet sich zur bearbeitung der Gast-

kinderanträge für die Kitas im Kindergartenjahr 2012/2013 ein zeitlicher aufwand von 

17.292 stunden.119

38.3 Würdigung

 beim derzeit bestehenden antragsverfahren erhöht sich mit zunehmender anzahl an 

Gastkindern aus verschiedenen aufenthaltsgemeinden der Verwaltungsaufwand sowohl 

für die Kitas als auch für die beteiligten kommunalen und staatlichen bewilligungsstel-

len. Darüber hinaus ist das pädagogische Fachpersonal unnötig stark mit Verwaltungs-

aufgaben gebunden.

 Nach ansicht des Orh sollte die Förderzuständigkeit bei der sitzgemeinde gebündelt 

werden. Damit würden sich die anzahl der Förderanträge und der dafür notwendige 

Personalaufwand bei den Kitas, den Gemeinden und den staatlichen bewilligungsstel-

len deutlich reduzieren. Der Orh schlägt vor, das antragsverfahren wie folgt zu modifi-

zieren:

 › Die freigemeinnützigen und sonstigen träger der Kindertageseinrichtungen haben für 

alle Kinder, die die einrichtung besuchen, einen Förderanspruch nur gegenüber der 

sitzgemeinde. Damit muss die Kita den Förderantrag nur noch bei einer Gemeinde 

stellen.120

 › Unabhängig davon, ob es sich um einen kommunalen, freigemeinnützigen oder pri-

vaten träger handelt, ist dann nur noch eine staatliche bewilligungsstelle für den 

staatlichen anteil an der Förderung zuständig.

 › Damit keine Kostenverschiebung zulasten der sitzgemeinde erfolgt, erhält diese 

gegenüber den aufenthaltsgemeinden einen erstattungsanspruch in höhe der für 

die Gastkinder geleisteten kommunalen Förderung. Für den erstattungsanspruch 

sollte eine dem art. 18 abs. 2 bayKibiG entsprechende materielle ausschlussfrist 

normiert werden.

 › aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung sollten die sitzgemeinden grundsätz-

lich in Vorleistung gehen. ein gesetzlicher anspruch auf abschlagszahlung gegen-

über den aufenthaltsgemeinden sollte nicht normiert werden. Dies würde den mit 

der Förderung verbundenen Verwaltungsaufwand zusätzlich verringern.

 › Ferner hätten die Gemeinden die Möglichkeit - ggf. mit Zustimmung der Kommu-

nalaufsicht - untereinander Vereinbarungen abzuschließen. in diesen würden sie 

gegenseitig auf die erstattung des kommunalen Förderanteils verzichten. eine der-

artige Vereinbarung würde sich insbesondere zwischen Gemeinden mit ungefähr 

gleich hoher Gastkinderzahl, z. b. in ballungsräumen, anbieten.

119 Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass sowohl zum teil das kita-Personal als auch das verwaltungspersonal des kita-

trägers mit der förderabwicklung befasst waren. In welchem maße die aufgaben vom kita-Personal oder vom ver-

waltungspersonal wahrgenommen werden, entscheidet der jeweilige träger.
120 die kommunalen träger haben ausschließlich einen hälftigen förderanspruch in höhe des staatlichen anteils.
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 so haben beispielsweise die städte Nürnberg, erlangen, Fürth und schwabach eine 

entsprechende Vereinbarung abgeschlossen. Demnach übernimmt jeweils die sitz-

gemeinde aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung die kindbezogene Förderung 

auch für Kinder aus den anderen städten.

 bezogen auf das Kindergartenjahr 2012/2013 hätten die 8.787 Kitas nur jeweils einen 

antrag stellen müssen. somit hätten 17.292 antragsverfahren entfallen können. 

 Die vorgeschlagene Verfahrensänderung würde dazu führen, dass Verwaltungsaufgaben 

der Kitas auf die sitzgemeinde verlagert werden. Dadurch hätte das pädagogische Fach-

personal mehr Zeit für die Kinderbetreuung.

 Mit der aufgabenverlagerung und der einrichtung eines erstattungsverfahrens würde 

sich der Verwaltungsaufwand für die sitzgemeinden zwar grundsätzlich erhöhen. Dem 

stünde jedoch ein reduzierter Verwaltungsaufwand als aufenthaltsgemeinde gegen-

über.

 Die auswirkung des Vorschlags des Orh stellt sich an dem o. g. Praxisbeispiel wie folgt 

dar:

 Würde beim antragsverfahren die Zuständigkeit bei der sitzgemeinde gebündelt, 

müsste die Kita nur noch bei der stadt München den Förderantrag stellen. sie bekäme 

nur noch einen Förderbescheid, vier abschlagszahlungen im Jahr und eine endabrech-

nung. Die stadt München erhielte die abschlagszahlungen und den staatlichen Förder-

anteil ausschließlich von der regierung von Oberbayern.

München
Sitzgemeinde

Regierung von Oberbayern

1 Förderantrag

4 Abschlagszahlungen
1 Endzahlung

4 Abschlagszahlungen 
1 Endzahlung

1 Förderantrag

Aufenthaltsgemeinden

11 Erstattungsverfahren
Keine Abschlagszahlungen

Staatl. Bewilligungsstelle

Eltern-Kind-Initiative

Förderverfahren – Zuständigkeit der Sitzgemeinden                                          Abbildung 7
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 Der abschluss von Vereinbarungen über den Verzicht auf erstattungsleistungen würde 

den Verwaltungsaufwand weiter reduzieren: 

Zuständigkeit Sitzgemeinde - Verzicht auf Erstattungsverfahren                    Abbildung  8

38.4 Stellungnahme der Verwaltung

 Das arbeitsministerium weist darauf hin, dass ein Fachbeirat zum bayKibiG ins Leben 

gerufen worden sei. auf der agenda stehe u. a. die Frage der Verwaltungsvereinfachung, 

insbesondere die Verlagerung der Förderzuständigkeit. eine Gesetzesänderung sei auf-

grund der schwierigen Verhandlungen nicht vor 2016 zu erwarten.

38.5 Schlussbemerkung

 Die bündelung des antragsverfahrens bei der sitzgemeinde wäre, im Vergleich zur 

bisherigen aufsplitterung der Zuständigkeiten auf die aufenthaltsgemeinden, verwal-

tungsökonomischer und transparenter.

 insgesamt würde sich der mit der bayKibiG-Förderung verbundene Verwaltungsauf-

wand vermindern. insbesondere beim Kindergartenpersonal würde sich ein Zeitgewinn 

für die eigentliche Kinderbetreuung ergeben. Der staatliche Mitteleinsatz wäre damit 

effizienter.

München Sitzgemeinde

Staatl. Bewilligungsstelle

1 Förderantrag
4 Abschlagszahlungen  
1 Endzahlung

1 Förderantrag

4 Abschlagszahlungen 
1 Endzahlung

Regierung von Oberbayern

Eltern-Kind-Initiative
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Vom Großen Kollegium des Orh am 29.01.2015 beschlossen.

Dr. heinz Fischer-heidlberger

Präsident
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